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1. Aufgaben, Visionen und Werte  
 

1.1 Aufgaben, Vision und Werte des ÖPD SE 
 

Vision 

Ein wesentlicher öffentlicher Partner für die soziale Eingliederung und die Bekämpfung der Armut auf 

föderaler Ebene sein. 

 

Aufgabe 

Wir erfüllen unsere Aufgabe in einer neuen Staatsstruktur, indem wir mit den anderen politischen 

Ebenen zusammenarbeiten und ihnen all unseren Respekt erweisen, im Sinne einer Multi-Level-

Governance und mit dem Ziel der Effizienz und Effektivität. 

• Wir beugen Armut und Ausgrenzung in all ihren Dimensionen vor und bekämpfen sie. 

• Wir verfolgen eine bereichsübergreifende Städtepolitik, die auf sozialen Zusammenhalt und 

nachhaltige Entwicklung abzielt. 

• Wir sorgen für die Eingliederung jedes Einzelnen durch Betreuung und soziale 

Dienstleistungen, wobei wir die soziale Aktivierung im Rahmen einer Strategie der aktiven 

Eingliederung in den Vordergrund stellen. 

• Wir pflegen einen ständigen Dialog auf Augenhöhe mit den politischen Ebenen (lokal, regional, 

europäisch) und den Verbänden, die unsere Zielgruppen vertreten. 

• Wir fördern und unterstützen die Entwicklung von Kompetenzen bei unseren lokalen Partnern 

und beteiligen uns an der Erfüllung ihrer Aufgaben. 

• Wir bieten unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Entwicklungsmöglichkeiten und die 

Möglichkeit, die Politik des ÖPD mitzugestalten. 

  

Werte 

Wir plädieren für: 

• Respekt; 

• Qualität und Kundenorientierung; 

• Chancengleichheit und Diversität; 

• Offenheit gegenüber Änderungen. 
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1.2 Aufgabe, Ziele und Werte des Inspektionsdienstes 
 

Die Kontrollen, die vom Inspektionsdienst in den ÖSHZ durchgeführt werden, sind Teil des oben 

beschriebenen Auftrags des ÖPD SE und basieren auf folgender Sichtweise: 

* Kontrolle der Anwendung der föderalen Gesetzgebung zur sozialen Integration durch rechtliche, 

administrative und finanzielle Inspektionen. 

* Beratung der ÖSHZ über den gesetzlichen Rahmen und die konkrete Anwendung der Vorschriften. 

* Wissen: Dank seiner Funktion als Bindeglied zwischen der Verwaltung und den Akteuren vor Ort trägt 

der Inspektionsdienst zur strategischen Vorbereitung der Politik zur sozialen Eingliederung bei. 

Zur Umsetzung dieser Mission hat sich der Inspektionsdienst mehrere Ziele gesetzt: 

* Gewährleistung einer einheitlichen und korrekten Anwendung der Gesetze und Vorschriften in Bezug 

auf die vom Föderalstaat an die ÖSHZ gewährten Subventionen. 

➢ Durch die Förderung der Verbesserung der internen Kontrolle in den ÖSHZ mittels einer 

verstärkten Koordination zwischen der Föderalverwaltung und den Aufsichtsbehörden der 

ÖSHZ (Kooperationsvereinbarungen mit den Regionen).  

➢ Indem Sie den Inspektoren Zugang zu den für ihre Aufgabe notwendigen Informationen 

gewähren (Gesetze und Dekrete, Erlasse, parlamentarische Dokumente, bestehende 

Vereinbarungen, Kontenpläne der Regionen, Rundschreiben usw.).  

➢ Durch Unterstützung bei der Vereinheitlichung und Harmonisierung (in Bezug auf Form und 

Inhalt) der von den ÖSHZ verwalteten Sozialakten. Diese Vereinheitlichung ist notwendig, um 

schnell und effizient feststellen zu können, ob die Rechte der Nutzer der Dienstleistungen der 

ÖSHZ gewahrt werden und ob die im Rahmen der verschiedenen gesetzlichen Maßnahmen an 

die ÖSHZ gezahlten Zuschüsse den betreffenden ÖSHZ tatsächlich zustehen.  

➢ Indem die Feststellungen der Inspektoren vor Ort in einem Jahresbericht verwertet werden, 

der im April jeden Jahres fertiggestellt wird. 

➢ Durch die Aktualisierung des Handbuchs zur Durchführung von Kontrollmissionen. 

* Gezielte, einheitliche und regelmäßige Kontrollen der ÖSHZ in Bezug auf Buchhaltung, Verwaltung 

und Recht organisieren. Diese Kontrollen tragen zur rechtlichen Gleichbehandlung der Nutzer der 

Dienste des ÖSHZ bei. 

➢ Über eine Methodik bezüglich der Inspektionen (Festlegung der Ziele der Kontrollen, 

Durchführung systematischer Analysen, Anwendung statistischer Techniken). 

➢ Über einen jährlichen Kontrollplan, der auf der Grundlage einer Risikoanalyse erstellt wird, 

durch die systematische Daten gesammelt werden. 

➢ Über einen zusammenfassenden Bericht über die Umsetzung der in der Jahresplanung 

festgelegten Ziele. 
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➢ Über die optimale Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT) bei 

Kontrollen. 

➢ Über eine interne strukturelle Abstimmung (Dienstbesprechungen). 

➢ Über den Zugang zu großen Datenbanken wie dem Nationalregister und der Datenbank der 

Sozialversicherung. 

➢ Über einen internen Kodex, der die zu befolgenden Verfahren festlegt. 

* Informationen zur Optimierung der Politik im Bereich der sozialen Eingliederung und der 

Armutsbekämpfung sammeln. 

➢ Durch die Nutzung der im internen Computersystem NOVARIMA gespeicherten Daten, um 

diese Daten optimal zu nutzen, genauer gesagt für die Risikoanalyse und das 

Risikomanagement sowie für das Management der Kontrolle und deren Nachverfolgung, über 

das Intranet und MemoPoint. 

➢ Durch die Organisation von Schulungen für die Mitglieder des Inspektionsdienstes zu den 

Themen Gesetzgebung, Untersuchungsmethodik, Computer und Statistik. 

* Strukturierte und qualitativ hochwertige Beziehungen zu den ÖSHZ (Hauptpartner der 

Föderalverwaltung) aufbauen, sodass eine gute Kommunikation und ein qualitativer Service 

gewährleistet werden. 

➢ Durch die Entwicklung von Vereinbarungen über eine strukturelle Zusammenarbeit mit den 

Aufsichtsbehörden der ÖSHZ. 

➢ Durch Unterstützung bei der Entwicklung eines Teils unserer Website, insbesondere der FAQ 

und sonstiger Veröffentlichungen, in denen nützliche Informationen für ÖSHZ auf 

benutzerfreundliche Weise zusammengefasst werden. 

* Informationen mit den internen Abteilungen des ÖPD SE über das Intranet, interne 

Benutzerhandbücher und, auf Wunsch einer der Parteien, über Treffen zwischen den Abteilungen 

austauschen. 

* Sich an dem von der Regierung im Jahre 2011 verabschiedeten Aktionsplan zur Bekämpfung des 

Sozialbetrugs beteiligen. 

 

Anhand dieser Überprüfungen versucht der Inspektionsdienst die folgenden Werte des ÖPD SE zu 

verteidigen: 

 

Die Prozedur für die Kontrollen wird in diesem Inspektionsleitfaden kommentiert. 
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2.  Allgemeine Organisation der Kontrollen 
 

2.1. Bestimmung der Jahresplanung 
 

Einmal im Jahr, im Laufe des Dezembers, erstellt der Dienst den Jahresplan der Kontrollen für das 

folgende Kalenderjahr. 

Um den Antrag auf das Kilometerkontingent (die Anzahl der Kilometer, auf die jeder Inspektor 

jährlich aufgrund der geplanten Reisen Anspruch hat) rechtzeitig stellen zu können, muss die 

Planung für das nächste Jahr bis Ende Dezember des laufenden Kalenderjahres abgeschlossen sein. 

 

Die Jahresplanung sieht 118 Reisetage pro Inspektor (Vollzeitäquivalent) vor.  

 

Von diesen 118 Tagen sollen zehn „Reservetage“ dazu dienen, auf unvorhergesehene Umstände 

zu reagieren, d.h.: 

1. Die Planung zusätzlicher Besuche in den ÖSHZ, in denen systematische Fehler 

festgestellt wurden, die sich auf die Rechte der Nutzer oder auf die finanzielle 

Intervention des Staates auswirken. 

2. Für einen Besuch in einem ÖSHZ auf dessen Antrag. 

3. Für einen Besuch in einem ÖSHZ auf Antrag der Verwaltungsleitung. 

4. Einen Kollegen begleiten/einem Kollegen Unterstützung anbieten, wenn 

unvorhergesehene Umstände eintreten. 

 

Die Planung kann über die in Memopoint vorgesehenen Werkzeuge und Übersichten verfolgt 

werden. 

 

Um den Zeitplan zu erstellen, müssen die folgenden Punkte berücksichtigt werden: 

 

Risikoanalyse 

 

Das Risiko eines finanziellen Verlusts für die Regierung steht im direkten Verhältnis zur Höhe der 

Subvention. Da der Inspektionsdienst jedes ÖSHZ für einen ununterbrochenen Zeitraum prüft, 

beschränkt sich das finanzielle Risiko für die öffentliche Hand lediglich darauf, zu viel erhaltene 

Zuschüsse früher oder später zurückzufordern. 

Die Häufigkeit der Kontrollen richtet sich nach der Höhe des Zuschusses, d. h. je höher der 

Zuschuss, desto häufiger die Kontrollen. 

Die Häufigkeit der Kontrollen basiert auch auf der Anzahl der Fehler, die bei einer Inspektion 

festgestellt werden. 

 

Arbeitsaufwand 

 

Jeder Inspektor legt die jährliche Verteilung der in seiner Jahresplanung vorgesehenen Kontrollen 

selbst fest. 
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Die Arbeitsbelastung muss jedoch proportional über das Jahr verteilt werden, damit nicht alle 

großen ÖSHZ im letzten Quartal geprüft werden.  

Die Balanced Score Card misst vierteljährlich die Gesamtüberwachung der Planung des 

Inspektionsdienstes mit dem Ziel, die Planung der Inspektoren im Laufe des Jahres eventuell 

anzupassen oder notwendige Maßnahmen in der Arbeitsorganisation der Inspektoren zu 

ergreifen. 

Während der Betriebsbesprechung wird eine vorläufige Bilanz hinsichtlich der Einhaltung der 

individuellen Planung jedes Inspektors in Bezug auf die Entwicklung der geplanten Inspektionen, 

der eingereichten Berichte und der behandelten Korrekturen gezogen. Korrekturen können zu 

diesem Zeitpunkt in Absprache mit dem Abteilungsleiter vorgenommen werden. 

 

Schließlich werden die nicht geprüften ÖSHZ am Ende des Kalenderjahres in die Planung für das 

nächste Jahr aufgenommen und vorzugsweise gleich zu Beginn des Jahres geprüft. 

 

2.1.1. Festlegung des Zeitplans für die Buchprüfungsinspektionen 
 

Es gibt drei Kriterien, anhand derer der Zeitplan für die Buchprüfungsinspektionen festgelegt wird: 

 

1. Die Anzahl der Akten (DIS/Gesetz vom 02.04.1965), die pro Jahr bezuschusst 

werden 

 

Durchschnittliche 

Anzahl von 

Akten/Jahr 

Häufigkeit der 

Kontrollen 

Anzahl der kontrollierten 

Akten 

Anzahl der Tage, die für die 

Kontrolle benötigt werden 

+ 1000 Akten/Jahr Jährlich Mindestens 10 % mit 

einem Maximum von 200 

in Ausgaben und 

mindestens 30 % in ÖSHZ-

Einnahmen (wenn 

Kontrolle erforderlich ist) 

2  

201 → 999 

Akten/Jahr 

Kontrolle alle zwei 

Jahre 

Mindestens 10 % mit 

einem Minimum von 50 

pro kontrolliertem Jahr 

(falls Kontrolle 

erforderlich) 

1 

0 → 200 

Akten/Jahr 

Kontrolle alle drei 

Jahre 

Mindestens 10 % pro 

kontrolliertem Jahr (falls 

Kontrolle erforderlich) mit 

einem Minimum von 10 

Akten pro kontrolliertem 

Jahr. Wenn weniger als 10 

Akten vorhanden sind, 

werden alle Akten 

überprüft. 

0,5 
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ANMERKUNG ZUR STICHPROBE  

 

Der Inspektor ist nicht verpflichtet, bei einer Kontrolle eine Stichprobe zu machen, hat aber diese 

Möglichkeit, wenn die vom ÖSHZ gelieferten Daten unzureichend sind. 

Die Anzahl der Akten in der Stichprobe entspricht mindestens 10 % der Gesamtzahl der Fälle pro 

Kontrolljahr; der Inspektor hat die Möglichkeit, einen höheren Prozentsatz in die Stichprobe 

aufzunehmen oder alle Akten zu kontrollieren. Es ist nicht erlaubt, weniger als 10 % in die 

Stichprobe zu übernehmen. 

 

Um die Anzahl der pro Jahr und ÖSHZ bezuschussten RSE-Akten und Finanzhilfen zu ermitteln, 

stützt sich der Inspektor auf die Statistiken auf der Website des ÖPD SE, die die Anzahl der 

Akten/Jahr/ÖSHZ mit einer Verzögerung von zwei Jahren enthalten (→im Jahr N vollständige 

Jahresstatistiken bis zum Jahr N-2). 

L65 → siehe www.mi-is.be → Veröffentlichungen, Studien und Statistiken→ Statistiken 

→finanzielle Unterstützung (RI-Äquivalent)→ Empfänger von finanzieller Unterstützung-Gesamt-

Zeitraum 2008-Nu 

RSE → siehe www.mi-is.be → Veröffentlichungen, Studien und Statistiken→ Statistiken 

→Eingliederungseinkommen (EE) → Empfänger eines Eingliederungseinkommens - 

Gesamtzeitraum 2008-Nu 

 

2. Datum der letzten Kontrolle 

 

Die Buchführungskontrollen werden im Laufe des Jahres N+2 und nicht N+1 durchgeführt, damit 

eventuell vom ÖSHZ im Laufe des Jahres N+1 versandte Regularisierungen berücksichtigt werden 

können. 

Beispiel: Im Jahr 2023 werden die Kontrollen bis maximal zum Rechnungsjahr 2021 durchgeführt.  

 

3. Ergebnis der letzten Kontrolle 

 

Um dem möglichen finanziellen Risiko Rechnung zu tragen, kann der Inspektor auch systematisch 

jedes ÖSHZ besuchen, bei dem bei der letzten Kontrolle ein Subventionsüberschuss in Höhe von 

mehr als 10.000 € pro kontrolliertem Rechnungsjahr festgestellt wurde.  

 

Diejenigen ÖSHZ, bei denen bei mehr als der Hälfte der Akten ein Fehlbetrag festgestellt wurde, 

können auch im Folgejahr besucht werden. 

 

Wurden bei einer Inspektion mehrere Rechnungsjahre kontrolliert, so hat nur das letzte geprüfte 

Rechnungsjahr Vorrang bei der Entscheidung, ob im nächsten Jahr eine weitere Kontrolle 

angesetzt werden muss. 

Wenn beispielsweise drei Jahre kontrolliert wurden (2018, 2019 und 2020), aber nur 2018 und 

2019 deutliche Unterschiede aufweisen und 2020 korrekt ist, dann ist es nicht angebracht, einen 

zusätzlichen Besuch für das nächste Jahr anzusetzen. 

 

http://www.mi-is.be/
http://www.mi-is.be/
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2.1.2. Festlegung des Zeitplans für die Inspektionen der RSE-Akten 
 

Drei Kriterien erlauben es, den Zeitplan für die Inspektionen der RSE-Akten festzulegen:  

 

1. Die Anzahl der Akten, die pro Jahr bezuschusst werden 

2. Datum der letzten Kontrolle 

 

Die im Kalenderjahr n durchgeführten Kontrollen beziehen sich auf das Kalenderjahr N-1. 

Beispiel: im Jahr 2023, Kontrolle der im Jahr 2022 aktiven Akten.  

 

3. Fehler, die bei der letzten Kontrolle festgestellt wurden 

 

Wenn die Inspektion eine sehr hohe Anzahl (>30 % der geprüften Akten) „schwerwiegender“ 

Fehler feststellt, d. h. Fehler, die das Recht der Nutzer in Frage stellen, in der Sozialerhebung die 

Einhaltung der Prozedur, kann der Inspektor im folgenden Jahr eine weitere Kontrolle 

durchführen. 

 

Die Akten, die erneut kontrolliert werden, werden gezielt nach Art des Zuschusses geprüft, wenn 

ein systematischer Fehler festgestellt wird, z. B. Obdachlose oder Studierende. In einem kleinen 

oder mittleren ÖSHZ werden alle Akten dieser Art geprüft. In einem großen ÖSHZ wird eine 

Stichprobe dieser Akten geprüft. 

 

Wenn der Fehler auf einer falschen Anwendung der Prozedur beruht, wird die vorgesehene 

Häufigkeit beibehalten. 

 

 

2.1.3. Festlegung des Zeitplans für die Inspektionen der 

medizinischen Kosten 
 

Drei Kriterien erlauben es, den Zeitplan für die Inspektionen der medizinischen Kosten festzulegen: 

 

1. Die Anzahl der Fälle pro ÖSHZ Die ÖSHZ werden auf der Grundlage der Gesamtzahl der 

Mediprima-Akten in drei Klassen unterteilt. Dies ist die durchschnittliche Anzahl von 

MediPrima-Akten pro Jahr, berechnet über einen Referenzzeitraum von drei Jahren. 

 

Durchschnittliche 

Anzahl von 

Akten/Jahr 

Häufigkeit der 

Kontrollen 

Anzahl der kontrollierten 

Akten 

Anzahl der Tage, die 

für die Kontrolle 

benötigt werden 

0 → 200 Alle 2 Jahre 10 Akten 1 

201 → 999 Alle 2 Jahre 20 Akten  2 

Mehr als 1000 Jährlich 40 Akten 3 
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ÖSHZ 

Gesamtanzahl 

der MediPrima-

Akten 

durchschnittlich 

pro Jahr 

Stichprobe der zu 

kontrollierenden 

NovaPrima-

Rechnungen (Anzahl 

der Rechnungen) 

Rechnungen für die 

NovaPrima-

Stratifizierung ab 

dem Betrag 

Anzahl der zu 

kontrollierenden 

MediPrima-

Akten 

Häufigkeit 

der 

Kontrolle 

und 

Anzahl der 

zu 

kontrollier

enden 

Jahre 

Anzahl der Tage, 

die für die 

Kontrolle 

benötigt werden 

Hoch > 130 

Von 45 bis max. 100 

(der 

Hochrechnungsfaktor 

kann in 

Ausnahmefällen 

größer als 10* sein) 

Der Wert dieser 

Rechnungen 

reicht von 2500 € 

bis maximal 5000 

€, um einen 

Hochrechnungsfa

ktor von max. 10 

zu erreichen. 

30 
Derzeit /1 

Jahr 

→ 2 Tage für 

die Akten 

→ 3 Tage für 

die 

Rechnungen 

Insgesamt 

also 5 Tage 

Mittel 33-130 

Ab 30 

(Hochrechnungsf

aktor max. 10) 

Der Wert dieser 

Rechnungen 

reicht von 1500 € 

bis maximal 

2500€, um einen 

Hochrechnungsfa

ktor von max. 10 

zu erreichen. 

20 

Alle 2 

Jahre / 2 

Jahre 

→ 1,5 Tage 

für die Akten 

→ 1,5 Tag für 

die 

Rechnungen 

Insgesamt 

also 3 Tage 

Gering <33 

Ab 15 

(Hochrechnungsf

aktor max. 10) 

1000 € 10 

Alle 3 

Jahre / 3 

Jahre 

→ 0,75 Tag 

für die Akten 

→ 0,75 Tag 

für die 

Rechnungen 

Insgesamt 

also 1,5 Tag 

* Nur wenn der Wert von 5000 € für die Stratifizierungsrechnungen beibehalten wurde und 

obwohl der Hochrechnungsfaktor weiterhin größer als 10 ist.  

 

2. Transaktionen 25 

 

Bei Anträgen über 10.000 €, die nicht in die Auswahl kommen, wird die TR25 und nur die TR25 

untersucht. Ziel ist es, für diese Fälle die Möglichkeit zu prüfen, sich einer Krankenkasse 

anzuschließen. 
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3. Ergebnis der letzten Kontrolle 

 

Wenn die Rückforderung aus der vorherigen Prüfung mehr als 10.000 € beträgt, wird das ÖSHZ im 

folgenden Jahr erneut geprüft. 

 

Anmerkungen: 

Der Dienst behält sich die Möglichkeit vor, ein Jahr der Kontrolle in medizinische Kosten zu 

„verschieben“, wenn der Terminplan zu voll ist und der Abteilungsleiter zustimmt (ein großes ÖSHZ 

würde nach zwei Jahren statt jedes Jahr kontrolliert - ein mittleres ÖSHZ würde nach drei Jahren 

statt nach zwei Jahren kontrolliert - ein kleines ÖSHZ würde nach vier Jahren statt nach drei Jahren 

kontrolliert). 

 

Es gibt drei Bedingungen, unter denen ein Inspektionsjahr verschoben werden könnte: 

1. In dem zuletzt erstellten Bericht:   

- Keine Extrapolation der Ergebnisse durchgeführt (in keiner der Kostenkategorien). 

- Nicht konforme Sozialerhebung in einem großen ÖSHZ: maximal 3. 

- Nicht konforme Sozialerhebung in einem mittleren ÖSHZ: maximal 2. 

- Nicht konforme Sozialerhebung in einem kleinen ÖSHZ: maximal 1. 

2. Alle Haushaltsjahre müssen stets kontrolliert werden. 

3. Die Verjährungsfristen dürfen nicht überschritten werden. 

4. Datum der letzten Kontrolle 

 

Die Kontrollen werden im Laufe des Jahres N+2 durchgeführt, damit eventuell vom ÖSHZ im Laufe 

des Jahres N+1 versandte Regularisierungen berücksichtigt werden können. 

Beispiel: Im Jahr 2023 werden die Kontrollen bis maximal zum Rechnungsjahr 2021 durchgeführt.  

 

 

2.1.4. Festlegung des Zeitplans für die Inspektionen des 

Gesamtberichts und des Heizölfonds.  
 

Das Kriterium für die Festlegung der Planung der Kontrollen der Subvention Soziale Aktivierung, 

Sozialfonds Gas-Elektrizität, Sozialfonds Heizöl und die spezifische IPSE-Subvention ist 

hauptsächlich das Datum der letzten Kontrolle. 

 

Der Sozialfonds Heizöl wird unabhängig von den anderen Fonds alle vier Jahre kontrolliert. 

Der Zuschuss für die Teilhabe und die soziale Aktivierung, Gas/Strom und die 10 % IPSE werden 

alle drei Jahre gemeinsam überprüft. 

Die Kontrolle wird im Jahr N+2 im Vergleich zum Jahr N der Kontrolle durchgeführt.  

Für das Jahr 2022 wird für jedes Sachgebiet das Jahr 2020 kontrolliert. 
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Gesetzgebung 

Häufigkeit 

der 

Kontrollen 

Zweck der 

Kontrolle 
Anzahl der kontrollierten Akten 

Anzahl der 

Tage, die für 

die Kontrolle 

benötigt 

werden 

Sozialfonds 

Heizöl 

Mindestens 

alle 4 Jahre 

Buchhaltung + 

Akten 

10 Akten 

Bei min. 5 Fehlern werden 5 

weitere Akten kontrolliert. 

0,5 Tag 

Zuschuss zur 

Teilhabe und 

sozialen 

Aktivierung 

Mindestens 

alle 3 Jahre 

Buchhaltung + 

Akten + 

Personalkosten, 

falls erforderlich 

10 allgemeine Aktivitäten 

5 Kinderarmut 

5 Gruppenaktivitäten 

Bei min. 5 von 10 Fehlern 

und/oder 3 von 5 Fehlern werden 

5 weitere Akten kontrolliert. 
1 Tag für alle 

drei 

Sachgebiete 

in kleinen 

ÖSHZ.  

 

2 Tage für 

alle drei 

Sachgebiete 

in großen 

und mittleren 

ÖSHZ  

 

 

Gas- und 

Stromfonds 

Mindestens 

alle 3 Jahre 

Buchhaltung + 

Akten + 

Personalkosten 

10 Rechnungsakten mit 

Zahlungsverzug 

5 Präventivmaßnahmen  

Bei min. 5 von 10 Fehlern 

und/oder 3 von 5 Fehlern werden 

5 weitere Akten mit 

Zahlungsverzug und/oder 3 

Akten mit Präventivmaßnahmen 

kontrolliert. 

10 % IPSE 

ÖSHZ 

mindestens 

alle 3 Jahre 

Buchhaltung + 

Personalkosten 

+ Aktivitäten 

Aktivitäten in Verbindung mit 

dem IPSE, wenn es sich um 

gemeldete Aktivitäten handelt 

(Betreuung auf Ebene der 

Empfänger, Drittpartner, 

sonstige Interventionen), max. 5 

Aktivitäten pro Kategorie. 

Für die Personalkosten müssen 

max. 10 gemeldete Personen 

kontrolliert werden. 

• Die Größe des ÖSHZ wird anhand der Kategorie, der das ÖSHZ angehört, für RSE-Akten 

definiert. 

 

Falls ein ÖSHZ mehr als 15 Personalmitglieder in einem Zuschuss oder einem im Gesamtbericht 

begründeten Fonds nachgewiesen hat, wird der Inspektor eine Stichprobe von 10 

Personalmitgliedern durchführen.  

 

Wenn die bei der Inspektion festgestellte Rückforderung mehr als 30 % des Jahresbetrags der 

Finanzhilfe beträgt, findet die nächste Kontrolle innerhalb von 24 Monaten statt. 
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2.1.5. Festlegung des Zeitplans für die Kontrolle der Feedback-Codes 

der Erinnerungshinweise pro Empfänger 
 

Diese Kontrollen werden parallel zu den Buchführungskontrollen durchgeführt: wenn eine 

Buchführungskontrolle vorgesehen ist, muss auch die Kontrolle der Erinnerungshinweise 

vorgesehen werden.  

 

Zeitraum 

 

Die Referenzzeiträume der zu prüfenden Jahre reichen immer bis zum Jahr N-2. Genauer gesagt: 

Wenn eine Buchprüfung im Jahr 2023 in die Planung aufgenommen wird, werden die 

Erinnerungshinweise für alle bis 2021 nicht geprüften Jahre vorgesehen. Von dieser Regel kann in 

Absprache mit dem Abteilungsleiter immer abgewichen werden, wenn sich die Anzahl der zu 

überprüfenden Erinnerungshinweise als zu hoch erweist.  

 

Zu prüfendes ÖSHZ 

 

Alle ÖSHZ müssen im gleichen Rhythmus und zur gleichen Zeit wie die Rechnungsprüfungen 

geprüft werden (ohne Unterscheidung zwischen dem Gesetz vom 02.04.1965 und dem RSE). 

Beispiel: Wenn die Rechnungsprüfung 2019-2020-2021 im Jahr 2023 ansteht, wird die Kontrolle 

der Erinnerungshinweise bis 2021 durchgeführt.  

 

Größe der ÖSHZ 
Anzahl der Tage, die für die Kontrolle 

benötigt werden 

Groß (≥ 1000 Akten) 1 Tag 

Mittel (201 bis 999 Akten) 1 Tag 

Klein (≤ 200 Akten) 1/2 Tag 

 

 

2.2. Vorbereitung der Kontrollen 
 

2.2.1.  Terminvereinbarung 
 

In Übereinstimmung mit der Planung vereinbart der Dienst Termine mit den ÖSHZ, die in dem 

betreffenden Jahr Gegenstand einer Inspektion werden sollen. Ein ÖSHZ wird immer mindestens 

zwei Wochen vor dem geplanten Inspektionsbesuch benachrichtigt. 

 

Der Termin wird entweder per E-Mail oder durch telefonischen Kontakt vereinbart. Anschließend 

wird eine Bestätigung per E-Mail an das ÖSHZ gesendet.  

Diese E-Mail wird Folgendes erwähnen:  

- Das vereinbarte Datum für den Termin. 
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- Das/die geprüfte(n) Sachgebiet(e). 

- Die kontrollierten Jahre. 

- Die für die Prüfung erforderlichen Teile. 

 

Der Inspektor fügt die verschiedenen Listen bei, die er zur Vorbereitung der Kontrolle benötigt 

(Liste der RSE-Akten, Liste der Akten und Rechnungen für medizinische Kosten, Liste der Heizöl-

Akten, Fonds für Gas und Strom und Erinnerungshinweise, die bei Bedarf zu kontrollieren sind).  

Ein Standardschreiben, das den Ablauf der geplanten Kontrollen erläutert, wird ebenfalls 

beigefügt. 

 

2.2.2. Vorbereitung der Kontrollen  
 

2.2.2.1. Buchführungskontrollen  
 

Die Subventionstabellen der kontrollierten ÖSHZ stammen aus dem EDV-System NovaPrima. 

Die Vorgehensweise, um die Tabellen zu erhalten, lautet wie folgt: 

Dokumentenarchiv 

➔ Man gelangt zum folgenden Bildschirm: 

 
 

Die ÖSHZ-Felder, Gesetzgebung (L02/04/1965, RI, Grundlagengesetz, Krankenkarte), Monat, Jahr 

und schließlich Typ müssen ausgefüllt werden. 

 

 
 

Die Dokumente, als PDF und CSV (in Excel konvertierbar), müssen anschließend gespeichert 

werden, um sie ansehen zu können (Rechtsklick). 

 

Hinweis: Der Kontrollbericht der vorherigen Rechnungsjahre sollte eingesehen werden. 

Für große ÖSHZ (≥ 1 000 Akten/Jahr) ist es, um vor der Kontrolle einen Gesamtüberblick über die 

Situation zu erhalten sowie um Zeit vor Ort zu sparen, unbedingt erforderlich, dass der 

Buchführungsstand ÖPD SE vor der Vor-Ort-Kontrolle vorbereitet wird. 
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2.2.2.2. Kontrolle der RES-Akten 
 

Die Vorbereitung einer Kontrolle erfolgt über das im ÖPD SE verwendete Computersystem (Nova 

PRIMA). 

Anhand einer Reihe von vorgegebenen Kriterien wählt das Computersystem automatisch die 

Akten aus, die überprüft werden sollen. Es handelt sich um Akten, die in dem Jahr vor dem Jahr 

der Inspektion aktiv waren. 

 

Prozedur zur Auswahl der zu kontrollierenden Sozialakten: 

Die Unterlagen müssen im Nova PRIMA-System mithilfe des Menüs „Inspektion“ → IDEMF (Antrag 

auf Zufallsauswahl) ausgewählt werden.  

Füllen Sie die Felder „ÖSHZ“, „Jahr“, „Datum der Inspektion“ aus.  

 

 
 

Je nach Größe des ÖSHZ sieht das Auswahlverfahren wie folgt aus: 

- Große ÖSHZ = 40 Akten  

- Mittlere ÖSHZ = 20 Akten 

- Kleine ÖSHZ = 10 Akten 

Die Auswahl erfolgt nach einer vollautomatischen Auswahl in NOVAPRIMA nach folgendem 

Verfahren: 25 % IPSE allgemein + 16 % IPSE Studenten + 16 % Prozeduren + 16 % Obdachlose + 16 

% Ablehnung + 8 % Forderungen.  

 

Am Tag nach dieser Auswahl erhält der Inspektor über die Funktion Inspektion - zufällig 

ausgewählte Akten (ISELL) eine Liste der zu kontrollierenden Akten.  
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Diese Aktenliste wird, nachdem sie im „Word“-Format gespeichert wurde, an das kontrollierte 

ÖSHZ gesendet. 

 

Die Liste der ausgewählten Akten mit der entsprechenden Subvention finden Sie in Novaprima 

unter dem Menüpunkt Dokumente. Die folgenden Parameter müssen eingegeben werden: ÖSHZ, 

Gesetzgebung, Art (Inspektion), Monat und Jahr. 

 

 
 

Anmerkung: Um die Kontrolle bestmöglich vorzubereiten, wird der Inhalt des Berichts über die 

vorangegangene Inspektion in diesem ÖSHZ noch einmal durchgesehen, damit bei der Kontrolle 

überprüft werden kann, ob die verschiedenen Bemerkungen berücksichtigt wurden. 

 

2.2.2.3. Kontrolle der medizinischen Kosten 
 

Die Kontrolle erfolgt auf der Grundlage von Stichproben.  

 

Die ÖSHZ werden in drei Klassen eingeteilt: 

− Groß: Stichprobe von 45 NovaPrima-Formularen pro Kostenart mit max. 100 zu 

kontrollierenden Formularen und eine Stichprobe von 30 MediPrima-Sozialakten, die über 

den Fonds zu kontrollieren sind. 

− Mittel: Stichprobe von 30 NovaPrima-Formularen pro Kostenart mit max. 40 zu 

kontrollierenden Formularen und eine Stichprobe von 20 MediPrima-Sozialakten, die über 

den Fonds zu kontrollieren sind. 

− Klein: Stichprobe von 15 NovaPrima-Formularen pro Kostenart und eine Stichprobe von 

10 MediPrima-Sozialakten, die über den Fonds zu kontrollieren sind. 

 

Es gibt vier Arten von medizinischen Kosten: 

− Medizinische Kosten (Formular D1). 

− Arzneimittelkosten (Formular D1). 
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− Ambulante Behandlung in einer Pflegeeinrichtung (Formular D2) - nur Rechnungen, die 

sich nur auf den Eigenanteil beziehen. 

− Krankenhauskosten (Formular D2) - nur Rechnungen, die sich nur auf den Eigenanteil 

beziehen. 

 

Es muss zwischen Stichprobenformularen und so genannten Stratifizierungsformularen 

unterschieden werden. 

Stratifizierungsformulare bestehen aus einem oder mehreren Formularen, die je nach Klasse des 

ÖSHZ über einem bestimmten Festbetrag liegen.  

Die übrigen Formulare bilden eine „Grundgesamtheit" von Stichprobenformularen.  

Je nachdem, welcher Klasse das ÖSHZ angehört, wählt das Computerprogramm aus der 

Gesamtheit dieser „Grundgesamtheit“ nach dem Zufallsprinzip eine bestimmte Anzahl von zu 

kontrollierenden Formularen aus. Hierbei handelt es sich um sogenannte Stichprobenformulare, 

die hochgerechnet werden können. 

 

Für jede Art von Kosten wird der Inspektor immer genügend Formulare kontrollieren, um ein 

realistisches und repräsentatives Bild der Funktionsweise zu erhalten, sowohl in administrativer 

Hinsicht (im Hinblick auf die Erklärung) als auch in Bezug auf die Anwendung der Erstattungsregeln. 

 

Prozedur zur Auswahl der zu kontrollierenden Formulare für medizinische Kosten 

 

Die Prozedur wird über das Programm NovaPrima und die Funktionen Verschiedenes - BATCHEXEC 

- Inspektion Auswahl medizinische Kosten gestartet. 

Anschließend müssen Sie die Felder Name-Gesetzgebung-Jahr ausfüllen (wobei Sie das älteste Jahr 

der Kontrolle angeben müssen, z. B. 2018, wenn sich die Kontrolle auf 2018-2019 bezieht). 

 

 
 

Am Tag nach dieser Auswahl erhält der Inspektor über die Funktion Dokumente-Archive die Liste 

der zu überprüfenden Akten, indem er die folgenden Felder ausfüllt: 

ÖSHZ - Gesetzgebung (L65) - Typ (Inspektion). Sie wählen die neueste Datei aus (in der 

Vergangenheit angeforderte Auswahlen erscheinen ebenfalls in der Liste). 
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Das .mdb-Dokument muss auf dem Laufwerk V des Computers → Med. Kosten von NovaPrima → 

IMF_V2 → Datenbank Jahr N (das Jahr, in dem die Prüfung stattfindet) gespeichert werden. 

Beispiel für eine Kontrolle im Jahr 2023 in der Datenbank 2023. 

 
 

Um eine Liste der zu kontrollierenden Kosten zu erhalten, klicken Sie auf der Festplatte V des 

Computers → Med Kosten von NovaPrima→ IMF_V2 →Programm →öffnen Sie die Excel-Datei IMF 

V2_5 2021. 

 

 
 

Nehmen Sie in dieser Excel-Datei das 1. Blatt „control“ und füllen Sie die Felder „OCMW“, „begin“, 

„einde“ aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche „DATA Opvragen“. 
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Im nächsten Schritt gehen Sie zum Blatt „params“ und klicken auf die blaue Schaltfläche 

„Standardauflage“  

 

 
 

Wenn Sie diesen Schritt durchgeführt haben, kehren Sie zum Blatt „Kontrolle“ zurück und klicken 

auf die Schaltfläche „export the lists“. 

 

Hinweis: Bei großen ÖSHZ müssen Sie auf die schwarze Schaltfläche „Präferenzauflage“ klicken, 

wodurch Sie die Anzahl der Stichprobenformulare auswählen können, um einen 

Hochrechnungsfaktor von max. 10 zu erhalten. 

Bei großen ÖSHZ kann der Hochrechnungsfaktor in Absprache mit dem ÖSHZ mehr als 10 betragen. 

Es gibt zwei Möglichkeiten, wenn der Hochrechnungsfaktor 10 überschreitet: einen höheren 

Hochrechnungsfaktor mit 45 zu prüfenden Rechnungen in der Stichprobe oder einen 

Hochrechnungsfaktor unter 10 mit mehr zu prüfenden Rechnungen in der Stichprobe. 

 

Achtung: Beenden Sie das Programm, OHNE die vorgenommenen Änderungen zu speichern. 
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Der letzte Schritt ist die Rückkehr in das Verzeichnis XL_inspection auf Laufwerk V. Alle ÖSHZ, für 

die eine Liste der zu kontrollierenden Formulare angefordert wurde, erscheinen in alphabetischer 

Reihenfolge. 

Der Inspektor muss dann nur noch die Datei „sample“ des gewünschten ÖSHZ auswählen und diese 

Datei auf die Festplatte „C“ seines Laptops kopieren. 

 

 
 

Es ist diese Liste mit Formularen, die per E-Mail an das ÖSHZ gesendet wird. 

 

Neben den Formularen müssen auch MediPrima-Sozialakten überprüft werden. 

 

 

Prozedur zur Auswahl der MidiPrima-Sozialakten: 

 

Am Ende des Jahres, wenn der Inspektionsplan festgelegt ist, übergibt jeder Inspektor dem 

Verantwortlichen für medizinische Kosten eine Liste der ÖSHZ, die im nächsten Jahr kontrolliert 

werden sollen, mit der genauen Angabe der ENSS dieser ÖSHZ und der kontrollierten Jahre. 

Die Listen mit den Titeln „big“ und „Pivot“ sind ab dem Beginn des nächsten Jahres verfügbar. 

Die Liste „big“ enthält für jeden Empfänger die Einzelheiten jeder Leistung (mit Unterscheidung 

zwischen Patientenanteil und Eigenanteil) vom ersten bis zum letzten Tag der Behandlung für den 

geprüften Zeitraum. Diese Liste wird im Falle einer finanziellen Rückforderung nach der 

Überprüfung der Unterlagen verwendet. 

Die Liste „Pivot“ enthält pro Empfänger das Datum des Beginns und des Endes der Behandlung 

sowie den Gesamtbetrag, der durch die Einführung der medizinischen Karte übernommen wurde. 

 

In der Liste „Pivot“ hebt der Inspektor die 10, 20 oder 30 zu kontrollierenden Akten wie folgt gelb 

hervor: 

 

GROSS 15 Akten mit den höchsten Beträgen +15 zufällige Akten. 

MITTEL 10 Akten mit den höchsten Beträgen +10 zufällige Akten. 

KLEIN 5 Akten mit den höchsten Beträgen +5 zufällige Akten. 

 

Die „zufälligen“ Akten können beispielsweise ausgewählt werden, indem die Anzahl der Zeilen in 

der Datei durch die Anzahl der zu prüfenden und zufällig ausgewählten Akten dividiert wird.  

Beispiel: 77 Zeilen in der Datei geteilt durch 5 = 15 oder 16. Nehmen Sie also die Akte der Zeile 15, 

der Zeile 30, 45 usw. Der Inspektor kontrolliert auf diese Weise verschiedene Beträge („große“, 

weniger „große“). 
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Diese Auswahl an Akten wird einem Mitarbeiter des Inspektionsdienstes übergeben, der dazu 

bestimmt wird, das Kontrollraster nach folgender Prozedur vorzubereiten: 

 

1. Der Inspektor vereinbart einen Termin mit dem ÖSHZ und beginnt mit der Vorbereitung seiner 

Inspektionen. 

2. Die Listen „Pivot“ und „Big“ werden vom Inspektor von Laufwerk V abgerufen.  

3. Der Inspektor trifft die Auswahl der zu prüfenden Akten aus der Liste „Pivot“ und fügt sie in 

seine Vorbereitungs-E-Mail für das ÖSHZ ein.  

Hinweis: Akten, die nicht inhaltlich geprüft werden, deren Gesamtkosten aber trotzdem über 

10.000 € liegen, sind für den Mitarbeiter, der die Möglichkeit der Mitgliedschaft über die TR25 

prüfen wird. Diese Akten werden ihm orangefarben angezeigt. 

4. Der Inspektor schickt diese „Pivot“-Liste mit den gelb (und eventuell orangefarben) 

hervorgehobenen Akten an den Mitarbeiter und erwähnt dabei das Datum, an dem die Inspektion 

stattfinden wird. Es wird ihm eine E-Mail pro ÖSHZ zugesandt. 

 

Dies muss mindestens in den drei Wochen vor dem Tag der Inspektion geschehen, damit der 

Mitarbeiter seine Arbeit organisieren kann. 

 

5. Der Mitarbeiter öffnet ein leeres Kontrollraster, fügt alle gelben Akten in den Reiter „1 a 

Allgemein“ des Rasters ein. Wenn es „orangefarbene“ Akten gibt (also zusätzliche T25), werden 

sie in Reiter 8 eingefügt. Die TR25 werden kontrolliert und das Raster wird, wo nötig, ergänzt. 

6. Etwa eine Woche vor der Kontrolle schickt der Mitarbeiter die gelbe (und eventuell 

orangefarbene) „Pivot“-Liste an den Inspektor zurück, zusammen mit dem um die Akten und TR25-

Daten ergänzten Kontrollraster. 

 

 

2.2.2.4. Kontrolle des Sozialfonds Heizöl 
 

Zu Beginn des Jahres oder am Ende des Vorjahres erhält der Inspektor die verfügbaren Daten von 

der Abteilung „BLAS“ des ÖPD SE über den Inspektor, der den Heizölfonds betreut. 

Auf dieser Grundlage wird die Kontrolle durchgeführt. 

 

Es ist ratsam, der Vorbereitungs-E-Mail an das ÖSHZ eine Auswahl zuvor zufällig bestimmter Akten 

hinzuzufügen, damit die Inspektion reibungslos abläuft.  

 

2.2.2.5. Kontrolle der spezifischen IPSE-Subvention sowie der 

Subvention zur sozialen Aktivierung und des Gas- und 

Stromfonds  
 

Die Kontrolle wird sich auf die Daten aus dem „Gesamtbericht“ beziehen. 

 

Die Gesamtberichte der kontrollierten ÖSHZ müssen auf die Festplatte „C“ des Laptops kopiert 

werden. 
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Die Gesamtberichte finden Sie auf der Website der Sozialen Sicherheit: 

https://professional.socialsecurity.be.  

→ Wählen Sie „Beamte und sonstige Berufstätige“ → „ÖSHZ und ÖPD Soziale Eingliederung“ → 

Gesamtbericht → klicken Sie auf die rechte Schaltfläche „Gesamtbericht“ → Identifizierung über 

den elektronischen Personalausweis oder über die Itsme-App, die auf das Smartphone 

heruntergeladen werden kann. 

Wählen Sie anschließend die kontrollierte Maßnahme und das ÖSHZ. In der Vorbereitung, die an 

das ÖSHZ gesendet wird, muss eine Übersicht der in der Stichprobe zu prüfenden Akten nach 

Sachgebieten beigefügt werden. 

 

 

2.2.2.6. Kontrolle der Feedback-Codes der Erinnerungshinweise pro 

Empfänger 
 

Eine Liste der noch offenen Erinnerungshinweise wird den dem ÖSHZ übermittelten 

Vorbereitungsunterlagen beigefügt. Diese Liste enthält die Codes, die das Zentrum mitgeteilt hat, 

und wird von Anweisungen begleitet, welche Belege entsprechend den mitgeteilten Codes 

vorzubereiten sind.  

N.B.: Die Datei muss mindestens zwei Wochen vor der Inspektion beim ÖSHZ eingereicht werden.  

 

Prozedur zum Herunterladen der Liste der noch offenen Erinnerungshinweise: 

 

Wählen Sie in NovaPrima die Seite →Inspektion→ „FRAUD - Betrugsübersicht“. 

Wählen Sie unter Art des Erinnerungshinweises: Alle. 

Wählen Sie das zu kontrollierende Jahr aus.  

Wählen Sie in Motivation: Alle. 

Lassen Sie das Start- und Enddatum leer und wählen Sie das ÖSHZ aus. 

 

Achtung: Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „Erinnerungshinweise nicht an das ÖSHZ 

gesendet“ und „Motivation = 99“. 

 

Klicken Sie auf Suche Erinnerungshinweis. 

 

 
 

Wenn die Liste erscheint, klicken Sie auf „Bericht erstellen“.  

Ein Aufnahmefenster erscheint. 

Speichern Sie die Datei in einem Verzeichnis Ihrer Wahl.  

https://professional.socialsecurity.be/
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Der Inspektor verwendet das in der internen Anwendung „MEMOPOINT“ verfügbare Layout, um 

die Datei vorzubereiten, die an das ÖSHZ gesendet werden soll. 

Das ÖSHZ wird aufgefordert, die Belege vorzubereiten, die den den Erinnerungshinweisen 

zugewiesenen Codes entsprechen. Hierzu kann er sich auf die Tabelle im Anhang der Datei 

beziehen:  

 

 

Code Beschreibung 
Vom ÖSHZ zu treffende Vorbereitungen für die 

Inspektion  

Ohne 

Code ( / ) 

→Unseren Diensten wurde kein Code 

mitgeteilt. 

Bitte bereiten Sie die Belege entsprechend dem Code 

vor, der hätte zugewiesen werden müssen.  

1 
Die Formulare werden innerhalb von 30 Tagen 

weitergeleitet. 

Dieser Erinnerungshinweis erscheint immer noch in 

der Liste, was bedeutet, dass Sie das/die 

Korrekturformular(e) nicht innerhalb von 30 Tagen 

abgeschickt haben. Senden Sie das/die 

Korrekturformular(e) bitte VOR dem Besuch Ihres 

Inspektors ein.  

Wenn Code 1 fälschlicherweise ausgefüllt wurde, 

bereiten Sie bitte die Belege entsprechend dem Code 

vor, der hätte zugewiesen werden müssen.  

2 
Rückforderung läuft, die erforderlichen 

Formulare werden nach Erhalt weitergeleitet. 

Bitte bereiten Sie die (Mitteilung der) 

Rückforderungsentscheidung vor. Die 

buchhalterische Verbuchung der diesbezüglichen 

festgestellten Gebühr wird ebenfalls von der 

Inspektion überprüft.  
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3 

Entscheidung über die Nichtrückforderung 

oder Entscheidung über eine teilweise 

Rückforderung. 

Bitte bereiten Sie die (Mitteilung der) 

Rückforderungsentscheidung vor. Wenn es sich um 

eine teilweise Nichtrückforderung handelt, wird die 

buchhalterische Verbuchung der diesbezüglichen 

Gebühr ebenfalls von der Inspektion überprüft.  

4 
Rückerstattung für einen anderen Zeitraum 

eingeführt. 

Bitte geben Sie das Formular an, über das der Betrag 

an den ÖPD SE zurückgezahlt wurde. 

Katastereingaben 

11 oder 

110 

Genaue Anzahl der unterhaltsberechtigten 

Kinder > 1. 
Bitte halten Sie die entsprechenden Belege bereit. 

111 
Die Hypothekenzinszahlungen sind zu 

berücksichtigen. 
Bitte halten Sie die entsprechenden Belege bereit. 

112 
Die Daten der Eingaben sind nicht korrekt (die 

Immobilie wurde verkauft). 
Bitte halten Sie die entsprechenden Belege bereit. 

Arbeitsloseneingaben 

121 

Der Betrag des ausgezahlten 

Arbeitslosengelds ist aufgrund eines Abzugs 

eines Lohnsteuervorabzugs (10 %) niedriger 

als der in der Eingabe enthaltene Betrag. 

Bitte halten Sie die entsprechenden Belege bereit. 

122/15 
EIEI oder Sozialhilfe, die während eines 

Sanktionszeitraums gezahlt wird. 
Bitte halten Sie die entsprechenden Belege bereit. 

12 

Es besteht noch ein Anspruch auf Sozialhilfe 

für den vorgesehenen Zeitraum. 

  

Bitte halten Sie die entsprechenden Belege bereit. 

Dimona-Eingabe 

13/113 

Das ÖSHZ konnte die Berücksichtigung der 

Immunisierung zur sozioprofessionellen 

Eingliederung nicht in das Formular (D1) 

eintragen. 

  

Achtung: Diese Begründung gilt nur für 

Warnungen im Zusammenhang mit dem 

Gesetz vom 02.04.1965.  

In den Formularen des Gesetzes vom 

26.05.2002 muss das dafür vorgesehene Feld 

ausgefüllt werden.  

Bitte halten Sie die entsprechenden Belege bereit. 

131 

In dem betreffenden Zeitraum war der Lohn 

niedriger als der durch den 

Erinnerungshinweis gemeldete Betrag oder 

gleich null. 

Bitte halten Sie die entsprechenden Belege bereit. 

Alle Eingaben 

140 

Es besteht noch ein Anspruch auf Sozialhilfe 

oder EIEI, die bezogene Ressource bezieht sich 

auf einen anderen Zeitraum (kann nur 

Bitte geben Sie die durchgeführte Berechnung an und 

bereiten Sie den entsprechenden Beleg vor.  
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verwendet werden, wenn die Sozialhilfe oder 

das EIEI für einen Teil eines Monats gewährt 

wurde). 

14/190 
Anderer Grund, warum der 

Erinnerungshinweis nicht stimmt  

Bitte erläutern Sie die Situation und halten Sie 

eventuelle Belege bereit.  

 

2.3. Methodik der Stichprobenuntersuchung 
 

2.3.1. Stichprobenuntersuchung im Rahmen von Rechnungsprüfungen 
 

Zur Erinnerung: Akten, die auf der Ausgabenseite geprüft werden müssen:  

 

Jährliche Anzahl der Fälle im ÖSHZ. Ausgaben Kontrollierte Akten 

0 → 200 

10 % der Akten/kontrolliertes Jahr mit einem Minimum von 

10 Akten pro kontrolliertem Jahr (wenn insgesamt weniger als 

10 Akten pro Jahr vorliegen, wird die Gesamtzahl der 

jährlichen Akten kontrolliert)*. 

201 → 999 10 % der Akten mit einem Minimum von 50 Akten/Jahr 

Mehr als 1000 Akten 10 % der Akten mit einem Minimum von 200 Akten/Jahr 

* Der Inspektor hat immer die Möglichkeit, alle Akten zu kontrollieren.  

 

Die Methode, mit der die Stichprobe eingeführt wird, ist eine Zufallsmethode. Zu Beginn der 

relativen jährlichen Tabelle der Subventionen werden die Finanzakten extrahiert, die im Rahmen 

der Stichprobe überprüft werden. Die Bestimmung erfolgt nach dem Zufallsprinzip, indem z. B. aus 

der Liste der erste Fall, der vierte, der achte, der zwölfte ... ausgewählt wird, wenn die Kontrolle 

25 % der Akten betrifft.  Wenn die Prüfung 10 % der Akten betrifft, wird die 1., 10., 20., 30... 

ausgewählt. 

 

Hinweis: Der Hochrechnungsfaktor sollte, wenn möglich, maximal 10 betragen. 

In Ausnahmesituationen und mit Zustimmung des Abteilungsleiters kann von diesem Grundsatz 

abgewichen werden und der Hochrechnungsfaktor kann höher sein. 

 

Im Extremfall der Nichtzusammenarbeit wird dem Vorstand vorgeschlagen, die gesamte 

Subvention für die kontrollierten Jahre zu streichen. 

 

Wie sieht es aus, wenn der Finanzdirektor des ÖSHZ mit den durch Stichproben ermittelten 

Ergebnissen und damit mit der Hochrechnung nicht einverstanden ist?  

 

Der Inspektor fordert ihn auf, die Überprüfung der Akten, die nicht in der Stichprobe ausgewählt 

wurden, selbst durchzuführen. Nach Ablauf der Frist für die Durchführung der Arbeit kehrt der 

Inspektor für die letzten Überprüfungen zurück.  

Er prüft, ob die Arbeit korrekt ausgeführt wurde, d. h. ob die vorgelegten Zahlen mit der Realität 

des Kontos und der Hauptbücher übereinstimmen (via Stichprobe in den Hauptbüchern).  
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Dann sind zwei Situationen möglich: 

1. Die vorgelegte Arbeit ist nicht korrekt (kein Nachweis der in der Buchhaltung 

angegebenen Zahlungen). →Der Inspektor bleibt bei den Schlussfolgerungen der 

Stichprobe und extrapoliert. 

2. Die Arbeit ist korrekt→ der Inspektor nimmt personenbezogen die zu Unrecht gezahlten 

Beträge auf und addiert sie, um den gesamten zu Unrecht gezahlten Betrag zu erhalten. 

Am Ende zählt nur dieses Ergebnis, auch wenn es höher ist als das Ergebnis nach der 

Hochrechnung. 

 

2.3.2. Stichprobenuntersuchung im Rahmen der Kontrolle des Gas- und 

Stromfonds 
 

Stichproben kommen bei der Überprüfung von Akten zum Tragen, die sich auf die Begleichung 

unbezahlter Rechnungen beziehen. 

Ausgewählt werden 10 Akten überfälliger Rechnungen (die 5 höchsten und 5 zufällig ausgewählte) 

und 5 Präventivmaßnahmen. 

Da im Gesamtbericht nur ein einziger globaler Interventionsbetrag genannt wird, müssen die 

Akten zum Zeitpunkt der Kontrolle vor Ort angefordert werden. Die Auswahl erfolgt auf der 

Grundlage der Namen aus dem Hauptbuch der Ausgaben.  

Das Ergebnis der Untersuchung dieser Stichprobe lässt keine Hochrechnung zu. 

Stellt der Inspektor hingegen mindestens 5 von 10 „Fehlern“ und/oder 3 von 5 „Fehlern“ fest, 

werden 5 weitere Akten mit überfälligen Rechnungen und 3 neue Präventivmaßnahmen 

kontrolliert. 

N.B. „Fehler“ = einfache Bemerkung oder formulierte Rückforderung. 

 

2.3.3.  Stichprobenuntersuchung im Rahmen der Kontrolle des Heizölfonds 
 

Die Stichprobenkontrolle kommt bei der Kontrolle des Rechts und der Prozedur der Akten zum 

Einsatz, die im Namen der Personen subventioniert werden, die die Maßnahme während der 

kontrollierten Heizperiode in Anspruch genommen haben.  

Es wird eine Stichprobe von 10 zufällig ausgewählten Akten kontrolliert. 

Das Ergebnis der Untersuchung dieser Stichprobe lässt keine Hochrechnung zu. 

Stellt der Inspektor hingegen mindestens 5 von 10 „Fehlern“ fest, werden 5 zusätzliche Akten 

überprüft. 

N.B. „Fehler“ = einfache Bemerkung oder formulierte Rückforderung. 

2.3.4. Stichprobenkontrolle im Rahmen der Kontrolle der RSE-Akten 
 

Die Stichprobenkontrolle wird vom Nova PRIMA-System automatisch nach zwei Methoden 

generiert. 

Die eine betrifft die ÖSHZ mit einem monatlichen Durchschnitt von weniger als 1000 Akten. 

Die andere betrifft die ÖSHZ mit einem monatlichen Durchschnitt von mehr als 1000 Akten. 
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Nur die Kontrolle der ÖSHZ mit einem monatlichen Durchschnitt von mehr als 1000 Akten basiert 

auf einer statistischen Methode; die Kontrolle der ÖSHZ mit einem monatlichen Durchschnitt von 

weniger als 1000 Akten erfolgt auf pragmatische Weise. 

Die Entscheidung für diese beiden Methoden wurde nach einer Machbarkeitsstudie zu 

verschiedenen Kontrollmethoden getroffen, die mit Hilfe des Nationalen Statistikinstituts 

durchgeführt wurde. 

 

2.3.5.  Stichprobenkontrolle im Rahmen der Kontrolle des Zuschusses zur 

sozialen Aktivierung 
 

Der Inspektor kontrolliert eine Stichprobe von Aktivitäten. 

Ausgewählt werden 10 Akten zu allgemeinen Aktivitäten (die 5 größten Beträge und 5 nach dem 

Zufallsprinzip), 5 Akten zu Kinderarmut (die 2 größten Beträge und 3 nach dem Zufallsprinzip) und 

5 Akten zu kollektiven Aktivitäten. 

Die Anzahl der pro Teilbereich zu prüfenden Akten kann abweichen, wenn der Inspektor die Anzahl 

der pro Teilbereich eingegebenen Tätigkeiten nicht im Voraus kennt oder wenn die Anzahl der 

eingegebenen Tätigkeiten proportional nicht den eingegebenen Kosten entspricht. 

 

Das Ergebnis der Untersuchung dieser Stichprobe lässt keine Hochrechnung zu. Stellt der Inspektor 

hingegen mindestens 5 von 10 „Fehlern“ und/oder 3 von 5 „Fehlern“ fest, werden 5 zusätzliche 

Akten zu allgemeinen Aktivitäten und 3 neue Akten zu Kinderarmut und/oder kollektiven 

Aktivitäten kontrolliert. 

 

N.B. „Fehler“ = einfache Bemerkung oder formulierte Rückforderung. 

 

2.3.6. Stichprobenkontrolle im Rahmen der Kontrolle der medizinischen 

Kosten 
 

In Bezug auf die NovaPrima-Formulare 

 

Das Computerprogramm wählt die Formulare der zu kontrollierenden Stichproben nach dem 

Zufallsprinzip aus und berücksichtigt dabei, dass mindestens 10 % des Betrags der 

Grundgesamtheit der Stichprobenformulare ausgewählt werden müssen. 

 

Stratifizierungsformulare (falls vorhanden) sind nicht in der Anzahl der zu kontrollierenden 

Formulare enthalten. Diese Stratifizierungsformulare werden alle und immer kontrolliert. Die 

Ergebnisse der Kontrolle der Stratifizierungsformulare werden daher niemals extrapoliert. 

 

Nach Auswahl der Stratifizierungsformulare liegen alle verbleibenden Formulare unter einem 

bestimmten Ausgabenbetrag. Diese Formulare stellen also die „Grundgesamtheit“ dar, aus der 

eine Hochrechnung stattfinden kann.  

 

Bei den medizinischen und Arzneimittelkosten (D1) beträgt der Mindestbetrag für 

Stratifizierungsformulare: 
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- 1000 € für kleine ÖSHZ  

- 1500 bis 2500 € für mittlere ÖSHZ 

- 2500 bis 5000 € für große ÖSHZ 

 

Für MediPrima-Sozialakten 

 

Die Auswahl basiert auf der Risikobewertung, wobei die Hälfte der zu prüfenden Akten jene mit 

den größten finanziellen Auswirkungen sind; bei der anderen Hälfte handelt es sich um zufällig 

vom Inspektor ausgewählte Akten. 

 

 

ÖSHZ 
Anzahl der „großen“ Akten (die 

höchsten Beträge) 

Anzahl der zufällig 

ausgewählten Akten 

Groß 15 15 

Mittel 10 10 

Klein 5 5 

 

Für die Transaktionen 25 

 

Bei Akten über 10.000 €, die nicht in die Auswahl kommen, wird ausschließlich die TR25 

kontrolliert. Ziel ist es, für diese Akten die Möglichkeit zu prüfen, sich einer Krankenkasse 

anzuschließen. 

 

2.3.7. Stichprobenkontrolle im Rahmen der Kontrolle der Feedback-Codes der 

Erinnerungshinweise pro Empfänger 
 

Schritt 1 

 

Die Stichprobenkontrolle erfolgt auf der Grundlage der Anzahl der vom ÖSHZ ausgefüllten Codes 

„2“: 

 

Anzahl der Codes 2 Anzahl der zu prüfenden 

Erinnerungshinweise 

Von 10 bis 100 Codes 2 10 Akten mit Erinnerungshinweisen  

Mehr als 100 Codes 2 20 Akten mit Erinnerungshinweisen 

 

Schritt 2. 

 

Nach Zusammenstellung der Stichprobe der zu kontrollierenden Erinnerungshinweise „Code 2“ 

vervollständigt der Inspektor diese Stichprobe mit den Erinnerungshinweisen, die sich auf die 

anderen Codes beziehen. Ergibt die Addition dieser beiden Vorgänge eine Anzahl von mehr als 50 

zu prüfenden Erinnerungshinweisen und/oder scheinen die vom ÖSHZ genannten Codes ein 

Problem darzustellen, vereinbart der Inspektor mit seinem Abteilungsleiter eine andere als die 

oben genannte Stichprobenmethode, die eventuell angewandt werden kann, und eine mögliche 
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Begleitung durch einen Kollegen wird nach Zustimmung des Abteilungsleiters ebenfalls in Betracht 

gezogen.  

 

 

2.4. Vor Ort 
 

Der Inspektor führt die Kontrollen durch, für die ein Termin vereinbart wurde. 

Er stellt sicher, dass alle Belege, die per E-Mail vom ÖSHZ angefordert wurden, vorhanden und 

effizient verwertbar sind. 

 

Nach Wahl des Inspektors und des Personals des ÖSHZ werden die Kontrollen allein oder 

gemeinsam mit dem Verwaltungs- oder Sozialpersonal des ÖSHZ durchgeführt. 

 

Während der Kontrolle oder am Ende der Kontrolle werden die sich daraus ergebenden 

Beobachtungen dem Generaldirektor des ÖSHZ, dem Finanzdirektor, dem leitenden Sozialarbeiter, 

dem gesamten Sozialteam oder jeder Person erläutert, die von den Behörden zur 

Weiterverfolgung der Kontrolle benannt wurde.  

Die Kontrollmethode wird gegebenenfalls noch einmal erläutert, und der Inspektor wird 

gegebenenfalls mit den Bediensteten des ÖSHZ eine Arbeitsmethode für künftige Kontrollen 

festlegen, damit diese zügig und vollständig durchgeführt werden können. 

 

Außerdem werden Richtlinien und Empfehlungen gegeben.  

Zu diesem Zeitpunkt beantwortet der Inspektor auch eventuelle Fragen, die von den 

verschiedenen Abteilungen des ÖSHZ gestellt werden. 

 

Wenn das kontrollierte Zentrum zusätzliche Belege vorlegen muss, wird einvernehmlich eine Frist 

vereinbart, die jedoch einen Monat ab dem Datum der Kontrolle nicht überschreiten darf. Diese 

Frist sowie die Zusammenfassung der einzureichenden Unterlagen wird vom Inspektor so schnell 

wie möglich per E-Mail bestätigt (spätestens am Telearbeitstag nach der Kontrolle). 

 

2.5. Berichterstattung 
 

Die Berichterstattung erfolgt unter Verwendung des Layouts „Integrierter Inspektionsbericht“, das 

den Inspektoren zur Verfügung gestellt wird. 

Jede Bemerkung im Zusammenhang mit einem festgestellten Mangel, der zu Schwierigkeiten bei 

der Inspektion geführt hat oder sogar die Durchführung der gesamten Inspektion unmöglich 

gemacht hat, muss den Hinweis enthalten, dass die entsprechende Subvention zurückgefordert 

wird, wenn bei der nächsten Inspektion erneut solche Mängel festgestellt werden. 

Dies sollte auch für Bemerkungen gelten, die sich auf die Einhaltung der Nutzerrechte beziehen. 

Eventuell, wenn es das geprüfte Sachgebiet erfordert, enthält der Bericht am Ende des Dokuments 

die verschiedenen detaillierten Prüfraster. 
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Der Inspektor hat bei allen kontrollierten Sachgebieten die Möglichkeit, in Abhängigkeit von der 

jeweiligen Situation und nach Absprache mit dem Abteilungsleiter eine Ausnahme von den 

Rückforderungsregeln zu machen. 

 

Der Bericht wird innerhalb eines Monats nach Abschluss der Kontrolle (einschließlich des Eingangs 

eventuell noch fehlender Unterlagen) verfasst und innerhalb von zwei Monaten nach dem letzten 

Tag der Kontrolle (oder nach Eingang der letzten eventuell angeforderten Belege) nach 

Unterzeichnung durch den Leiter des Inspektionsdienstes auf elektronischem Weg versandt. 

Nach der Unterzeichnung wird er von der Verwaltungsabteilung der Inspektion an das ÖSHZ 

übergeben. Der Bericht wird an den Präsidenten des ÖSHZ gerichtet. 

 

Der Vorsitzende des ÖSHZ kann den Bericht innerhalb von 15 Arbeitstagen nach Erhalt anfechten, 

wenn er den Schlussfolgerungen nicht zustimmen kann. 

Wenn dies gerechtfertigt ist, wird ein neuer Bericht verfasst. 

 

 

2.6. Überwachung der Kontrolle 
 

1. Eine Kopie des Berichts wird im elektronischen Ablagesystem MemoPoint abgelegt, ebenso 

wie etwaige Raster, die bei der Inspektion verwendet wurden und anhand derer überprüft 

werden kann, ob die Kontrollprozedur eingehalten wurde. Beim Speichern dieser Dokumente 

auf MemoPoint vervollständigt der Inspektor die Metadaten, die für die richtige Einordnung 

der Dokumente in die verschiedenen Bibliotheken von MemoPoint notwendig sind  

2. Die Dashboards zur Verfolgung der Inspektionen „Planung“ und „Punktestand“ werden von 

der Anwendung automatisch auf der Grundlage der vom Inspektor eingegebenen Metadaten 

vervollständigt.  

3. Die Frist, die den ÖSHZ möglicherweise eingeräumt wird, um zusätzliche Belege vorzulegen, 

muss kontrolliert werden. Wenn diese erreicht wird, sendet der Inspektor eine Erinnerungs-E-

Mail an die Kontaktperson im ÖSHZ, möglichst mit einer Kopie an den Generaldirektor des 

ÖSHZ.  

4. Innerhalb von 15 Tagen nach Versand des Berichts durch unsere Dienste wird der Inspektor 

den betroffenen Diensten die Formulare für die Beantragung eventueller Anpassungen 

übermitteln, wenn die Sozialakten reguliert werden müssen. 

5. Der Inspektor ist für die Verfolgung der festgestellten Ansprüche verantwortlich; jedoch muss 

der Verwaltungsbeamte, der das Erstattungsformular verfasst hat, die Formularnummer in 

den Metadaten in MemoPoint eingeben. Anhand dieser Nummer kann der monatliche Status 

überprüft werden, der mit der eingegebenen Rückforderung verbunden ist. 
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3. Rechts- und Verwaltungsgrundlagen der 
von der Inspektionsabteilung des ÖPD SE 
kontrollierten Sachgebiete 

 

Die allgemeine Regelung für das ÖSHZ:  

Das Gesetz vom 8. Juli 1976 zur Einrichtung von öffentlichen Sozialhilfezentren. 
 

3.1. Das Recht auf soziale Eingliederung 
 

→ Das Gesetz vom 26. Mai 2002 über das Recht auf soziale Eingliederung. 

→ Der Königliche Erlass vom 11. Juli 2002 zur allgemeinen Regelung (AR) in Bezug auf das Recht 

auf soziale Eingliederung. 
 

3.2. Die Erstattung von medizinischen Kosten und finanzielle 

Unterstützung im Rahmen des Gesetzes vom 2. April 

1965 
 

→ Das Gesetz vom 2. April 1965 über die Übernahme von Hilfeleistungen, die von den öffentlichen 

Sozialhilfezentren gewährt werden. 

→ Der ministerielle Erlass vom 30. Januar 1995 zur Regelung der staatlichen Erstattung der Kosten 

für die Hilfe, die von den öffentlichen Sozialhilfezentren einem Bedürftigen gewährt wird, der nicht 

die belgische Staatsangehörigkeit besitzt und nicht im Bevölkerungsregister eingetragen ist. 
 

3.3. Gas- und Stromfonds 
 

→ Das Gesetz vom 4. September 2002, das darauf abzielt, den öffentlichen Sozialhilfezentren die 

Aufgabe der Beratung und der finanziellen Sozialhilfe im Rahmen der Energieversorgung für die 

bedürftigsten Personen zu übertragen. 

→ Der Königliche Erlass vom 14. Februar 2005 zur Ausführung des Gesetzes vom 4. September 

2002. 
 

3.4. Die allgemeine Subvention Soziale Aktivierung 
 

→ Der königliche Erlass über Maßnahmen zur Förderung der sozialen Teilhabe der Nutzer von 

Dienstleistungen der öffentlichen Sozialhilfezentren. Dieser königliche Erlass wird bislang jedes 

Jahr erneuert. 
 

3.5. Der Sozialfonds Heizöl 
 

→ Das Programmgesetz vom 27.12.2004, das im Belgischen Staatsblatt vom 31.12.2004 

veröffentlicht wurde. 
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4. Die Kontrolle des Rechts auf soziale 

Eingliederung 
 

4.1. Die rechtliche und administrative Kontrolle  
 

Zweck der Kontrolle 

 

Mit dieser Kontrolle soll sichergestellt werden, dass die Grundrechte der Nutzer sowohl formal als auch 

inhaltlich eingehalten wurden, dass alle gesetzlichen Maßnahmen angewendet wurden und dass die 

beantragten Subventionen den berichtigten Situationen der unterstützten Personen entsprechen. 

 

Die rechtliche und administrative Kontrolle wird mithilfe eines Kontrollrasters durchgeführt, das dazu 

dient, die Daten zu den geprüften Fällen in die ÖSHZ einzugeben. 

Nach Abschluss der Kontrolle wird dieser Bericht auf MemoPoint gespeichert und kann jederzeit 

abgerufen werden. 

 

Das Raster liegt in Form einer Excel-Arbeitsmappe mit 8 Blättern vor. Jedes Blatt besteht aus einer 

leeren Tabelle, die von den Inspektoren wie folgt ausgefüllt wird: 

 

Verwendung des Kontrollrasters  

 

KONTROLLIERTE ELEMENTE ZWECK DER KONTROLLE 

Der Inhalt der Sozialakte 

Die Überprüfung bezieht sich auf das Vorhandensein der verschiedenen 

Dokumente, die die Sozialakte bilden müssen: 

➢ Empfangsbestätigung 

➢ Antragsformular 

➢ Berichte über soziale Untersuchungen 

➢ Entscheidungen 

➢ Benachrichtigungen 

➢ Belege 

➢ Individualisiertes Projekt der sozialen Eingliederung  

Die Prüfung der Gewährungsbedingungen  

(Artikel 3 des Gesetzes) 

Hat das ÖSHZ die sechs Voraussetzungen für die Gewährung des RSE 

analysiert?  

➢ Alter 

➢ Staatsangehörigkeit 

➢ Wohnort 

➢ Arbeitsbereitschaft 

➢ Fehlende oder unzureichende Ressourcen 

➢ Anspruch auf sonstige Sozialversicherungsleistungen 

Kategorien 

(Artikel 14 des Gesetzes) 

Ist die Bestimmung der Kategorie durch das ÖSHZ gemäß der in der Sozialakte 

festgelegten Haushaltszusammensetzung korrekt?: 
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➢ Mitbewohner 

➢ Einzeln 

➢ Unterhaltsberechtigte Familie 

Elemente, die dem Vertragsabschluss 

vorausgehen oder kein obligatorisches IPSE. 

Ist eine Analyse der Erwartungen, Kompetenzen, Qualifikationen und 

Bedürfnisse der Person vorhanden oder nicht? 

Wurde in Ermangelung eines IPSE für Gesundheit/Billigkeit eine begründete 

Entscheidung getroffen? 

Die Berücksichtigung der Ressourcen und die 

Berechnung der Höhe des zu gewährenden 

EE (Artikel 16 des Gesetzes und Artikel 22 bis 

35 des KE). 

Hat das ÖSHZ die verschiedenen Ressourcen des Antragstellers korrekt 

berücksichtigt?  

➢ Lohn oder Ersatzeinkommen 

➢ Übertragung eines Unternehmens 

➢ Katastereinkünfte aus bebauten oder unbebauten Grundstücken 

➢ Bewegliches Kapital 

➢ Sachleistungen 

➢ Unterhaltsforderungen 

➢ Sozioprofessionelle Integration 

➢ Abtretung von Gütern 

➢ Jede sonstige Ressource 

Hat das ÖSHZ die Datenströme der Zentralen Datenbank der Sozialen 

Sicherheit abgefragt?  

Hat das ÖSHZ die Befreiungen, wie in Artikel 22 des KE vorgesehen, richtig 

angewendet? 

Hat das ÖSHZ die Befreiungen, wie in Artikel 35 des KE vorgesehen, richtig 

angewendet? 

Die Ablehnung Analyse der Rechtmäßigkeit der Ablehnung 

Individualisiertes Projekt der sozialen 

Eingliederung 

(Artikel 6§2, 10, 11, 13, 30, 43/2 des 

Gesetzes und Artikel 10 bis 21 des KE) und 

die Untersuchung der Mittel von 

Unterhaltspflichtigen bei der Gewährung 

eines EE mit IPSE an einen Studenten  

(Artikel 26 des Gesetzes und Artikel 42 bis 55 

des KE) 

IPSE: 

Wurde ein IPSE innerhalb der vorgesehenen Frist erstellt und entsprechen 

seine Ziele der vorherigen Analyse? Ist das IPSE personalisiert? 

Wurden alle vorgeschriebenen Angaben übernommen? (Verpflichtung der 

Parteien, Dauer, Fälligkeitstermine, zusätzliche Hilfen usw.). 

(IPSE Student: Art der Ausbildung - Einrichtung - Dauer der Studienbeihilfe - 

Kindergeld und Unterhaltszahlungen) 

Wird es von den Parteien unterzeichnet? 

Werden die Bewertungen (3, davon 2 persönlich) durchgeführt und 

formalisiert?  

Bei einer Sanktion: Wurden die rechtlichen Voraussetzungen, unter denen 

eine Sanktion erfolgen muss, eingehalten? 

Sind die Bedingungen, die eine erhöhte Beihilfe ermöglichen, erfüllt? 

Unterhaltspflichtige: 

Wurde die Erhebung über die Ressourcen von Unterhaltspflichtigen 

durchgeführt? 

Wurde eine Entscheidung über die Rückforderung getroffen? Wurde sie dem 

Antragsteller und seinen Schuldnern zugestellt? 

Zuschuss 2. Jahr: Wird die Begründung, die diese Beihilfe rechtfertigt, weiter 

ausgeführt? 
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Obdachlose 

Sowohl für die zweijährige 100%ige Beihilfe des EE als auch für die Gewährung 

der Niederlassungsprämie muss ein fundierter Sozialbericht vorliegen, der 

belegt, dass die Person obdachlos war und diesen Status durch den Bezug 

einer eigenen Wohnung verlassen hat - eine Kopie des Mietvertrags ist in der 

Akte sichtbar oder ein anderer möglicher Nachweis für den Einzug an der 

neuen Adresse. 

Die Subvention Besondere Beihilfe für die 

Zahlung von Unterhaltszahlungen 

Die Überprüfung bezieht sich auf zwei Ebenen: 

- das Treffen einer Entscheidung über die Gewährung der Besonderen Beihilfe 

- das Vorhandensein einer Kopie des Urteils/der notariellen Urkunde über die 

Zahlung von Unterhaltszahlungen und die tatsächliche Zahlung dieser 

Unterhaltszahlungen durch die betreffende Person 

Korrekturen 

Tabelle mit dem Namen, der nationalen Nummer, dem Zeitraum der 

Rückforderung oder Abgrenzung, der Art der Abgrenzung oder der 

Rückforderung. 

Anmerkungen des ÖSHZ 

Tabelle mit den Namen/Vornamen und nationalen Nummern der 

kontrollierten Akten im Vergleich zu den eventuellen Bemerkungen, die an das 

ÖSHZ gerichtet sind.  

Diese letzte Rubrik wird dem Inspektionsbericht beigefügt, der dem 

Vorsitzenden des ÖSHZ übermittelt wird. 

Die aus den Akten erhobenen Daten werden mit den im Computerprogramm 

der Verwaltung eingegebenen Daten verglichen, um ihre Übereinstimmung zu 

überprüfen. 

 

In Verbindung mit der inhaltlichen Prüfung dieser Akten wird die vom ÖSHZ im Rahmen dieser Akten 

beantragte Beihilfe überprüft. 

 

 

 

4.2. Rechnungsprüfung  
 

Zweck der Kontrolle  

 

Diese Kontrolle gibt einen Gesamtüberblick über sämtliche Ausgaben und Rückforderungen im 

Zusammenhang mit dem Eingliederungseinkommen einerseits durch das ÖSHZ, und andererseits über 

jene, die durch den ÖPD SE subventioniert werden. 

Hier werden nur die Unterschiede zwischen den Zahlungen und Rückforderungen des 

Eingliederungseinkommens durch das ÖSHZ und den vom ÖPD SE berücksichtigten Zahlungen und 

Rückforderungen gesucht. 

Eine falsche Entscheidung des Rates, die zu einer falschen Auszahlung führen würde, wird während 

dieser Kontrolle nicht gesucht. 

 

Die Kontrolle der Buchführung besteht hauptsächlich darin, während des Prüfzeitraums die Ausgaben 

und die Rückforderungen des Eingliederungseinkommens zu vergleichen, die in der Buchhaltung des 

ÖSHZ gemeinsam mit den vom ÖPD SE subventionierten Eingliederungseinkommen registriert werden. 
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Dadurch können Differenzen zwischen Zahlungen und Subventionen festgestellt werden. Dieser 

Vergleich ist nur dann sinnvoll, wenn man hinreichend sicher ist, dass die Buchhaltung korrekt geführt 

wird. 

 

Die Kontrolle der Buchführung besteht aus vier Schritten: 

 

1. Die korrekte Führung der Buchführung untersuchen. 

2. In der Buchführung die Ausgaben und Rückforderungen des Eingliederungseinkommens mit 

Ausnahme der spezifischen Beihilfe von 10 % für die IPSE-Betreuung (ab dem Kontrolljahr 2016) und 

mit Ausnahme der Personalkosten zusammenfassen, um sie mit denen zu vergleichen, die vom ÖPD 

SE subventioniert werden. 

3. Die Ausgaben und/oder Einnahmen auf der Grundlage der bezifferten Ergebnisse kontrollieren. 

4. Die festgestellten Unterschiede kommentieren und erklären. 

 

 

4.2.1. Die korrekte Buchführung  
 

Die Kontrolle beginnt mit der Einsicht in das Haushaltskonto. 

Hinweis: Die Konten, die als Grundlage für die Kontrolle dienen, müssen von der Aufsichtsbehörde 

unterschrieben und genehmigt werden. Wenn dies zum Zeitpunkt der Terminvereinbarung noch nicht 

der Fall ist, sollte abgewartet und der Besuchstermin verschoben werden. In den seltenen und 

außergewöhnlichen Fällen, in denen das Konto mehrere Jahre später immer noch nicht genehmigt ist, 

kann der Inspektor die Aufsichtsbehörde benachrichtigen. 

 

Das Konto enthält nach Haushaltsfunktion die verschiedenen Jahresabschlüsse des ÖSHZ. 

Jede Funktion ist in Kontierungsartikel untergliedert. 

Die Aufsichtsbehörde, d. h. die Wallonische Region, die Region Brüssel-Hauptstadt und die Flämische 

Region, erlässt die Buchführungsregeln und die Haushaltsartikel zur Verbuchung der Ausgaben nach 

Funktionen und Wirtschaftscodes. 

Die Kontrolle der ordnungsgemäßen Buchführung erfolgt anhand von Hauptbüchern oder 

Buchungslisten. 

 

Wenn das ÖSHZ keine korrekten Zusammenfassungslisten vorlegen kann, um die Prüfung angemessen 

durchzuführen, oder wenn andere Umstände vorliegen, infolge derer es nicht möglich ist, die Daten 

eindeutig zu generieren, ist es möglich, dass der Inspektor die Zahlen direkt in der Software des ÖSHZ 

abfragt.  

Wenn dies der Fall ist, müssen mehrere Regeln beachtet werden. 

− Es wird empfohlen, dass das ÖSHZ einen separaten Benutzer mit eingeschränktem Zugang für 

den Inspektor einrichtet, wenn dieser einen autonomen Zugang zum Programm erhält. 

− Der Inspektor kann nur die Haushaltsartikel einsehen, die mit dem zu prüfenden Gegenstand 

in Zusammenhang stehen, es sei denn, das ÖSHZ gibt an, dass Ausgaben unter anderen 

Artikeln verbucht werden. In diesem Fall empfiehlt es sich, dass ein Mitarbeiter des ÖSHZ den 

Inspektor bei den Nachforschungen unterstützt. Es ist tatsächlich Sache des ÖSHZ, die 

beantragten Ausgaben für die Prüfung vorzulegen. 
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− Hinweis: Es ist Sache des ÖSHZ, dem Inspektor während der Inspektion die Ausgaben und 

Einnahmen vorzulegen. Es wird vorzugsweise immer mit Berichten gearbeitet, die vom 

Bediensteten des ÖSHZ aus der Buchhaltung generiert werden; wenn es dennoch einen 

direkten Zugriff auf die Buchhaltung gibt, wird dieser auf Initiative des ÖSHZ gewährleistet, da 

es keine andere Möglichkeit gibt, die Ausgaben und Einnahmen einzusehen, und nicht auf 

Initiative des Inspektors. 

 

Aus Sicht der Ausgaben 

 

Dies besteht darin, über die Hauptbücher oder Buchungslisten sicherzustellen, dass keine anderen 

Ausgaben als die für das Eingliederungseinkommen in den dafür vorgesehenen Haushaltsartikeln 

verbucht wurden. 

Beispiel: Ausgaben für soziale Dienste, für gleichwertiges Einkommen usw. 

 

Bei häufigen Fehlbuchungen müssen dann die Ausgaben des falschen Haushaltsartikels kontrolliert 

werden und ein individueller Vergleich mit den Subventionen vorgenommen werden. 

 

Aus Sicht der Einnahmen 

 

Bei den Einnahmen ist zu prüfen, ob eine Verbuchung in den folgenden Artikeln erfolgt ist: 

Gehaltsvorschüsse, Vorschüsse auf Invaliditäts- und Arbeitslosengeld... 

Der Inspektor hat darüber hinaus die Möglichkeit, den Artikel der Rückforderungen der 

Barunterstützung zu überprüfen. 

 

Für den Fall, dass nicht alle erhaltenen Einnahmen überprüft werden können, müssen größere Beträge 

(>1000 €) immer überprüft werden.  

 

 

4.2.2. Analyse der Einnahmen und Ausgaben mit Ausnahme der Subvention 

10 % IPSE-Begleitung und mit Ausnahme der Personalkosten 
 

Die Zahlen sollten in zwei Gruppen zusammengefasst werden:  

− Die beim ÖPD SE deklarierten subventionierten Ausgaben und erhaltenen Einnahmen. 

− Die auf dem Konto des ÖSHZ verbuchten Ausgaben und erhaltenen Einnahmen. 

 

1. Die beim ÖPD SE deklarierten subventionierten Ausgaben und Rückforderungen 

 

Die Zahlen werden in zwei Schritten übernommen: 

 

1. Schritt: Erhebung der ÖPD SE-Zahlen für den geprüften Zeitraum aus den jährlichen Listings. 

 

Das erste Dokument, das verwendet werden muss und das aus dem Novaprima-Programm stammt, ist 

die jährliche Zusammenfassungsliste „table_par article_20XX_CPAS_legislation“.  
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Die zugewiesenen jährlichen Beträge pro Haushaltsartikel/Subventionsart, mit Ausnahme derjenigen, 

die sich auf die Personalkosten (Code 112) und die Kosten für die IPSE-Begleitung (Codes 132 und 133) 

beziehen, müssen übernommen werden.  

 

Parallel dazu werden auch die dem ÖPD SE mitgeteilten erhobenen Einnahmen erfasst, mit Ausnahme 

aller Einnahmen im Zusammenhang mit Inspektionsrückforderungen (Code 113).  

 

Dieser erste Schritt reicht nicht aus, um einen korrekten Vergleich der Zahlen zu ermöglichen, da die 

Zahlen aus den Konten des ÖSHZ geschlossen sind (abgeschlossenes Rechnungsjahr), während 

Korrekturen bei unseren Diensten noch eingereicht werden können. 

 

In der Praxis schließt das ÖSHZ das Jahr 20XX am 31.12.XX ab, hat aber immer noch die Möglichkeit, 

seine Regularisierungen im Jahr 20XX+1 oder sogar noch später einzureichen. 

Andererseits beinhalten die ÖPD SE-Zahlen für das Jahr 20XX sicherlich auch Regularisierungen, die 

sich auf einen Zeitraum vor 20XX beziehen (20XX-1). 

Dies bedeutet, dass für einen korrekten Vergleich die ÖPD SE-Zahlen angepasst werden müssen (siehe 

Schritt 2). 

 

2. Schritt: Anpassung der ÖPD SE-Zahlen mit den Regularisierungen 

 

Allgemeine Regel: Die Inspektion beginnt mit der Buchhaltung des ÖSHZ, d. h. mit dem Konto des 

kontrollierten Jahres (z. B. 2018). 

Der Inspektor passt daher die ÖPD SE-Zahlen für Ausgaben und Einnahmen an, damit sie mit der 

Buchführung des geprüften Jahres des ÖSHZ übereinstimmen (= Aktualisierung der Zahlen).  

 

 

Diese Anpassungen erfolgen in zwei Phasen 

 

Phase 1: Anpassung der ÖPD SE-Zahlen des kontrollierten Jahres 
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Die im ersten Schritt übernommenen Ausgaben und Einnahmen werden angepasst, indem die 

Regularisierungen für die zuvor geprüften Jahre abgezogen werden. Es wird empfohlen, die 

Rückforderungen nach der/den vorherigen RSE-Kontrolle(n) zu überprüfen und zu berücksichtigen. Bei 

der Kontrolle könnten diese Akten fälschlicherweise in der Liste „möglicherweise zu wenig erhaltene 

Subvention“ auftauchen. 

 

Dazu wird ein zweites Dokument aus Novaprima verwendet: die Auflistung der kontrollierten Jahre 

mit dem Titel „table_payé_20XX_autre_année_cpas_legislation“. Dieses Dokument enthält 

Regularisierungen, die im Laufe des kontrollierten Jahres eingeführt wurden, sich aber auf frühere 

Jahre beziehen. Aus diesem Dokument übernimmt der Inspektor nur als Minus die Beträge der Jahre, 

die dem geprüften Jahr vorausgehen. Beträge, die sich auf das kontrollierte Jahr beziehen, werden 

nicht berücksichtigt, da sie sich in der Auflistung „tableau_par_article_20XX_CPAS_législation“ 

befinden und daher bereits im ersten Schritt der obigen Analyse berücksichtigt wurden. 

 

Hauptaugenmerk 

 

In der Regel müssen die Zahlen, die von der Inspektion berücksichtigt werden, um Korrekturen 

angepasst werden, die in der Buchführung des ÖSHZ für das kontrollierte Jahr nicht erscheinen. Die 

Summe der Regularisierungen darf jedoch nicht automatisch verbucht werden; es muss stets die 

allgemeine Regel angewendet werden (siehe allgemeine Regel oben). 

 

Beispiel: Es wird der Zeitraum 2018-2020 kontrolliert. In den ÖPD SE-Regularisierungen 2018 werden 

vier Subventionen verbucht, die sich auf Dezember 2017 beziehen.  

Es stellt sich folgende Frage: Sollen die ÖPD SE-Zahlen automatisch um die vier Beträge vom Dezember 

2017 verringert werden? 

Um diese Frage zu beantworten, muss die Buchhaltung 2018 des ÖSHZ analysiert werden, d. h. es muss 

geprüft werden, ob diese vier Beträge in den Ausgaben der Buchhaltung 2017 des ÖSHZ enthalten sind. 

Wenn die vier Ausgaben für Dezember 2017 in den Ausgaben für 2017 erfasst sind, müssen wir die 

Regularisierung berücksichtigen. 

Wenn die vier Ausgaben vom Dezember 2017 erst 2018 verbucht werden, müssen wir diese 

Regularisierung nicht berücksichtigen, da die Buchführung des ÖSHZ dann mit den Zahlen des ÖPD SE 

übereinstimmt 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass vor der Berücksichtigung einer Regularisierung deren 

Angemessenheit geprüft werden muss. 

 

Phase 2: Anpassung der ÖPD SE-Zahlen mit den Regularisierungen der späteren Jahre 

 

Die Rückforderungen und Ausgaben müssen noch angepasst werden, indem Regularisierungen 

hinzugefügt werden, die sich auf das kontrollierte Jahr beziehen, aber in den Monatsberichten der 

folgenden Jahre erfasst wurden. Diese Regularisierungen finden sich auch in der Auflistung mit dem 

Titel „table_payée_20XX_autre_année_CPAS_législation“ 

Beispiel: Der Kontrollzeitraum ist 2018-2020, man verwendet die Listings mit Regularisierungen, die 

2021 durchgeführt wurden (eventuell ergänzt durch die monatlichen Listings von 2022). 
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Das Ergebnis dieses ersten Ansatzes muss sich in den subventionierten Nettoausgaben 

niederschlagen. 

→ Nettoausgaben ÖPD SE = Ausgaben ÖPD SE - an das ÖPD SE weitergeleitete Rückforderungen. 

 

2. Die auf dem Konto des ÖSHZ verbuchten Ausgaben und Rückforderungen. 

 

Die Regionen legen die Haushaltsartikel fest, die das ÖSHZ zum Zweck der Verbuchung seiner 

Ausgaben und Einnahmen und insbesondere derjenigen, die sich auf das Recht auf soziale 

Eingliederung beziehen, verwenden muss. 

Die zu berücksichtigenden Haushaltsartikel sind die folgenden: 

 

Wallonische Region 

 

Ausgaben: 

Funktion 831 Sozialhilfe: 831/33301-01 oder 831/33301-01 und Folgende (je nachdem, ob das ÖSHZ 

seine Ausgaben auf die verschiedenen von der Wallonischen Region vorgeschriebenen 

Haushaltsartikel verbucht, d. h. 831/33302-01, 831/33303-01, 831/33305-01, 831/33306-01, 

831/33307-01 ...). 

 

Einnahmen: 

Funktion 831 Sozialhilfe: 831/383-01 

Nach den von der Wallonischen Region erlassenen Vorschriften muss der Finanzdirektor seine 

Ansprüche nach Maßgabe ihrer Feststellung und nicht unbedingt ihrer Einziehung feststellen. 

Konkret bedeutet dies, dass ein festgestellter Anspruch auf den Haushaltsartikel 831/383-01 nicht 

notwendigerweise ein erhaltener Anspruch ist. 

 

Die Inspektion berücksichtigt nur die im Jahr tatsächlich erzielten Einnahmen und nicht die 

festgestellten Ansprüche. 

 

Beispiel: Angenommen, die Inspektion bezieht sich auf das Jahr 2018. Die in diesem Zeitraum 

tatsächlich erhaltenen Beträge müssen identifiziert werden, d. h. zum einen die festgestellten 

Ansprüche, die 2018 geschaffen und erhoben wurden, und zum anderen die festgestellten Ansprüche, 

die 2017, 2016, 2015 usw. geschaffen wurden und 2018 tatsächlich erhoben wurden. 

Der Finanzdirektor muss diese Informationen über die Konten der Klasse 4 (Hauptbuchhaltung) 

bereitstellen können. 

 

Die Prüfung der erhaltenen Einnahmen endet am 31. Dezember des kontrollierten Haushaltsjahres. 

Beispiel: Bei einer Person, die eine Schuld von 1500 € in Raten von 50 €/Monat zurückzahlt, wird die 

Rückzahlung auf drei Jahre verteilt. Wenn sich die Kontrolle im Jahr 2022 auf das Jahr 2018 bezieht, 

erhält man nur 600 € zurück, d. h. 12 x 50 €, die man im Jahr 2018 erhalten hat, auch wenn die 

Rückforderung in den Jahren 2019 und 2020 regelmäßig fortgesetzt wurde. 

 

Region Brüssel-Hauptstadt 
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Ausgaben: 

Funktion 8320 Sozialhilfe: 8320/33310-01 (bis 09/2002), dann 8320/33310-05 („gewöhnlicher“ EE), 

8320/33330-05 (Studenten), 8320/33200-05 (EE 70 %), 8320/33340-05 (EE 100 %). 

Die Erhebung der Ausgaben des ÖSHZ erfolgt auf der Grundlage der buchhalterischen Verbuchungen 

und nicht auf der Grundlage der Verpflichtungen. 

 

Einnahmen: 

Funktion 8320 Sozialhilfe: 8320/-33310/01 (bis 09/2002) oder 8320/-33310/05 (ab 10.2002) und 

folgende, je nachdem, welche Arten von EE abgerufen wurden. 

 

Der Kontenplan der Region Brüssel-Hauptstadt impliziert eine leichtere Lesbarkeit der Einnahmen, da 

eine zusätzliche Spalte zu den tatsächlich erhaltenen Ansprüchen von der Aufsichtsbehörde 

hinzugefügt wurde. Es ist also das Ergebnis dieser Spalte, das in der Einnahmenübersicht berücksichtigt 

werden muss. 

 

Flämische Region  

 

In Flandern wird in der BBC-Buchhaltung der Standardisierte Mindestkontenplan (SMKP) verwendet. 

 

Ausgaben 

Die Ausgaben werden auf folgendem Konto verbucht:  

648/0/000 Individuelle Beihilfe/Eingliederungseinkommen/Zuweisung des 

Eingliederungseinkommens. 

648/0/200 Individuelle Beihilfe/Eingliederungseinkommen/Zuweisung der Niederlassungsprämien. 

 

Rückforderungen 

Die Rückforderungen werden auf folgendem Konto verbucht: 

748/0/000 Rückforderung der individuellen Beihilfe/Rückforderung des 

Eingliederungseinkommens/Rückerstattung des Eingliederungseinkommens auf der Ebene der 

Empfänger. 

 

In einigen Fällen werden festgestellte Ansprüche in Bezug auf Eingliederungseinkommen, die als 

Vorschuss auf andere Beihilfen gewährt wurden, in einem anderen Artikel erfasst: 

748/1/110 Rückforderung der individuellen Beihilfe/Rückforderung der Beihilfe/Rückzahlung von 

Anzahlungen. 

Wenn der Inspektor bei der Prüfung der Liste der erhaltenen Einnahmen keine Rückforderungen über 

die Zahlungseinrichtungen feststellt, ist es angebracht, auch für diesen Artikel einen Bericht über die 

vom ÖSHZ erhaltenen Rückforderungen anzufordern. 

 

Das Ergebnis dieses zweiten Ansatzes muss sich in den subventionierten Nettoausgaben 

niederschlagen. 

 

→ Nettoausgaben ÖSHZ = Ausgaben ÖSHZ - erhaltene Einnahmen ÖSHZ 
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3. Vergleich der Ergebnisse 

 

Die subventionierten Ausgaben und die übermittelten Rückforderungen werden mit den vom ÖSHZ 

erhaltenen Ausgaben und Einnahmen verglichen. 

 

   ÖPD Sozialeingliederung  ÖSHZ  Differenz  
         
Ausgaben   xxx   AAA €    ZZZ €   
         
Einnahmen   YYY €   BBB €   CCC €   
         
Nettoausgaben   XXX - YYY €   AAA - BBB €   ZZZ - CCC €   

 

 

Damit die Prüfung als fair angesehen werden kann, muss die folgende Regel erfüllt sein: 

Differenz Ausgaben < 1 % 

UND Differenz Einnahmen < 10 % 

 

Der Fehlerprozentsatz sollte wie folgt berechnet werden: 

Differenz Ausgaben→ Differenz Ausgaben ÖSHZ/Ausgaben ÖPD SE *100→ (ZZZ/XXXX)*100  

Differenz Einnahmen → Differenz Einnahmen ÖSHZ/Einnahmen ÖPD SE *100→ (CCC/YYY)*100 

 

Wenn beide Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind, lautet die Schlussfolgerung für das ÖSHZ wie folgt: 

 

Ihr ÖSHZ weist einen eventuellen finanziellen Ausfall/Überschuss an Subventionen in Höhe von ... € 

aus. 

Diese Differenz stellt eine Fehlerspanne von ... % im Verhältnis zu den vom Staat subventionierten 

Nettoausgaben dar. 

 

Diese Differenz wird nicht berücksichtigt, da diese, auf den Gesamtbetrag Ihrer Nettoausgaben 

bezogen, als Beweis für eine hervorragende Verwaltung Ihrer Subventionen betrachtet werden kann, 

und die Inspektion legt Wert darauf, Sie darin zu bestärken, weiterhin auf diese Weise zu verfahren. 

 

Wenn beide Bedingungen nicht gleichzeitig erfüllt sind, ist eine Aktenkontrolle erforderlich.  

 

Die Kontrolle beginnt immer mit der Prüfung der Einnahmen, um festzustellen, welche Akten, Beträge 

und Zeiträume betroffen sind. 

Der Inspektor muss immer die aus der Buchhaltung des ÖSHZ erhaltenen Einnahmen analysieren, um 

festzustellen, ob sie an den Staat zurückgezahlt werden müssen oder nicht.  

Wenn das ÖSHZ beispielsweise die Erstattung über Formular C statt über Formular D vorgenommen 

hat, wurde die erhaltene Rückforderung zwar weitergeleitet, aber nicht auf die richtige Weise. Diese 

Einnahme wurde auf der Ebene des ÖPD SE unter den Ausgaben verbucht, während sie sich in der 

Buchhaltung des ÖSHZ unter den Rückforderungen wiederfindet. 
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Die Listen des ÖPD SE werden ebenfalls überprüft und die über Formular D übermittelten Einnahmen 

in der Buchhaltung analysiert. Wenn Rückforderungen über ein Formular D übermittelt werden und 

sich nicht in den aus der Buchhaltung des ÖSHZ übermittelten Artikeln wiederfinden, können diese 

Informationen zur Prüfung an das ÖSHZ weitergeleitet werden.  

Es gibt mehrere mögliche Erklärungen: Das ÖSHZ übermittelt festgestellte Ansprüche anstelle der 

tatsächlich erhobenen Ansprüche, die Rückforderungen werden unter einem anderen Artikel 

verbucht, das Formular D wurde für das falsche Jahr übermittelt usw. 

 

Sobald das Endergebnis der Kontrolle der einzelnen Akten vorliegt, können die folgenden 

unterschiedlichen Situationen auftreten: 

 

Beispiel 1 

Fehlerprozentsatz Ausgaben < 1 % (negative Differenz von weniger als 1 % zum Nachteil des ÖSHZ - 

die Ausgaben des ÖSHZ sind höher als die Ausgaben des ÖPD SE). 

Fehlerprozentsatz Einnahmen < 10 % (positive Differenz von mehr als 10 % zum Nachteil des ÖPD SE - 

die vom ÖSHZ erhaltenen Einnahmen sind höher als die an den ÖPD SE übermittelten Einnahmen) 

 

→ Schlussfolgerung, die in den Inspektionsbericht aufgenommen werden sollte: 

Dies bedeutet, dass Ihr ÖSHZ Folgendes unterstreicht: 

1. Ein möglicher finanzieller Ausfall an Zuschüssen in Höhe von ... € unter Berücksichtigung 

Ihrer Ausgaben.  

Diese Differenz stellt eine Fehlerspanne von ... % im Verhältnis zu den vom Staat subventionierten 

Nettoausgaben dar.  

Ihr ÖSHZ kann diese zusätzliche Subvention eventuell pro Akte anteilig zum oben festgestellten Betrag 

zurückfordern, unter der doppelten Bedingung, dass Sie die Frist von 45 Tagen einhalten und Ihre 

Regularisierungen selbst an meine Dienste weiterleiten (Artikel 21§6 des Gesetzes vom 26.05.2002).  

Um zu erfahren, ob noch ein möglicher Anspruch auf den Bezug dieses Fehlbetrags besteht und wie 

Sie diesen Anspruch erheben können, können Sie sich an unser FrontOffice wenden (question@mi-

is.be oder Tel. 02/508.85.86). 

Diese Änderungen sind innerhalb von drei Monaten nach Erhalt dieses Berichts vorzunehmen. Die 

kontrollierten Jahre sind abgeschlossen, das ÖSHZ kann keine Korrekturen für die kontrollierten Jahre 

mehr einführen, außer bei einer Verurteilung durch ein Urteil.  

2. Ihr Zentrum weist einen Überschuss an Subventionen in Höhe von ... € auf, wenn man Ihre 

erhaltenen Einnahmen berücksichtigt. 

 

Die erhaltenen Einnahmen wurden überprüft, um dem ÖSHZ einen fairen Vergleich der 

zurückzufordernden Fälle vorzulegen. 

 

Hinweis: Eine allgemeine Einnahmen-Ausgaben-Bilanz kann in Betracht gezogen werden, wenn das 

Ausgabenergebnis <1 % ist, AUSSER wenn der Inspektor sich die Mühe gemacht hat, alle Einnahmen 

zu markieren, sie richtig identifiziert wurden und der Inspektor festgestellt hat, dass sie tatsächlich 

dem Staat geschuldet sind und sich weder durch ein zurückgezogenes Formblatt C noch durch ein 

korrigiertes Formblatt B ausgleichen lassen. 

 

Beispiel 2 
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Fehlerprozentsatz Ausgaben < 1 % (negative Differenz von mehr als 1 % zum Nachteil des ÖSHZ - die 

Ausgaben des ÖSHZ sind höher als die Ausgaben des ÖPD SE). 

Fehlerprozentsatz Einnahmen < 10 % (positive Differenz von weniger als 10 % zum Nachteil des ÖPD 

SE - die vom ÖSHZ erhaltenen Einnahmen sind höher als die an den ÖPD SE übermittelten Einnahmen) 

 

→ Schlussfolgerung des Inspektionsberichts: 

Dies bedeutet, dass Ihr ÖSHZ einen möglichen Fehlbetrag an Subventionen in Höhe von ... € unter 

Berücksichtigung Ihrer Ausgaben ausweist. 

Ihr ÖSHZ kann diese zusätzliche Subvention eventuell pro Akte anteilig zum oben festgestellten Betrag 

zurückfordern, unter der doppelten Bedingung, dass Sie die Frist von 45 Tagen einhalten und Ihre 

Regularisierungen selbst an meine Dienste weiterleiten (Artikel 21§6 des Gesetzes vom 26.05.2002).  

Um zu erfahren, ob noch ein möglicher Anspruch auf den Bezug dieses Fehlbetrags besteht und wie 

Sie diesen Anspruch erheben können, können Sie sich an unser FrontOffice wenden (question@mi-

is.be oder Tel. 02/508.85.86).  

Diese Änderungen sind innerhalb von drei Monaten nach Erhalt dieses Berichts vorzunehmen. Die 

kontrollierten Jahre sind abgeschlossen, das ÖSHZ kann keine Korrekturen für die kontrollierten 

Jahre mehr einführen, außer bei einer Verurteilung durch ein Urteil. 

 

Anmerkung: Auf der Ebene der Inspektion ist diese im Prinzip abgeschlossen, aber je nach den ihm zur 

Verfügung stehenden Informationen und Buchungsbelegen wird der Inspektor eventuell versuchen, 

herauszufinden, wo das Problem liegt, um dem ÖSHZ eine Erklärung zu liefern. 

 

Beispiel 3 

Fehlerprozentsatz Ausgaben < 1 % (positive Differenz von mehr als 1 % zum Nachteil des ÖPD SE: die 

Ausgaben des ÖPD SE sind höher als die Ausgaben des ÖSHZ). 

Fehlerprozentsatz Einnahmen > 10 % (positive Differenz von mehr als 10 % zum Nachteil des ÖPD SE: 

in der Buchführung des ÖSHZ befinden sich mehr eingegangene Einnahmen als über die Formulare D 

an den ÖPD SE übermittelt wurden). 

 

→ Schlussfolgerung des Inspektionsberichts: 

Auf der Ausgabenseite kann die Ermittlung der zu viel erhaltenen Subventionen pro Akte in einem 

großen ÖSHZ oder sogar in einem mittleren ÖSHZ langwierig und schwierig sein. 

Zwei Lösungen können in Betracht gezogen werden: 

- Wenn eine Vereinbarung mit den Diensten des ÖSHZ getroffen wurde, verwenden Sie folgenden Satz: 

„In Absprache mit Ihren Diensten ist die auf der Ebene Ihrer Ausgaben festgestellte zu viel gezahlte 

Subvention tatsächlich dem ÖPD SE geschuldet“. 

- Andernfalls hat der Inspektor eine Stichprobe von Akten kontrolliert, die nach den in Abschnitt 3.3.3 

dieses Handbuchs „Stichprobenuntersuchung im Rahmen von Buchführungskontrollen“ 

beschriebenen Regeln zu bestimmen ist. 

Dies bedeutet, dass Ihr ÖSHZ einen Subventionsüberschuss von ... € aufweist.  

 

Bei den vom ÖSHZ erhaltenen Einnahmen ist es zwingend erforderlich, dass diese vorab geprüft 

werden, um festzustellen, auf welche Akten/Perioden sich dieser Subventionsüberschuss bezieht. 
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Der Inspektor prüft, ob für jede erhaltene Einnahme ein Formular D an den ÖPD SE übermittelt wurde. 

Erhaltene Einnahmen, die nicht an den ÖPD SE zurückgezahlt wurden, werden aufgelistet und im 

Anschluss an den Bericht vom ÖPD SE über die Monatsbilanzen eingezogen.  

Der Bericht enthält den folgenden Eintrag: 

Ihr Zentrum weist einen Überschuss an Subventionen in Höhe von ... € auf, wenn man Ihre erhaltenen 

Einnahmen berücksichtigt. 

 

 

Beispiel 4 

Fehlerquote Ausgaben > 1 % (negative Differenz von mehr als 1 % zum Nachteil des ÖSHZ) 

Fehlerquote Rückforderungen > 1 % (positive Differenz von mehr als 10 % zum Nachteil des ÖPD SE) 

→ Schlussfolgerung des Inspektionsberichts: 

 Dies bedeutet, dass Ihr ÖSHZ Folgendes aufweist:  

1. Ein möglicher Fehlbetrag an Subventionen in Höhe von ... € unter Berücksichtigung der 

Ausgaben. 

Ihr ÖSHZ kann diese zusätzliche, zu wenig erhaltene Subvention eventuell pro Akte anteilig zum oben 

festgestellten Betrag zurückfordern, unter der doppelten Bedingung, dass Sie die Frist von 45 Tagen 

einhalten und Ihre Regularisierungen selbst an meine Dienste weiterleiten (Artikel 21§6 des Gesetzes 

vom 26.05.2002).  

Um zu erfahren, ob noch ein möglicher Anspruch auf den Bezug dieses Fehlbetrags besteht und wie 

Sie diesen Anspruch erheben können, können Sie sich an unser FrontOffice wenden (question@mi-

is.be oder Tel. 02/508.85.86).  

Diese Änderungen sind innerhalb von drei Monaten nach Erhalt dieses Berichts vorzunehmen. Die 

kontrollierten Jahre sind abgeschlossen, das ÖSHZ kann keine Korrekturen für die kontrollierten 

Jahre mehr einführen, außer bei einer Verurteilung durch ein Urteil. 

2. Ein Überschuss an Subventionen in Höhe von ... €, wenn man Ihre erhaltenen Einnahmen 

berücksichtigt. 

Die erhaltenen Einnahmen wurden obligatorisch überprüft, um dem ÖSHZ einen fairen Vergleich der 

zurückzufordernden Fälle vorzulegen. 

Eine Entschädigung kann in diesem Fall nicht in Betracht gezogen werden. 

 

Hinweis: Es kommt (manchmal) vor, dass das Endergebnis (auf der Grundlage der Nettoausgaben) 

einen Fehler von < 1 % aufweist, während die Ausgaben und/oder Einnahmen eine Differenz von > 

10 % (Einnahmen) bzw. 1 % (Ausgaben) aufweisen. 

In diesem Fall muss die Kontrolle je nach Situation nach „Posten“ auf die oben dargestellte Weise 

analysiert werden. 

 

4.2.3.  Mögliche Verwendung der Kontrolle und Methode der Kontrolle von 

Einnahmen und Ausgaben 
 

Wenn es nicht möglich ist, auf der Grundlage der Analyse der Kontozahlen zu einer schlüssigen 

Schlussfolgerung zu gelangen (z. B. aufgrund einer zu hohen Anzahl an Regularisierungen), ist die 

Kontrolle der Ausgaben erforderlich. 
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Um einen Konflikt zwischen dem in Zahlen ausgedrückten Ergebnis und dem Ergebnis der Kontrolle zu 

vermeiden, ist Letzteres das korrektere Ergebnis und wird Gegenstand des Abschlussberichts sein. 

 

Das in Zahlen ausgedrückte Ergebnis muss jedoch weiterhin zur Einsichtnahme zur Verfügung stehen. 

Die Kontrollraster müssen zu diesem Zweck auf MemoPoint platziert werden. 

 

Entsprechend der Anzahl der Akten im ÖSHZ sämtliche Ausgaben und Einnahmen oder eine Stichprobe 

davon, unter Einhaltung der in Kapitel 3.3 beschriebenen Stichprobenregeln. Die „Methodik der 

Stichprobenkontrolle“ wird methodisch geprüft und das Ergebnis dieser Prüfung ist Gegenstand des 

Prüfberichts.  

 

Aus Sicht der Ausgaben 

Durch einen personenbezogenen Vergleich der Ausgaben des ÖSHZ und der subventionierten 

Ausgaben in den Subventionstabellen für das kontrollierte Jahr und unter Berücksichtigung etwaiger 

Regularisierungen, die in den Tabellen für das Jahr N+1 vorgenommen wurden.  

Um die Arbeit zu erleichtern und Fehler zu vermeiden, verwenden Sie bitte vorzugsweise die 

aktualisierten Listen.  

Sie werden zuvor über die Nova PRIMA-Anwendung „angefordert“, indem folgendes Verfahren 

angewendet wird: verschiedene→ BATCH-Ausführungen Option „Chronologischer Überblick der 

relativen Tabelle bis heute“. Die Felder Name, Gesetzgebung und beantragtes Jahr/beantragter 

Zeitraum müssen ausgefüllt werden. 

  
 

 

 

Die aktualisierte relative Tabelle (table_relative_actualisées_pour_20XX_CPAS_revenu d'intégration) 

kann über das Menü „Dokumente“ in der Nova PRIMA-Anwendung abgerufen werden.  
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Das Dokument sollte auf dem Laufwerk C des Inspektors gespeichert werden und kann als 

Arbeitsdokument verwendet werden. 

Wenn nicht alle Ausgaben geprüft werden können, werden die in Abschnitt 3.3. dieses Dokuments 

beschriebenen Regeln für die Stichprobenkontrolle angewandt. 

Im Falle einer Stichprobenkontrolle wird der Hochrechnungsfaktor aus dem Verhältnis kontrollierte 

Subvention/Gesamtsubvention gebildet. 

 

Aus Sicht der erhaltenen Einnahmen  

Durch personenbezogenen Vergleich der Rückforderungen, die das ÖSHZ im Laufe des geprüften 

Jahres erhalten hat, und derjenigen, die eventuell über das Formular D mitgeteilt wurden (in der Rubrik 

„Rückforderungen“ aufgeführt), in den Subventionstabellen für das geprüfte Jahr 

(table_subventions_pour_20XX_CPAS_revenu d'intégration) und unter Berücksichtigung der 

eventuellen Regularisierungen, die in den Tabellen für das Jahr N+1 eingegeben wurden. 

Es ist äußerst wichtig, auch die Tabellen für das Jahr N+1 bereitzuhalten, da die Formulare D des Jahres 

N vom ÖSHZ in diese Tabelle eingegeben worden sein könnten. 

Es ist nicht ungewöhnlich, z. B. 2019 zu prüfen und festzustellen, dass die Formulare D von 2019 weder 

in der Subventionstabelle für 2019 noch in den Regularisierungstabellen 2020 und für 2019 aufgeführt 

sind, wohl aber in der Subventionstabelle für 2020. 

Für die Kontrolle der erhaltenen Einnahmen ist es wünschenswert, die Verwendung dieser beiden 

Tabellen beizubehalten und die Verwendung von aktualisierten Listen zu vermeiden. Wenn das ÖSHZ 

die Angaben auf Formular D tatsächlich falsch ausgefüllt hat, besteht ein erhebliches Risiko, dass in der 

aktualisierten Tabelle kein Formular D aufgeführt ist, das einer Rückforderung entspricht, die das ÖSHZ 

im geprüften Jahr erhalten hat, und/oder dass in der Tabelle ein Formular D aufgeführt ist, während 

die Rückforderung in einem anderen Jahr als dem kontrollierten Jahr eingezogen wurde. Bei 

„unsachgemäßer Verwendung“ der Formulare D durch das ÖSHZ kann der Inspektor bei der Prüfung 

von Akte zu Akte direkt die Novaprima-Anwendung verwenden, um die erhaltenen Rückforderungen 

zu prüfen. 

 

Die folgenden Richtlinien sollten bei der Bestimmung der Anzahl der zu prüfenden Akten berücksichtigt 

werden:  
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Jährliche Anzahl der Fälle im ÖSHZ Kontrollierte Einnahmen  

0 → 999 Akten Sämtliche Einnahmen 

Mehr als 1000 Akten 
Mindestens 30 % des Gesamtbetrags der tatsächlich erzielten 

Einnahmen 

 

Darstellung der Kontrolltafel 

 

NAME und 

Vorname 
Zeitraum 

Vom ÖSHZ 

erhaltene 

Einnahmen 

Dem ÖPD 

SE 

gemeldete 

Einnahmen 

DIFFERENZ % Zu erstatten Anmerkung  

     0,00 € 0,00 € 0,00 €   0,00 €  

    0,00 € 0,00 € 0,00 €   0,00 €  

    0,00 € 0,00 € 0,00 €   0,00 €  

    0,00 € 0,00 € 0,00 €   0,00 €  

 

Wenn alle eingenommenen Einnahmen geprüft sind, werden nur die Akten mit einer Ergebnisdifferenz 

benotet. 

Wenn nur eine Stichprobe von Einnahmen kontrolliert wird, müssen alle kontrollierten Einnahmen in 

das Kontrollraster eingetragen werden, um den Hochrechnungsfaktor zu bestimmen. 

Im Abschlussbericht werden jedoch nur die Einnahmen mit einer Differenz angegeben, um den Bericht 

nicht zu überladen. 
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4.2.4. Rechnungsprüfung der COVID-Prämie 
 

Ab dem 01.07.2020 wird aufgrund der Coronavirus-Krise eine zusätzliche Prämie für die Gewährung 

jedes Eingliederungseinkommens gewährt. Der Zeitraum für die Gewährung des monatlichen Bonus 

geht vom 01.07.2020 bis zum 31.03.2022. Die Höhe der monatlichen Prämie beträgt 50 € für den 

Zeitraum vom 01.07.2020 bis 30.09.2021 und 25 € für den Zeitraum vom 01.10.2021 bis 31.03.2022. 

(Rundschreiben vom 9. Juli 2020 über die Gewährung einer Prämie von 50 € pro Empfänger des 

Eingliederungseinkommens oder Empfänger einer dem Eingliederungseinkommen gleichwertigen 

Beihilfe: https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/omzendbrief-van-9-juli-2020-betreffende-de-

toekenning-van-een-premie-van-eu-50). 

Die Begründung für den Bonus erfolgt über den Jahresgesamtbericht. Der Inspektor für die Kontrolle 

der COVID-Beihilfen erstellt auf der Grundlage der Daten im Jahresgesamtbericht eine Übersicht über 

die von den einzelnen ÖSHZ ausgezahlten Beträge. 

Da diese Prämie direkt mit der Zuteilung des RSE verknüpft ist, findet nur eine Rechnungsprüfung statt. 

Der Inspektor wird eine Übersicht über die gewährten Beträge und die in der Buchhaltung erfassten 

Beträge erstellen. Diese Daten werden in den Inspektionsbericht auf der Ebene der Rechnungsprüfung 

aufgenommen.  

Falls der Inspektor den Betrag nicht aus der Buchhaltung rekonstruieren kann, insbesondere wenn alle 

Ausgaben für COVID-Beihilfen und Prämien unter demselben Haushaltsartikel verbucht wurden, wird 

die Kontrolle im Rahmen der Inspektion der COVID-Beihilfen von dem Inspektor durchgeführt, der für 

die Kontrolle der COVID-Maßnahmen zuständig ist. Der Inspektor wird dies in seinem Bericht 

erwähnen und die Inspektoren, die die COVID-Kontrollen durchführen, darüber informieren, dass 

diese Kontrolle bei ihrer Inspektion angesetzt werden muss.  

Falls der Inspektor feststellt, dass das ÖSHZ zu wenig Beihilfen erhält (d. h. das ÖSHZ hat mehr Prämien 

gezahlt, als durch den ÖPD SE finanziert wurden), teilt er dies dem ÖSHZ mit. Es obliegt dem ÖSHZ zu 

prüfen, ob diese Beträge bei einer nachfolgenden Berichterstattung im Gesamtbericht berichtigt 

wurden. Ist dies nicht der Fall, erfolgt die Berichtigung durch den ÖPD SE beim Abschluss der Prüfung, 

d. h. nachdem alle betroffenen Buchungsjahre geprüft wurden.  

Falls der Inspektor einen Subventionsüberschuss feststellt (d. h. der ÖPD SE hat mehr Prämien gezahlt, 

als tatsächlich vom ÖSHZ gezahlt wurden), wird die Differenz zurückgefordert. Es obliegt dem ÖSHZ zu 

begründen, ob die Ausgaben tatsächlich getätigt wurden, auf Grundlage der Belege wird die 

Rückforderung nicht durchgeführt.  

Es wird eine Fehlermarge von 5 % toleriert, bei der keine Rückforderung erfolgt. Im Falle einer 

Anfechtung muss das ÖSHZ nachweisen, dass der bewilligte Betrag tatsächlich geschuldet war. Der 

Inspektor führt im Rahmen dieser Kontrolle keine Prüfung durch.  

 

 

https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/omzendbrief-van-9-juli-2020-betreffende-de-toekenning-van-een-premie-van-eu-50
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4.2.5. Mögliche Hochrechnung im Falle einer Kontrolle auf der Grundlage 

einer Stichprobe 
 

Wenn ein Subventionsüberschuss festgestellt wird, erfolgt eine Hochrechnung, wenn: 

- der zurückzufordernde Betrag höher als 1 % des Stichprobenbetrags (pro kontrolliertem Jahr) ist 

ODER 

- die Anzahl der fehlerhaften Akten mehr als 10 % der Anzahl der geprüften Akten (pro geprüftem Jahr) 

beträgt. 

 

Beispiele: 

 

2018 → 250 Akten für 8 Mio. €: Stichprobe = 50 Akten (für insgesamt 1,6 Mio. €) 

Feststellung von 3 Fehlern für 2000 € → Hochrechnung NEIN, da fehlerhafter Betrag (2000 €) < 1 % 

des Stichprobenbetrags (= 16.000 €) UND Anzahl der fehlerhaften Akten (3) < 10 % der Anzahl der 

geprüften Akten (5) 

 

2019 → 300 Akten für 9 Mio. €: Stichprobe = 50 Akten (für insgesamt 1,8 Mio. €) 

Feststellung von 6 Fehlern für 3000 € → Hochrechnung JA, da fehlerhafter Betrag (3000 €) < 1 % des 

Stichprobenbetrags (= 18.000 €) UND Anzahl der fehlerhaften Akten (6) < 10 % der Anzahl der 

geprüften Akten (5) 

Hochrechnungsfaktor 9 / 1,8 = 5  

 

2020 → 250 Akten für 8 Mio. €: Stichprobe = 50 Akten (für insgesamt 1 Mio. €) 

Feststellung von 3 Fehlern für 12.000 € → Hochrechnung JA, da fehlerhafter Betrag (12.000 €) < 1 % 

des Stichprobenbetrags (= 10.000 €), obgleich die Anzahl der fehlerhaften Akten (3) < 10 % der Anzahl 

der geprüften Akten (5) beträgt.  

Hochrechnungsfaktor 

 

 

Hochrechnungsformel 

 

Jährliche Subvention Staat insgesamt / Subvention Staat insgesamt der in der Stichprobe geprüften 

Akten 

= Hochrechnungsfaktor 

 

Rückforderung = Hochrechnungsfaktor x rückgeforderter Betrag für die Stichprobenkontrolle 

 

 

4.2.6. Bestimmung des Prozentsatzes der Rückforderung seit dem 01.01.2017 
 

Wenn alle Einnahmen geprüft werden konnten, wird jede der Einnahmen, die als dem Staat geschuldet 

identifiziert wurde, entsprechend dem Prozentsatz der ursprünglichen Subvention (50 %, 55 %, 60 %, 

65 %, 70 %, 75 %, 100 %) zurückgefordert. 
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Diese Identifizierung ist bei Stichprobenkontrollen oder in Fällen, in denen die Einnahmen überhaupt 

nicht geprüft werden, nicht möglich (wenn in einem großen ÖSHZ, das keine Einnahmen erstattet hat, 

in Absprache mit den Finanzbehörden davon ausgegangen wird, dass alle auf dem Konto befindlichen 

Einnahmen dem Staat geschuldet sind). 

In diesen Situationen wurde eine Methode entwickelt, um den durchschnittlichen Prozentsatz der 

Subventionierung durch das ÖSHZ zu ermitteln. Auf der Grundlage dieses durchschnittlichen 

Prozentsatzes werden die zu erstattenden Einnahmen wieder eingezogen. 

 

Methodik zur Bestimmung des durchschnittlichen Prozentsatzes 

 

7 Schritte: 

1. Die csv-Datei aus dem NovaPrima-Programm herunterladen: Datei 

„Table_par_article_YYYY_CPAS_RIS.csv“. 

2. Die csv-Datei öffnen.  

3. Die Spalten E und F beseitigen. 

4. Folgende Formel in Zelle H2 eingeben: C2*D2/100 - diese Formel in den Zellen nach unten 

„ziehen“ (kopieren) (für alle Zeilen, in denen es einen Haushaltsartikel gibt). 

5. Die Spalten D und H summieren (die Summe der Zahlen muss mit den Zahlen in den Spalten 

D2 und H2 beginnen). 

6. Formel zur Bestimmung des durchschnittlichen % des Jahres →Gesamtsumme Spalte H/ 

Gesamtsumme Spalte D. 

7. Das Ergebnis dieser Berechnungen im Excel-Format speichern. 

 

Methode in der Praxis 

 

Erster Schritt: die csv-Datei über das Programm NovaPrima herunterladen: Datei 

„Table_par_article_20XX_CPAS_revenu d'intégration.csv“. 

Gesetzgebung = EIEI (oder Gesetz 02.04.1965) 

Monat = alle Monate 

Typ = jährliche Tabelle nach Artikel 

Jahr = <gewünschtes Jahr>  

ÖSHZ = Name des ÖSHZ 
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Schritt 2: die csv-Datei lokal öffnen. 

 

 
 

Achtung: die Überschrift der Zellen D1 und E1 muss ausgetauscht werden (Computerfehler) 

(Einnahmen werden zu Ausgaben und umgekehrt). 

 

Schritt 3: die Zeilen zu Personalkosten, Inspektionsrückforderungen und 10 % Begleitung des IPSE 

(Artikel 132 und 133) streichen.  

 

Schritt 4: Spalte E und F beseitigen 

 

Schritt 5: Folgende Formel in Zelle H2 eingeben: C2*D2/100 - diese Formel in den Zellen nach unten 

„ziehen“ (kopieren) (für alle Zeilen, in denen es einen Haushaltsartikel gibt). 

 

 
 

Schritt 6: Die Summe der Spalten D und H errechnen. 

 

Zur Information: Die Gesamtsumme muss mit Zelle D2 beginnen und bis zum Ende von Spalte D reichen 

(dasselbe gilt für Spalte H). 
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Schritt 7: Formel zur Bestimmung des Prozentsatzes % →Prozentsatz % = Gesamtsumme Spalte H / 

Gesamtsumme Spalte D. 

 

 
 

Schritt 8: Die Datei im Excel-Format speichern. 
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4.2.7. Abschließende Schlussfolgerungen 
 

Ein schriftlicher Bericht wird an den Vorsitzenden des ÖSHZ geschickt (siehe Punkt 3.5 

Berichterstattung). 

 

Das Ergebnis der Rechnungsprüfung muss vorgelegt werden, eventuelle Überschüsse müssen 

aufgelistet, quantifiziert und rückgefordert werden.  

Eventuelle Fehlbeträge, die identifiziert werden konnten, können vom ÖSHZ unter der doppelten 

Bedingung eingezogen werden, dass es die Frist von 45 Tagen einhält und seine Regularisierungen 

selbst an den ÖPD SE weiterleitet (Artikel 21§6 des Gesetzes vom 26.05.2002). 

 

Wenn die Kontrolle auf der Grundlage von Ausgaben und Einnahmen fortgesetzt wurde, müssen die 

Zahlen aus dem Konto nicht erwähnt werden und nur das Ergebnis der Kontrolle wird detailliert 

aufgeführt. 

Der Bericht wird dann zwei Teile von Schlussfolgerungen enthalten: 

a) Auf Ausgabenseite: →Fehlbeträge und/oder Subventionsüberschüsse: Tabellen mit den 

Unterschieden. 

b) Punkt zu den Einnahmen →Tabelle mit den Differenzen. 

 

Es darf keine Verrechnung zwischen zu hoch subventionierten Akten und Akten, für die eine 

möglicherweise zu niedrige Subvention erhalten wurde, geben. 

Das Ergebnis der Kontrolle darf keinesfalls in Form eines Saldos zwischen dem Subventionsüberschuss 

und der möglicherweise zu wenig erhaltenen Subvention dargestellt werden. 
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5. Kontrolle des Gesetzes vom 2. April 1965  
 

5.1. Kontrolle der finanziellen Beihilfen 
 

Zweck der Kontrolle 

 

Der Zweck dieser Kontrolle ist rein finanzieller Natur. Es soll überprüft werden, ob die per Akte beim 

ÖPD SE beantragten Subventionen tatsächlich Gegenstand einer Zahlung durch das ÖSHZ sind. 

Es geht nicht darum, die Bedingungen für die Gewährung von Sozialhilfe, die dem 

Eingliederungseinkommen entspricht, zu überprüfen. 

 

5.1.1. Von der Kontrolle betroffene Subventionen 
 

Die Kontrolle des Gesetzes vom 2. April 1965 betrifft 5 Arten von Beihilfen: 

1. Sozialhilfe (äquivalente Unterstützung zum Eingliederungseinkommen) 

2. Familienbeihilfen 

3. Niederlassungsprämien 

4. Geburtsprämien 

5. Beiträge zur Krankenkasse 

 

 

5.1.2. Im Rahmen der Kontrolle verwendete Dokumente 
 

1. Auf der Ebene des ÖPD SE 

 

Das erste Dokument, das von Novaprima aus verwendet werden muss, ist das Dokument 

„Table_subventions_pour_20XX_CPAS_Loi65“. 

Diese Tabellen enthalten die Beträge, die pro Empfänger, Art und Monat für das geprüfte Jahr 

bezuschusst werden.  

 

Das zweite zu verwendende Dokument ist das „table_payé_20XX_autre_année_CPAS_Loi65“. 

In dieser Tabelle werden nur Subventionen aufgeführt, die für die Jahre N-1 spezifisch sind, aber im 

Jahr N ausgezahlt wurden. 
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Um die Kontrolle für das Jahr 2020 durchzuführen, benötigt der Inspektor in der Praxis die „Tabelle der 

Subventionen bezüglich 2020“ und die „Tabelle der Subventionen nach Gesetz 65 bezüglich 2021, die 

aber in einem anderen Jahr gezahlt wurden oder 2021 bezüglich eines anderen Jahres gezahlt wurden, 

pro Empfänger und Monat“. Gegebenenfalls auch das Jahr 2022, in dem die Korrekturen der 

vorherigen Jahre zu sehen sind.  

 

Die aktualisierte Tabelle (Table_subvention_actualisé_pour_20XX_CPAS_Loi65) des kontrollierten 

Jahres kann ebenfalls verwendet werden, hauptsächlich für die Kontrolle der Ausgaben. 

Diese Tabellen müssen im Voraus beantragt werden (vorzugsweise so kurz wie möglich vor der 

geplanten Kontrolle, um bei der Kontrolle über die aktuellsten Informationen zu verfügen). Die 

Beantragung erfolgt über die Nova PRIMA-Anwendung, indem das folgende Verfahren eingehalten 

wird: → BATCH Ausführung und durch Ausfüllen der Felder „Name“, „Gesetzgebung“ und „Jahr“. Die 

Option „Relativer Tabellenverlauf bis heute“ wird wie folgt über das Dropdown-Menü ausgewählt. 
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2. Auf der Ebene des ÖSHZ 

 

Das erste Dokument, mit dem die Kontrolle beginnt, ist die Haushaltsrechnung (Hauptbuch, 

Haushaltsbilanz) des ÖSHZ. 

 

Die zu berücksichtigenden Haushaltsartikel sind die folgenden: 

 

Wallonische Region 

 

Ausgaben: 

Funktion 831 Sozialhilfe: Die Artikelnummer kann von einem ÖSHZ zum anderen leicht abweichen. 

Kann unter den folgenden Artikelnummern gefunden werden: 831/333.03 oder 831 33301-03.  

Die Artikelnummer muss jedoch zwingend mit „-03“ enden, um sich auf das Gesetz vom 2. April 1965 

zu beziehen. 

Dieser Artikel kann je nach Art der Ausgaben in Unterartikel unterteilt werden. 

Beispiel: 831/33301-03: Ausgaben, die zu 100 % subventioniert werden. 

    831/33302-03: Ausgaben, die zu 50 % subventioniert werden 

 

Einnahmen: 

Funktion 831 Sozialhilfe: Code 831/383-03 oder leichte Variante wie 831/38301-03 

 

Region Brüssel-Hauptstadt  

 

Ausgaben: 

Codes 8320/33430/21, 8320/33460/21, 8320/33480/21 

 

 

Einnahmen: 

Code 8320/-33430/21 und 8320/-33460/21 

 

Flämische Region  

 

In Flandern wird in der BBC-Buchhaltung der Standardisierte Mindestkontenplan (SMKP) verwendet. 

 

Ausgaben: 

648 2 320 648 2 3200 Einsatz des Rettungszentrums im Ausland 

(648 2 460 648 2 4600 Beihilfen für medizinische Kosten an zugewiesene Asylbewerber) 

 

Rückforderungen: 

748 2 320 748 2 3200 Rückerstattung Beihilfe Gesetz 2. April 1965 

(748 2 460 748 2 4600 Rückerstattung der Beihilfe für medizinische Kosten zugewiesener 

Asylbewerber) 
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Die Prüfung der Haushaltsrechnung ist nur der erste Schritt der Kontrolle. Sie ermöglicht einen 

Gesamtüberblick über die vom ÖSHZ getätigten Ausgaben und erhaltenen Einnahmen. 

In der Regel sind die Ausgaben aus verschiedenen Gründen höher als die staatliche Subvention. Das 

ÖSHZ kann sich dafür entscheiden, Fahrtkosten, Schulgebühren und den „Zuschuss Säuglingsmilch“ für 

Familien mit sehr kleinen Kindern zu erstatten, da all diese Ausgaben nicht bezuschusst werden. Es 

kann auch vorkommen, dass das ÖSHZ weiterhin jemanden unterstützt, der bereits eine 

Ausreiseaufforderung erhalten hat, oder dass das ÖSHZ seine Anträge auf Subventionen nach der 

gesetzlichen Frist von 45 Tagen eingereicht hat. 

Diese verschiedenen Fälle lassen die Ausgaben des ÖSHZ also im Allgemeinen „anschwellen“, 

bedeuten aber nicht unbedingt, dass alle Subventionen tatsächlich für die Zwecke verwendet wurden, 

für die sie ursprünglich bestimmt waren. 

Eine gründlichere Überprüfung durch eine Auflistung der Ausgaben und Einnahmen pro Akte sollte 

dann vorgenommen werden. 

 

Das zweite zu verwendende Dokument muss diese Kontrolle personenbezogen ermöglichen. 

 

Die ÖSHZ können dieses Dokument in zwei verschiedenen Formen bereitstellen: 

- Die Konten von Dritten 

- Die Hauptbücher 

 

Es ist immer wichtig, die im Excel-Format bereitgestellten Dokumente auf ihre Zuverlässigkeit hin zu 

überprüfen. Besser ist es, wie folgt vorzugehen: 

Vergleich der Gesamtausgaben mit den Salden auf dem jeweiligen Haushaltsartikel bzw. bei der 

Prüfung der Saldenbilanz der Kosten nach dem Gesetz vom 02.04.1965. 

 

Die Konten von Dritten gehen aus der Buchhaltung des ÖSHZ hervor. 

 

Sie enthalten pro Empfänger alle Zahlungen, die das ÖSHZ im Laufe eines Jahres für diese Person 

leisten konnte, und zwar nach Artikelnummern. Hier finden sich auch eventuelle Rückforderungen, die 

das ÖSHZ im Namen des Leistungsempfängers eingezogen hat. Achtung: In den Konten von Dritten 

werden alle Ausgaben und Rückforderungen für eine bestimmte Person aufgeführt, nicht nur solche, 

die sich auf das Gesetz '65 beziehen. 

 

Beispiel: Geschäftsjahr 20XX 

Frau X: 

 

Ausgaben  Einnahmen Titel Art. wallonisches 

Budget  

       725,79 €  
 

03/XX Beihilfe 831/33301-03 

       725,79 €  
 

04/XX Finanzbeihilfe 831/33301-03 

       725,79 €  
 

05/XX Finanzbeihilfe 831/33301-03 

       725,79 €  
 

06/XX Finanzbeihilfe 831/33301-03 

       725,79 €  
 

07/XX Finanzbeihilfe 831/33301-03 

       725,79 €  
 

08/XX Finanzbeihilfe 831/33301-03 

       740,39 €  
 

09/XX Finanzbeihilfe 831/33301-03 
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       500,00 €  
 

10/XX Finanzbeihilfe 831/33301-03 

       200,00 €  
 

10/XX Beihilfe in bar 831/333-02  
       200,00 €  Rückzahlung Oktober 831/383-02 

       240,39 €  
 

10/XX Finanzbeihilfe 

(Saldo) 

831/33301-03 

       740,39 €  
 

11/XX Finanzbeihilfe 831/33301-03 

       740,39 €  
 

12/XX Finanzbeihilfe 831/33301-03 

    7516,30 €         200,00 €  
  

 

Hauptbücher  

 

Die Hauptbücher enthalten für einen bestimmten Haushaltsartikel alle Transaktionen, die das ÖSHZ im 

Laufe des Jahres durchgeführt hat. 

In der Regel folgen die Verbuchungen der chronologischen Reihenfolge und nennen den Namen der 

unterstützten Person, die Art der Beihilfe (Sozialhilfe, Kindergeld, Miete usw.) und den Zeitraum, auf 

den sich die Zahlung bezieht.  

 

Beispiel:  

X, Beihilfe März 2010, 740,39 €. 

Y, Beihilfe März 2010, 967,72 €. 

Z, Miete April 2010, 250 €. 

X, Vorschuss 2010, 100 €. 

X, Saldo April 2010, 640,39 €. 

Y, Beihilfe April 2010, 967,72 €. 

Z, Saldo April, 2010, 490,39 €. 

Y, Kindergeld April 2010, 125,86 €. 

 

In diesem Fall handelt es sich um „individuelle“ Verbuchungen (Einzelmandate). Das ÖSHZ kann über 

seine Buchhaltungssoftware einen Bericht anfordern, um die Ausgaben alphabetisch nach 

unterstützten Personen geordnet zu liefern. 

 

 

 

5.1.3. Kontrolle von Subventionen  
 

Bei der eigentlichen Kontrolle werden die in den Tabellen des ÖPD SE gemeldeten Ausgaben und 

Einnahmen mit den vom ÖSHZ angerechneten Ausgaben und Einnahmen personenbezogen 

verglichen. 

 

1. Kontrolle der Ausgaben 

 

Dies erfolgt über die aktualisierte Tabelle der Subventionen für das jeweilige Jahr, nach Empfänger und 

Monat, die über NovaPrima im Excel-Format abgerufen werden kann und die der Inspektor 

systematisch für alle geprüften Akten ausfüllen kann. 
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Um den Hochrechnungsfaktor bei Stichprobenkontrollen zu berechnen, kann auf Abschnitt 5.1.4 

dieses Handbuchs verwiesen werden. Für alle Akten ist es Pflicht, die Kontrolltabelle auszufüllen. Wenn 

Differenzen festgestellt werden, muss der Inspektor prüfen, auf welchen Zeitraum sich die Differenzen 

beziehen. 

 

2. Kontrolle der eingenommenen Einnahmen  

 

Im Gesetz vom 2. April 1965 sind die Einnahmen viel seltener als im Gesetz über das Recht auf soziale 

Eingliederung.  

Es kommt daher vor allem in kleinen und mittleren ÖSHZ regelmäßig vor, dass nicht der richtige 

Haushaltsartikel verwendet wird.  

Der Inspektor kann dann einige dieser Einnahmen in den Artikeln zum Recht auf Eingliederung oder 

zur Rückforderung der Barunterstützung finden. 

 

Das Grundprinzip besteht darin, alle Einnahmen auf Empfänger zu überprüfen, um festzustellen, 

welche Einnahmen an den Staat zurückgezahlt werden müssen. 

 

Im Falle eines großen ÖSHZ (mehr als 1000 Akten) können diese nicht alle systematisch innerhalb des 

für die Inspektion vorgegebenen Zeitrahmens überprüft werden (siehe Kapitel Planung). 

 

Stellt der Inspektor fest, dass die eingezogenen Rückforderungen dem Staat nie mitgeteilt, sondern 

zuvor subventioniert wurden, fordert er die gesamten auf dem Konto verbuchten Einnahmen zurück. 

 

Außerhalb dieser Situation werden die Einnahmen wie folgt geprüft 

 

Jährliche Anzahl der Fälle im ÖSHZ Kontrollierte Einnahmen  

0 → 999 Akten Sämtliche Einnahmen 

Mehr als 1000 Akten 
Mindestens 30 % des Gesamtbetrags der tatsächlich erzielten 

Einnahmen 

 

Der Inspektor sollte jedoch darauf achten, dass manche Personen ihre Schulden beim ÖSHZ in 

mehreren Monatsraten zurückzahlen (Beispiel: 10 Monatsraten von 100 €, um eine Schuld von 1000 € 

zurückzuzahlen).  

Es ist daher auch wichtig, die Namen zu überprüfen, um feststellen zu können, ob derselbe Name mehr 

als einmal im Auszug aus dem Hauptbuch der Einnahmen vorkommt, und gegebenenfalls die 

verschiedenen Beträge zu addieren.  
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Vorstellung des Rasters zur Kontrolle der Einnahmen 

 

NAME und 

Vorname 
Zeitraum 

Vom ÖSHZ 

erhaltene 

Einnahmen 

Dem ÖPD 

SE 

gemeldete 

Einnahmen 

DIFFERENZ % Zu erstatten Anmerkung  

     0,00 € 0,00 € 0,00 €   0,00 €  

    0,00 € 0,00 € 0,00 €   0,00 €  

    0,00 € 0,00 € 0,00 €   0,00 €  

    0,00 € 0,00 € 0,00 €   0,00 €  

 

Wenn alle Einnahmen geprüft wurden, wird dieses Raster im Inspektionsbericht nur für die Akten mit 

einer Differenz dargestellt. 

Um den Hochrechnungsfaktor zu berechnen, muss im Fall einer Stichprobenkontrolle das 

Kontrollraster vollständig ausgefüllt werden, um den endgültigen kontrollierten Betrag zu kennen. 

Im Abschlussbericht werden nur die Fälle mit einer Differenz an das ÖSHZ gemeldet, aber der 

Gesamtbetrag der auf dem Konto vorhandenen Einnahmen und der Gesamtbetrag der geprüften 

Einnahmen werden ebenfalls angegeben, um die Berechnung des Hochrechnungsfaktors zu erläutern. 

 

5.1.4. Mögliche Hochrechnung im Falle einer Stichprobe 
 

Wenn festgestellt wird, dass eine übermäßige Subvention erhalten wurde, wird eine Hochrechnung 

vorgenommen, wenn: 

- der zurückzufordernde Betrag höher als 1 % des Stichprobenbetrags (pro kontrolliertem Jahr) ist 

ODER 

- die Anzahl der fehlerhaften Akten mehr als 10 % der Anzahl der geprüften Akten (pro geprüftem Jahr) 

beträgt 

 

 

Beispiele: 

 

2018 → 250 Akten für 8 Mio. €: Stichprobe = 50 Akten (für insgesamt 1,6 Mio. €) 

Feststellung von 3 Fehlern für 2000 € → Hochrechnung NEIN, da fehlerhafter Betrag (2000 €) < 1 % 

des Stichprobenbetrags (= 16.000 €) UND Anzahl der fehlerhaften Akten (3) < 10 % der Anzahl der 

geprüften Akten (5) 

 

2019 → 300 Akten für 9 Mio. €: Stichprobe = 50 Akten (für insgesamt 1,8 Mio. €) 

Feststellung von 6 Fehlern für 3000 € → Hochrechnung JA, da fehlerhafter Betrag (3000 €) < 1 % des 

Stichprobenbetrags (= 18.000 €) UND Anzahl der fehlerhaften Akten (6) < 10 % der Anzahl der 

geprüften Akten (5) 

Hochrechnungsfaktor 9 / 1,8 = 5  

 

2020 → 250 Akten für 8 Mio. €: Stichprobe = 50 Akten (für insgesamt 1 Mio. €) 
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Feststellung von 3 Fehlern für 12.000 € → Hochrechnung JA, da fehlerhafter Betrag (12.000 €) < 1 % 

des Stichprobenbetrags (= 10.000 €), obgleich die Anzahl der fehlerhaften Akten (3) < 10 % der Anzahl 

der geprüften Akten (5) beträgt.  

Hochrechnungsfaktor 

 

Hochrechnungsformel 

 

Jährliche Subvention Staat insgesamt / Subvention Staat insgesamt der in der Stichprobe geprüften 

Akten 

= Hochrechnungsfaktor 

 

Rückforderung = Hochrechnungsfaktor x rückgeforderter Betrag für die Stichprobenkontrolle 

 

Hinweis: Der zurückzufordernde Betrag, der berücksichtigt werden muss, um zu prüfen, ob dieser < 1 

% oder > 1 % beträgt, ist der vom ÖSHZ tatsächlich ausgegebene Betrag, d. h. 100 %, unabhängig davon, 

ob die Akte zu 50 % oder zu 100 % subventioniert wurde. 

 

Ausnahme von der Regel 

 

Wenn der Inspektor innerhalb der Stichprobenkontrolle einen bedeutenden Fehler entdeckt (z. B. 

keine Kindergeldzahlungen im Laufe des Jahres, unvollständige finanzielle Unterstützung für das ganze 

Jahr ...), sollte dieser Fehler nicht extrapoliert werden, da es sich vermutlich nicht um einen 

strukturellen Fehler handelt, der sich wahrscheinlich nicht in anderen Akten wiederholt.² 

Im Zweifelsfall diese Annahme anhand einiger anderer Akten desselben Typs stützen,  

- falls der Fehler wiederholt auftritt,→ den Fehler extrapolieren 

- wenn sich der Fehler nicht wiederholt, →den Fehler nicht extrapolieren, da es sich um einen 

außergewöhnlichen Fehler handelt 

 

 

 

5.1.5. Abschließende Schlussfolgerungen 
 

Ein schriftlicher Bericht wird an den Vorsitzenden des ÖSHZ geschickt (siehe Punkt 2.5 

Berichterstattung). 

 

Die Schlussfolgerungen der Kontrolle bestehen immer aus zwei verschiedenen Teilen: 

1. Analyse der Ausgaben 

2. Analyse der Einnahmen 
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1. Analyse der Ausgaben 

 

Der Bericht stellt lediglich die Übereinstimmung der Ergebnisse zwischen den Zahlen des ÖSHZ und der 

staatlichen Subvention fest. 

Die eventuell festgestellten Differenzen können dreierlei Art sein: zu viel erhalten, zu wenig erhalten 

und schließlich eine Kombination der ersten beiden Möglichkeiten. 

 

Im Falle eines Subventionsüberschusses 

Wenn sämtliche Ausgaben geprüft worden sind, werden die Subventionsüberschüsse detailliert 

aufgeführt, einschließlich Name, Zeitraum, Art der zurückgeforderten Beihilfe (Finanzhilfe, Kindergeld, 

Prämie), vom ÖPD SE subventionierter Betrag, vom ÖSHZ gezahlter Betrag, Differenz, Prozentsatz der 

Subvention und zurückgeforderter Betrag.  

Falls die Prüfung auf einer Stichprobenkontrolle beruht, wird die gleiche Liste der festgestellten 

Unterschiede ebenfalls erstellt und das Ergebnis extrapoliert. 

 

Beispiel: 

 

 

Im Falle einer zu wenig erhaltenen Subvention 

Der Inspektor erstellt eine Liste der Akten mit einer möglicherweise zu wenig erhaltenen Subvention 

sowie der Zeiträume und übermittelt diese Liste dem ÖSHZ, damit dieses gegebenenfalls die 

entsprechende Subvention ganz oder teilweise beim ÖPD SE beantragen kann, sofern die Fristen für 

die Einreichung der Formulare A und B (45 Tage) und D (12 Monate) ursprünglich eingehalten wurden 

(Kapitel 2, Artikel 9, §1er und Artikel 12 des Gesetzes vom 2. April 1965). 

Diese Korrekturen sind innerhalb von 3 Monaten nach Erhalt dieses Berichts vorzunehmen. Das 

ÖSHZ kann danach keine Subventionsanträge (Formulare D1) mehr einreichen, die sich auf die 

kontrollierten Jahre beziehen, da die kontrollierten Jahre abgeschlossen sind, es sei denn, das 

ÖSHZ wurde per Gerichtsurteil verurteilt. 

 

Beispiel: 

 

Name und 

Vorname 
Betroffener Zeitraum Art der Beihilfe 

X  Finanzielle Sozialhilfe 

 

Es darf keine Verrechnung zwischen Akten, die zu viele Subventionen erhalten haben, und Akten, für 

die eventuell eine zusätzliche Subvention beantragt werden kann, vorgenommen werden. 

Das Ergebnis der Kontrolle kann keinesfalls in Form einer Bilanz zwischen der zu viel erhaltenen 

Subvention und der zu wenig erhaltenen Subvention veranschaulicht werden. 

Name und 

Vorname 

Zeitrau

m 

Art der Subvention Ausgaben 

ÖPD SE 

Ausgaben 

ÖSHZ 

Differenz % Rückforderun

g 

  
Finanzielle 

Sozialhilfe 
   100 %  

Einzufordernder Gesamtbetrag:  
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2. Analyse der Einnahmen 

 

Eine Vergleichstabelle der festgestellten Differenzen ist wie folgt darzustellen: 

 

NAME und 

Vorname 
Zeitraum 

Vom ÖSHZ 

erhaltene 

Einnahmen 

Dem ÖPD 

SE 

gemeldete 

Einnahmen 

DIFFERENZ % Zu erstatten Anmerkung  

     0,00 € 0,00 € 0,00 €   0,00 €  

    0,00 € 0,00 € 0,00 €   0,00 €  

    0,00 € 0,00 € 0,00 €   0,00 €  

    0,00 € 0,00 € 0,00 €   0,00 €  

 

 

Wichtiger Hinweis 

 

Auch wenn keine Differenzen festgestellt wurden, müssen beide Schlussabschnitte im 

Abschlussbericht enthalten sein, wobei jedes Mal zu erwähnen ist, dass keine Differenzen festgestellt 

wurden. 

 

 

 

5.2. Kontrolle der medizinischen Kosten 
 

5.2.1. Beschreibung der Arten von subventionierten medizinischen Kosten 
 

- Medizinische Kosten (über das Formular D1 deklariert)  

→ Kosten, die für medizinische Leistungen außerhalb einer Gesundheitseinrichtung bezahlt werden (z. 

B. Besuch bei einem Arzt, Zahnarzt, Physiotherapeuten ... und Laboruntersuchungen). 

 

- Arzneimittelkosten (über das Formular D1 deklariert) 

 → Apothekerkosten, die außerhalb einer Gesundheitseinrichtung bezahlt wurden. 

 

- Kosten für Krankenhausaufenthalte (bis zum 01.07.2014 über das Formular D2 deklariert)  

→ Kosten, die an die Pflegeeinrichtung (mit LIKIV-Nummer) bei einem mehrtägigen 

Krankenhausaufenthalt (also mit Übernachtung) gezahlt werden.  

Rückforderbare Kosten werden immer zu 100 % erstattet. 

 

- Ambulante Pflege in einer Pflegeeinrichtung (bis zum 01.07.2014 über das Formular D2 deklariert)  
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→ Kosten, die an die Pflegeeinrichtung (mit LIKIV-Nummer) bei einem Aufenthalt oder einer 

Konsultation im Krankenhaus ohne Übernachtung gezahlt werden (eine Tagesklinik fällt daher in diese 

Kategorie).  

Rückforderbare Kosten werden immer zu 100 % erstattet. 

 

5.2.2. Inspektion 
 

Die Inspektion wird in zwei Phasen durchgeführt, zum einen die Kontrolle der MediPrima-Sozialakten 

und zum anderen die administrative Kontrolle der Formulare. 

 

1. Kontrolle der MediPrima-Sozialakten 

 

Verschiedene Elemente müssen überprüft werden: 

➢ Transaktion 25 (siehe unten)  

➢ Eingaben über PrimaWeb (Arbeitsperiode und/oder Mitgliedschaft bei einer Krankenkasse)  

➢ Der Antrag auf Unterstützung (vom Empfänger unterschrieben) 

➢ Das Vorhandensein der Entscheidung und des Bescheids sowie deren Inhalt 

➢ Die Kontaktaufnahme des ÖSHZ mit der HKIV (Mitgliedschaft bei einer Krankenkasse im 

Herkunftsland) und/oder dem Ausländeramt (bezüglich der Bürgschaft), falls zutreffend  

➢ Die Kontrolle der ZDSS durch den Sozialarbeiter (in Bezug auf Versicherbarkeit & 

Beschäftigung)  

➢ Das Vorliegen einer Sozialerhebung, die von einem Sozialarbeiter des ÖSHZ erstellt wurde und 

eine Bedürftigkeit belegt 

 

Die Sozialerhebung soll feststellen, ob die finanziellen Mittel der Person und/oder der Personen, die 

mit ihr zusammenleben, tatsächlich nicht ausreichen, um die medizinischen Kosten zu bezahlen, und 

ob eine gültige Mitgliedschaft in einer Krankenkasse besteht oder möglich war (auch wenn sich der 

Hauptwohnsitz der Person im Ausland befindet). Wenn sich herausstellt, dass die ursprünglich 

übermittelten Daten unvollständig sind, muss das ÖSHZ die Akte weiterverfolgen, bis alle 

erforderlichen Daten eingegangen sind. Auf der Grundlage dieser Angaben kann der Inspektor 

entscheiden, ob die Bedürftigkeit ausreichend nachgewiesen wurde. Dabei wird jedoch berücksichtigt, 

dass es schwieriger ist, die erforderlichen Daten für Personen mit einem bestimmten Status 

(„Touristen“, Illegale usw.) zu erhalten. Aus der Akte muss jedoch hervorgehen, welche Anstrengungen 

das ÖSHZ unternommen hat, um diese Daten zu erhalten. 

Wenn die Bedürftigkeit nicht nachgewiesen werden kann oder keine Angaben vorliegen, werden die 

Kosten somit zurückgefordert.  

 

Kontrolle der Transaktion 25 

 

Wenn eine Person für zulässig erklärt wurde und ihren Aufenthaltstitel erhalten hat, muss sie von 

diesem Zeitpunkt an bei einer Krankenkasse versichert sein. 

Die Überprüfung des Nationalregisters ist erforderlich, um Akten zu erkennen, für die eine 

Mitgliedschaft bei einer Krankenkasse erforderlich war. Dies geschieht durch die Überprüfung der 

Codes 195 (Aufenthaltsdokumente), 198 (Arbeitserlaubnis) und 210 (Registereintrag). Seit 2019 haben 

sich die Regelungen für Arbeitserlaubnisse geändert, sodass auch Personen mit einer 
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Registrierungsbescheinigung nach einer Wartezeit von vier Monaten arbeiten dürfen (dies ist auf der 

Registrierungsbescheinigung angegeben). Für diese Personen werden keine Arbeitserlaubnisse mehr 

ausgestellt, und im Gesetzbuch 198 wird nichts mehr erwähnt. 

Es wird eine Übergangsfrist von drei Monaten ab dem Zeitpunkt gewährt, ab dem die Berechtigung zur 

Mitgliedschaft besteht (auf der Grundlage eines Aufenthaltstitels für mehr als drei Monate oder auf 

der Grundlage einer regulären Beschäftigung). Nach Ablauf dieser drei Monate wird davon 

ausgegangen, dass die Kosten von einer Krankenkasse zu tragen sind, und die Aufsichtsbehörde wird 

sie vom ÖSHZ zurückfordern, wenn nicht nachgewiesen werden kann, dass die notwendigen Schritte 

unternommen wurden, um den Antragsteller anzuschließen. 

Dies gilt nicht, wenn das ÖSHZ schriftlich nachweisen kann, dass der Beitritt der betreffenden Person 

zu einer Krankenkasse mehr als drei Monate nach dem möglichen Beitrittsdatum (d. h. dem Datum der 

Ausstellung der Aufenthaltsgenehmigung oder dem ersten Tag der Beschäftigung) erforderlich war, 

und zwar aus begründetem Anlass. 

 

Wenn die Person versichert ist und finanzielle Unterstützung erhält und das ÖSHZ trotzdem die 

Erstattung des gesamten Rechnungsbetrags fordert, müssen die Anteile zu Lasten der Krankenkasse 

und zu Lasten des Patienten (der Eigenanteil) berechnet werden.  

Um den Rückerstattungstarif für die Leistung eines Arztes zu bestimmen, muss die Nomenklatur über 

die Nomensoft-Anwendung auf der Website des LIKIV konsultiert werden: Ein Nomenklaturcode 

entspricht immer einem Höchstbetrag (gesetzliche Honorare), der beantragt werden kann. Wenn Sie 

von diesem Höchstbetrag den in der Spalte BIM (erhöhte Kostenbeteiligung) genannten Betrag 

abziehen, erhalten Sie den Eigenanteil. Wenn die Person bei einer Krankenkasse versichert ist und kein 

Einkommen hat (gleich oder höher als die Kategorie des Eingliederungseinkommens, auf das sie 

Anspruch hätte), kann beim ÖPD SE nur die Beteiligung am Eigenanteil beantragt werden.  

Die Differenz zwischen dem von einem Arzt geforderten Honorarbetrag und dem in der Nomenklatur 

genannten Höchstbetrag stellt ein Zusatzhonorar dar und ist nicht durch den ÖPD SE erstattungsfähig. 

Diese Differenz muss von der Inspektion eingefordert werden, wenn das ÖSHZ eine diesbezügliche 

Intervention beantragt. 

Wenn die Person hingegen über ein Einkommen verfügt (das mindestens der Kategorie des 

Eingliederungseinkommens entspricht, auf das sie Anspruch hätte) und bei einer Krankenkasse 

versichert ist, kann das ÖSHZ nur den Eigenanteil an den Krankenhauskosten vom ÖPD SE einfordern. 

Für eine Intervention bei der Medikation kann der Betrag des Eigenanteils unter www.inami.be 

eingesehen werden. 

 

2. Kontrolle der NovaPrima-Formulare 

 

Die von den ÖSHZ eingereichten Formulare müssen daraufhin überprüft werden, ob die beim ÖPD SE 

geltend gemachten Beträge tatsächlich erstattungsfähig sind.  

Tatsächlich sind einige Kosten nicht erstattungsfähig und es muss sichergestellt werden, dass der Staat 

nicht in die Erstattung dieser Kosten eingegriffen hat. 

Auf einem Formular D1 können Arztkosten und/oder Arzneimittelkosten eingetragen werden. Die 

Rückerstattung beträgt 50 % oder 100 %.  

http://www.inami.be/
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Auf einem Formular D2 können Krankenhauskosten und/oder Kosten für ambulante Pflegeleistungen, 

die in einer Pflegeeinrichtung erbracht werden, eingetragen werden. Die Rückerstattung beträgt 

immer 100 %.  

Es können mehrere Arztrechnungen auf einem Formular D1 oder D2 zur Erstattung angefordert 

worden sein. 

 

→ Kontrolle der Kostenart 

 

Handelt es sich tatsächlich um medizinische oder Arzneimittelkosten (D1), um Krankenhauskosten 

oder Kosten für die ambulante Behandlung in einer Pflegeeinrichtung (D2), die falsch eingegeben 

wurden? 

Der Grund, warum ein ÖSHZ seine Kosten auf dem falschen Formular eingegeben hat, kann sein, dass 

es über kein gültiges Formular B1 oder B2 verfügte und das Problem auf diese Weise umgehen wollte.  

Der Inspektor wird in NOVA PRIMA überprüfen, ob es ein gültiges Formular B1 oder B2 für den 

Zeitraum gibt, auf den sich die Kosten beziehen. 

Andernfalls werden die Kosten wieder zurückgefordert. 

 

→ Überprüfung des Empfängers der Rückerstattung 

 

Es kann nämlich sein, dass das ÖSHZ die Kosten in einer falschen Akte angegeben hat. In einem 

Formular D1 werden medizinische und pharmazeutische Kosten immer im Namen des 

Hauptempfängers angegeben. Wenn auf der Rechnung ein anderer Name als der des 

Hauptempfängers angegeben ist, handelt es sich wahrscheinlich um den Namen des Ehepartners oder 

eines Kindes. Durch eine Prüfung in NOVA PRIMA kann festgestellt werden, ob ein Zusammenhang 

zwischen dem auf der Rechnung angegebenen Namen des Patienten und dem Hauptempfänger 

besteht, in dessen Namen der ÖPD SE dem ÖSHZ die Kosten erstattet hat.  

Eine weitere Möglichkeit, die Verbindung zwischen dem Hauptempfänger und dem auf der Rechnung 

angegebenen Patienten zu überprüfen, ist die Abfrage des Nationalregisters. 

Auf dem Formular D2 muss der Name des Patienten immer mit dem Namen auf der Rechnung 

übereinstimmen. 

 

→ Kontrolle der Bescheinigung über dringende medizinische Hilfe bei Status C und D 

 

Die Bescheinigung muss der Rechnung beigefügt werden. 

Wird diese Bescheinigung nicht vorgelegt, werden die Kosten in voller Höhe eingefordert. Die 

Bescheinigung muss von einem zugelassenen Arzt verfasst werden und mindestens folgende Angaben 

enthalten: Name und Unterschrift des Arztes, Name des Patienten, Datum, eine Erklärung, in der die 

Dringlichkeit der dem Patienten geleisteten Hilfe spezifiziert wird. 

Ein Attest pro Person und Pathologie muss sichtbar sein. Wenn die erbrachte Leistung Teil eines 

Pflegepakets ist, genügt eine einzige Bescheinigung. 

Beispiel: Wenn ein Arzt zehn Sitzungen Krankengymnastik verschreibt. 

 

→ Kontrolle der Pflegedaten 

 

Dieses Datum muss mit dem Datum des Inkrafttretens auf der Liste übereinstimmen. 
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- Auf Formular D1 ist dies der Monat, in dem die Pflege geleistet wurde. 

- Auf Formular D2 ist dies das Datum der Aufnahme oder der Erbringung der Pflegeleistung in der 

Pflegeeinrichtung. 

Wenn zwischen dem Datum, an dem die Pflege geleistet wurde, und dem Datum des Inkrafttretens 

des Formulars D ein Zeitraum von mehr als sechs Monaten liegt, überprüft der Inspektor in NOVA 

PRIMA, ob das Formular D innerhalb der gesetzlichen Frist von einem Jahr (+ Ende des laufenden 

Quartals) eingereicht wurde.  

Beispiel→: Datum des Inkrafttretens = 01.11.2009; Datum, an dem die Pflege geleistet wurde = 

01.02.2009; Datum des Versands von Formular D = 15.05.2010 zwischen dem Datum der Pflege und 

dem Datum des Versands liegt →mehr als ein Jahr (+ Ende des laufenden Quartals = 31.03.2010).  

Wenn ein ÖSHZ systematisch falsche Daten in seine Formulare einträgt, können Rechnungskopien 

nicht akzeptiert werden und es müssen die Originalrechnungen verlangt werden. 

 

 

 

 

→ Kontrolle des Betrags 

 

Der Inspektor prüft, ob der subventionierte Betrag mit dem Rechnungsbetrag übereinstimmt. Wenn 

dies nicht der Fall ist, kann dieser Unterschied aus drei Gründen erklärt werden: 

1. Der subventionierte Betrag entspricht der Summe mehrerer Rechnungen. In diesem Fall 

müssen alle Beträge dieser Rechnungen addiert werden und die Summe muss dem 

eingegebenen Betrag entsprechen. Wenn diese Summe noch abweicht, muss das ÖSHZ um 

eine Erklärung gebeten werden. Wenn der Betrag nicht rekonstruiert werden kann, können 

nur Kosten akzeptiert werden, bei denen das Datum der Behandlung mit dem 

Auszahlungsstatus übereinstimmt. Die sonstigen Kosten werden eingefordert. 

2. Der subventionierte Betrag ist niedriger als der Rechnungsbetrag. Es kann nämlich sein, dass 

die Nutzerinnen und Nutzer ihren Eigenanteil selbst tragen müssen, was vom ÖPD SE nicht zur 

Erstattung beantragt wurde. 

3. Es besteht ein Fehler in der Summe oder ein Buchungsfehler und die Differenz muss 

zurückgefordert werden, zumindest wenn alles nach den Rückzahlungsregeln abgelaufen ist. 

 

→ Kontrolle der Erstattung (über die LIKIV-Nomenklatur) 

 

Seit Januar 2006 wird für Personen, deren Einkommen mindestens dem Eingliederungseinkommen 

entspricht, der Eigenanteil für medizinische, pharmazeutische und ambulante Behandlungen, die in 

stationären Einrichtungen erbracht werden, nicht mehr erstattet.  

Wenn sich herausstellt, dass das ÖSHZ vom ÖPD SE den vollen Rechnungsbetrag gefordert hat, muss 

der Inspektor den korrekten Betrag ermitteln, der zurückgefordert werden muss. 

Daher muss der Inspektor bei diesen Formularen nach den Arzneimitteltarifen und/oder den Tarifen 

der LIKIV-Nomenklatur suchen.  

Nachstehend eine nicht erschöpfende Liste von Nomenklaturnummern, nach denen Sie suchen sollten 

(diese kommen am häufigsten vor). 

- 101..., 102..., 103...,104... und 109... (Konsultationen) 

- 306... →309... (Zahnarzt) 
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- 460... (Pflegepersonal oder medizinische Bildgebung) 

- 560... →564... (kinesiologisch) 

- 604575 + 644...→ 653... + 655690 (Orthopädie) 

- 6945 € → 6949.. (Endoskopie) 

-730... → 733... (Implantate) 

- 701… → 706…, 711… 14…, 717…→ 719…, 721…→ 729… (Logopädie) 

- 771... (Leistungen zur Rehabilitation) 

 

→ Überprüfung der Zahlung (über Buchungsbelege) 

 

Die folgenden Dokumente können als Zahlungsnachweis akzeptiert werden: 

• Belege für Banküberweisungen. 

• Unterschriebene Mandate. 

• Hauptbücher, wenn die Abschlüsse von der Aufsichtsbehörde genehmigt wurden. 

• Einzelne Blätter pro Akte, wenn sie aus der Buchhaltung stammen (und wenn der Jahresabschluss 

von der Aufsichtsbehörde genehmigt wurde). 

 

Die Zahlungen der Stratifizierungsformulare werden immer kontrolliert.  

Bei kleinen ÖSHZ werden alle Zahlungen der Musterformulare kontrolliert.  

Bei mittleren ÖSHZ werden 50 % der Musterformulare kontrolliert.  

Bei großen ÖSHZ werden 1/3 der Musterformulare kontrolliert.  

Mit anderen Worten: es sind immer maximal 60 Zahlungen der Musterformulare zu kontrollieren. 

 

Während der Kontrolle muss gut auf die Doppelzählung von Formularen geachtet werden: es kommt 

vor, dass Kosten doppelt erfasst und doppelt bezahlt werden. Zum Beispiel, wenn Kosten, die auf dem 

Formular D1 angegeben werden müssen, auch auf Formular D2 erscheinen oder umgekehrt. Dennoch 

kommt es häufiger vor, dass dieselben Kosten auf zwei verschiedenen D1- (oder D2-) Formularen 

angegeben werden, also auf zwei Formularen mit unterschiedlichem Datum des Inkrafttretens. Das 

ÖSHZ ist nicht verpflichtet, die Kosten auf den Ausgabenaufstellungen des Monats, in dem die 

Pflegeleistungen erbracht wurden, anzugeben. Wenn es dies nicht tut, können die Kosten leicht 

doppelt genannt werden. Daher ist es wichtig, dass Originalrechnungen und keine Kopien vorgelegt 

werden. 

 

 

5.2.3. Rückforderungsmodalitäten bei der Kontrolle von MediPrima-

Sozialakten 
 

Eine Rückforderung von Arztkosten für Sozialakten hat nicht nur Auswirkungen auf die mit MediPrima 

verbundenen Kosten: sie hat auch Auswirkungen auf eventuelle Arzt-/Apothekenkosten, die noch in 

der Rechnungskontrolle vorhanden sind.  

 

Eine Rückforderung findet systematisch in den folgenden Situationen statt: 

➢ Erschöpfung der Rechte in Bezug auf die Versicherbarkeit: die Person war für eine 

Mitgliedschaft berechtigt, aber die notwendigen Schritte für die Mitgliedschaft bei der 



Version 2023 72 

 
 

 

Krankenkasse wurden nicht unternommen.→ Volle Kostenerstattung ab dem Datum der 

Versicherbarkeit + 3 Monate (außer Eigenbeteiligung).  

➢ Streng genommen liegt kein Sozialbericht des ÖSHZ vor, der mit der medizinischen 

Leistung/Ausstellung der Krankenversicherungskarte in Verbindung gebracht werden kann 

(Bezugszeitraum von einem Jahr: mindestens ein Sozialbericht pro Jahr wird erwartet) → 

Vollständige Deckung aller Kosten, für die kein Sozialbericht zugeordnet werden kann. 

➢ Aus der durchgeführten Sozialerhebung geht hervor, dass es einen ausländischen 

Bürgen/Garanten und/oder eine Versicherung gibt, das ÖSHZ diesbezüglich jedoch nichts 

unternommen hat (z. B. gibt es auch keinen Zahlungsplan)→ vollständige Rückforderung aller 

Kosten für den Prüfungszeitraum. Es versteht sich von selbst, dass ein solcher Fall eine 

absolute Ausnahme darstellt. 

➢ Der Empfänger verfügt über ein Einkommen, welches auf der Krankenversicherungskarte 

nicht vermerkt war →volle Rückforderung des Eigenanteils für ambulante Behandlungen in 

Krankenhäusern. 

 

 

5.2.4. Hochrechnung der Ergebnisse der Kontrolle von Formularen 
 

Die meisten ÖSHZ haben zu viele Formulare, als dass sie alle kontrolliert werden könnten.  

Wenn sich jedoch herausstellt, dass das ÖSHZ vom ÖPD SE systematisch eine zu hohe Erstattung für 

bestimmte Kosten fordert, sollte eine Hochrechnung der Ergebnisse in Betracht gezogen werden. 

 

Gemäß den Richtlinien des Rechnungshofs muss jedes ÖSHZ regelmäßig kontrolliert werden. Die 

Häufigkeit der Kontrollen ist wichtig, da so strukturelle Fehler schnell entdeckt werden können. Die 

Notwendigkeit der Hochrechnung ist die Folge eines Balanceakts zwischen der Anzahl der zu 

kontrollierenden ÖSHZ, der Anzahl der pro ÖSHZ zu kontrollierenden Formulare, dem Personal und 

der verfügbaren Zeit. 

 

Eine Kontrolle aller Formulare eines sehr großen ÖSHZ würde den Inspektionsdienst mehrere Wochen 

beschäftigen.  

In Anbetracht der zur Verfügung stehenden Zeit und des verfügbaren Personals sowie der 

Notwendigkeit, jedes ÖSHZ regelmäßig zu kontrollieren, kann daher nur ein Teil der Formulare 

kontrolliert werden.  

Wenn nur ein Teil der Formulare kontrolliert werden kann, muss diese Kontrolle in einer logischen und 

einheitlichen Weise erfolgen. Aus all diesen Gründen und auf der Grundlage der gesammelten 

Erfahrungen wurden die Stratifizierungsformulare eingeführt. Die Grundgesamtheit, aus der die 

Stichprobe gezogen wurde, ist viel homogener; eine Hochrechnung kann daher problemlos 

durchgeführt werden. Mögliche Rückforderungen in Bezug auf Stratifizierungsformulare sind in der Tat 

von der Hochrechnung der Ergebnisse ausgeschlossen. 

 

Es gibt immer eine Hochrechnung im folgenden Fall: 

Ab Überschreitung der Schwelle von 1 von 3 Fehlern in der Stichprobe, ungeachtet des Betrags.  

Mit anderen Worten:  

→ Ab 5 Fehlern für ein kleines ÖSHZ (mindestens 5 von 15 Formularen enthalten Fehler) 

→ Ab 10 Fehlern für ein mittleres ÖSHZ (mindestens 10 von 30 Formularen enthalten Fehler) 
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→ Ab 15 Fehlern für ein großes ÖSHZ (mindestens 15 von 45 Formularen enthalten Fehler) 

 

Wenn die Anzahl der Fehler weniger als 1/3 beträgt, wird die Hochrechnung auch in folgendem Fall 

durchgeführt: 

 Drei Bedingungen müssen gleichzeitig erfüllt sein: 

1. Die Rückforderung macht mindestens 1 % der Grundgesamtheit der Stichprobenformulare 

aus. 

2. Ein Mindestbetrag von € 100 muss rückgefordert werden. 

3. Es wurde eine Mindestanzahl von Fehlern festgestellt→ maximal zwei Fehler werden für ein 

kleines ÖSHZ toleriert (2 von 15 Formularen können fehlerhaft sein, daher kommt dieser Teil 

ab drei Fehlern für eine Hochrechnung in Betracht, wenn die beiden anderen Bedingungen 

erfüllt sind), maximal vier Fehler werden für ein mittleres ÖSHZ toleriert (4 von 30 Formularen 

können fehlerhaft sein), und maximal sechs Fehler für ein großes ÖSHZ (6 von 45 Formularen 

können fehlerhaft sein). 

 

Der Inspektor kann beschließen, ein bestimmtes Formular aus der Hochrechnung zu entfernen, wenn 

es die Hochrechnung zu sehr beeinflusst. Dies kann jedoch nur in Ausnahmefällen geschehen, die auf 

einen einzigen Fehler anzuwenden sind (z. B. eine große Rechnung, die nicht zur Inspektion vorgelegt 

wurde, obwohl alle anderen Rechnungen vorgelegt wurden, ein fehlender Sozialbericht, obwohl 

Sozialberichte für die anderen Kosten festgestellt wurden). 

 

Die mögliche Hochrechnung erfolgt zudem nach Kostenarten, weil es für jede Kostenart spezifische 

Erstattungsregeln gibt, bei denen Fehler gemacht werden können. Diese Arbeitsmethode zeigt eine 

zusätzliche Sicherheitsmarge, die eine genauere Hochrechnung ermöglicht. Formulare für eine 

Kostenart, bei der das ÖSHZ keine Fehler macht, werden somit von der Hochrechnung einer anderen 

Kostenart, bei der Fehler gemacht werden, ausgeschlossen. 

 

Die Hochrechnung wird wie folgt durchgeführt: 

→ Bei der Auswahl der Formulare werden die Gebühren in Stratifizierungsformulare einerseits und 

Stichprobenformulare andererseits kategorisiert.  

Die Stratifizierungsformulare sind ebenfalls Gegenstand der Kontrolle, werden aber von der 

Hochrechnung ausgeschlossen.  

Die Stichprobenformulare sind Formulare, die Gegenstand einer Hochrechnung sein können. 

 

Hochrechnungsformel 

 

Gesamtbetrag für eine Gebührenart - Gesamtbetrag der Stratifizierungsformulare 

 Kontrollierter Betrag für diese Art von Kosten  

= Z (Hochrechnungsfaktor)    

                                                                                                

Gesamtbetrag, der für diese Kostenart zurückgefordert werden soll→ Z x Betrag, der für den für diese 

Kostenart geprüften Betrag zurückgefordert werden soll. 
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Beispiel: 

Es gibt 20 Kontrollformulare für Arzneimittelkosten und insgesamt 50 Formulare für 

Arzneimittelkosten im Rahmen des kontrollierten Zeitraums. 

6000 € = Gesamtbetrag der Arzneimittelkosten. 

1000 € = Gesamtbetrag der Stratifizierungsformulare. 

2000 € = kontrollierter Betrag. 

700 € = Betrag, der nach der Kontrolle der Stichprobe für die Arzneimittelkosten rückgefordert werden 

muss. 

 

→ Anwendung der Formel (6000 - 1000) /2000 = 2,5 (Hochrechnungsfaktor) 

→ 2,5 x 700 = 1750 € werden insgesamt rückgefordert 

 

Der Hochrechnungsfaktor Z darf nicht größer als 10 sein. Von dieser Regel kann jedoch abgewichen 

werden (ein höherer Hochrechnungsfaktor ist möglich), wenn das ÖSHZ aus praktischen Gründen (und 

Zeitgründen) die Anzahl der Kontrollformulare begrenzen möchte. Dies ist jedoch nur in 

Ausnahmefällen und nur mit Genehmigung des Leiters des Inspektionsdienstes erlaubt. 

 

Am Ende der Kontrolle teilt der Inspektor mit, dass eine Hochrechnung für eine bestimmte Art von 

Ausgaben vorgenommen wird. Wenn das ÖSHZ mit dem nach der Hochrechnung erhaltenen Ergebnis 

nicht einverstanden ist, wird es gebeten, die nicht überprüften Formulare selbst zu überprüfen und 

eine Übersicht über etwaige Unterschiede und deren Gründe zu verfassen.  

Es ist Sache des ÖSHZ, zu beweisen, dass die nach der Hochrechnung erzielten Ergebnisse nicht 

akzeptabel sind. Anschließend besucht der Inspektor das ÖSHZ erneut und überprüft die Ergebnisse 

seiner Tätigkeiten. Wenn sich nach der Kontrolle einer Stichprobe (maximal 60 Formulare pro 

Inspektor) herausstellt, dass Fehler gemacht wurden oder die Kontrolle des ÖSHZ unzuverlässig ist, 

wird das Ergebnis der ursprünglichen Kontrolle (also mit Hochrechnung) bestätigt.  

Wenn das ÖSHZ diese Arbeit korrekt ausführt, werden die Ergebnisse dieser ursprünglich nicht 

kontrollierten Formulare akzeptiert und zu den Ergebnissen der ursprünglichen Kontrolle addiert 

(ohne Hochrechnung). 

 

Zur Erinnerung: Für die MEDIPRIMA-Akten wird keine Hochrechnung vorgenommen. 
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6. Kontrolle des Jahresgesamtberichts      
 

Die auf der Grundlage des Jahresgesamtberichts durchgeführte Kontrolle betrifft: 

- Die Gas- und Stromfonds 

- Den Zuschuss zur „Teilhabe und sozialen Aktivierung“ 

- Der spezifische IPSE-Zuschuss - Gesetz vom 26.05.2002. 

 

Diese gemeinsam durchgeführten Kontrollen umfassen alle eine Kontrolle der Personalkosten. 

 

 

6.1. Kontrolle der Personalkosten  
 

Vor der Inspektion wird ein Abgleich der in den Personalkosten gemeldeten ENSS bezüglich des 

Gesetzes vom 26.05.2002 mit der Subvention für soziale Beteiligung, dem Sozialfonds Gas und Strom 

und der IPSE-Subvention sowie den Zuschüssen im Zusammenhang mit COVID vorgenommen. 

 

Dieser basiert auf der Anwendung „Jahresgesamtbericht“, Funktion „Kontrolle der ENSS 

Personalkosten“. 

Die Anwendung macht auf den Fall aufmerksam, dass ein ÖSHZ-Personalmitglied für mehrere 

Funktionen für ein Vollzeitäquivalent gemeldet ist, das höher ist als die gemeldete Arbeitsregelung.  

 

Wenn bei der Kreuzung ein Fehler festgestellt wird, muss sichergestellt werden, dass das Jahresgehalt 

des Sozialarbeiters nicht die Summe der verschiedenen jährlichen Subventionen für denselben 

Arbeitnehmer übersteigt. Wenn sich nach einer Überprüfung herausstellt, dass es eine Finanzierung 

von über 100 % für denselben Sozialarbeiter gibt, betrifft die Rückforderung vorrangig die 

Personalkosten.  

 

Die festgestellten Eingabefehler sind dem ÖSHZ zu melden, damit es bei künftigen Berichten darauf 

achtet.  

 

Im Gesamtbericht werden die Mitarbeiter entsprechend der für das Projekt zur Verfügung stehenden 

Zeit eingesetzt. 

 

Beispiel: 

 

ENSS Regelung für die 

Einstellung 

Zeit für das Projekt Dauer in Monaten Für das Projekt beschäftigte 

VZÄ 

770814251203 1 VZÄ 100 % 6 Monate 0,5 VZÄ 

680423221545 0,5 VZÄ 100 % 12 Monate 0,5 VZÄ 

720814145364 1 VZÄ 10 % 6 Monate 0,05 VZÄ 

Gesamtsumme    1,05 VZÄ 
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Legende 

ENSS: Nationale Nummer 

VZÄ: Vollzeitäquivalent 

Für die Teilhabe und soziale Aktivierung können Personalkosten für Gruppenmodule eingeführt 

werden. 

Beispiel: 

 

ENSS Name 

und 

Vorname 

Arbeitsregelung Prozentualer 

Anteil der 

Nutzung für das 

Projekt 

Dauer (in 

Monaten) 

Höhe des 

Bruttojahresgehalts 

Höhe des Gehalts, die 

für die Subvention 

ausgegeben wird 

0001012654 Pierre 

Yves 

Aubergine 

1 VZÄ 25 % 11 38.505,40 € 9626,35 € 

 

Für die spezifische IPSE-Subvention - Gesetz vom 26.05.2002 - kann das ÖSHZ den gesamten oder einen 

Teil des erhaltenen Zuschusses in der Personalkostenmeldung verwenden. 

 

Wichtiger Punkt: Gemäß Artikel 43, §2 des Gesetzes vom 26.05.2002 wird die Sondersubvention in 

Höhe von 10 % des Eingliederungseinkommens gewährt, um die Kosten für die Begleitung und 

Aktivierung im Rahmen des IPSE zu decken. 

Diese Subvention kann also die Personalkosten decken, jedoch nur das Personal, das die Nutzer bei 

ihren Eingliederungsprojekten unterstützt, d. h. Sozialpersonal (im weiteren Sinne) wie Sozialarbeiter, 

Erzieher, Animateure, Psychologen etc. Das Verwaltungspersonal kommt bei dieser Art von Kosten 

also nicht in Betracht. 

 

Das ÖSHZ meldet die Personalkosten wie folgt: 

 

ENSS 
Name und 

Vorname 
Arbeitsregelung 

Prozentualer Anteil 

der Nutzung für das 

Projekt 

Dauer (in 

Monaten) 

Höhe des 

Bruttojahresgehalts 

Höhe des 

Gehalts, die 

für die 

Subvention 

ausgegeben 

wird 

72018617233 Michèle Bleu 1 VZÄ 20 % 12 44.000,00 € 8800,00 € 

66110427666 Sophie Rouge 1 VZÄ 20 % 9 37.500,00 € 7500,00 € 

88101318255 
Christine 

Orange 
1 VZÄ 20 % 3 8125,00 € 1625,00 € 

 

Ganz gleich, um welchen Fonds oder Zuschuss es sich handelt, die Kontrolle dieser Personalkosten 

erfolgt in vier Schritten: 

1) Erfassung der Personalkosten. 

2) Berücksichtigung sonstiger Zuschüsse und eventueller Rückforderungen  
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3) Für den Gas-/Stromfonds handelt es sich um die Kontrolle, um sicherzustellen, dass die Summe der 

eingeführten VZÄ mit der Anzahl der zugewiesenen VZÄ übereinstimmt.  

4) Der Vergleich der gesamten Personalkosten mit der zu begründenden Subvention.  

 

6.1.1. Übersicht über die Personalkosten 
 

Der gesamte Lohnaufwand für gemeldetes Personal muss wie folgt aufgeschlüsselt werden: 

- Bruttolohn. 

- Der Arbeitgeberbeitrag LSS (im Fall von endgültig ernannten Personalmitgliedern, zwischen 

Arbeitgeberbeitrag + Arbeitgeberbeitrag Pension unterscheiden). 

- Mahlzeitschecks. 

- Eventuell: Haushalts- und Wohngeld, Krankenhausversicherung und andere Formen der Entlohnung, 

die vom Arbeitgeber getragen werden. 
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Darstellung der Kontrolltafel 

 

Informationen zum Personal SFGS STA IPSE 

Name + Infos Gehaltskosten ÖSHZ 
Zuweisung

srate (%) 

Dauer 

(Anz. 

Monate/

Jahre) 

VZÄ 

Genehmigte 

Gehaltskoste

n SFGS 

Zuweisun

gsrate (%) 

Dauer 

(Anz. 

Monate/J

ahre) 

Genehmigt

e 

Gehaltskost

en FSTA + 

Kollektivm

odul 

Zuweisun

gsrate (%) 

Dau

er 

(An

z. 

Mon

ate/J

ahre

) 

Genehmigt

e 

Gehaltskost

en IPSE 

Fabienne Orange 

AS seit dem 02.05.2011 zu 

4/5 angestellt und mit 25 % 

ihrer Arbeitszeit per 

Ratsbeschluss vom 

23.02.2015 dem SFGS 

zugewiesen 

Bruttolohn 50.000,00 € 

25 % 12,0 0,80 

12.500,00 € 

0 % 0,0 

0,00 € 

0 % 0,0 

0,00 € 

LSS 10.000,00 € 2500,00 €  0,00 € 0,00 € 

Mahlzeitscheck

s 
790,00 € 197,50 € 0,00 € 0,00 € 

Versicherunge

n 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Sonstiges 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Bis # Monate Maribel / APE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

12 
Gesamtsum

me 
60.790,00 € 

Gesamtsumme VZÄ 

beim SFGS 
0,20 15.197,50 € Gesamtsumme STA 0,00 € 

Gesamtsumme 

IPSE 
0,00 € 

Caroline Citron AS 

Angestellt seit 17.11.2008 TZ 

bis Mai, dann 4/5 ihrer 

Bruttolohn 16.500,00 € 
20 % 5,0 1,00 

3300,00 € 
0 % 0,0 

0,00 € 
0 % 0,0 

0,00 € 

LSS 3800,00 € 760,00 € 0,00 € 0,00 € 
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Arbeitszeit mit 20 % per 

Ratsbeschluss vom 

23.02.2015 dem SFGS 

zugewiesen. 

Mahlzeitscheck

s 
335,00 € 67,00 € 0,00 € 0,00 € 

Versicherunge

n 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Sonstiges 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Bis # Monate Maribel / APE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

5 
Gesamtsum

me 
20.635,00 € 

Gesamtsumme VZÄ 

beim SFGS 
0,08 4127,00 € Gesamtsumme STA 0,00 € 

Gesamtsumme 

IPSE 
0,00 € 

Caroline Citron 

AS Angestellt seit 17.11.2008 

TZ bis Mai, dann 4/5 ihrer 

Arbeitszeit mit 20 % per 

Ratsbeschluss vom 

23.02.2015 dem SFGS 

zugewiesen. 

Bruttolohn 20.700,00 € 

20 % 7,0 0,80 

4140,00 € 

0 % 0,0 

0,00 € 

0 % 0,0 

0,00 € 

LSS 5300,00 € 1060,00 € 0,00 € 0,00 € 

Mahlzeitscheck

s 
469,00 € 93,80 € 0,00 € 0,00 € 

Versicherunge

n 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Sonstiges 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Bis # Monate Maribel / APE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

7 
Gesamtsum

me 
26.469,00 € 

Gesamtsumme VZÄ 

beim SFGS 
0,09 5.293,80 € Gesamtsumme STA 0,00 € 

Gesamtsumme 

IPSE 
0,00 € 

Stéphanie Raisin 

AS seit 14.10.2013 in Vollzeit 

angestellt und mit 20 % ihrer 

Arbeitszeit dem SFGS 

zugewiesen (Ratsbeschluss 

vom 23.02.2015) und 10 % 

Bruttolohn 30.000,00 € 

20 % 12,0 1,00 

6.000,00 € 

0 % 0,0 

0,00 € 

10 % 12,0 

3.000,00 € 

LSS 9.100,00 € 1.820,00 € 0,00 € 910,00 € 

Mahlzeitscheck

s 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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ihrer Zeit der IPSE-

Begleitung zugewiesen  

Versicherunge

n 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Sonstiges 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Bis # Monate Maribel / APE 7.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

12 
Gesamtsum

me 
32.100,00 € 

Gesamtsumme VZÄ 

beim SFGS 
0,20 7.820,00 € Gesamtsumme STA 0,00 € 

Gesamtsumme 

IPSE 
3.910,00 € 

Marie-Ange Bleu 

Vollzeitbeschäftigt seit dem 

01.01.2000 und seit dem 

01.01.2015 zu 50 % dem 

FSTA zugewiesen. 

Bruttolohn 40.000,00 € 

0 % 0,0 0,00 

0,00 € 

50 % 12,0 

20.000,00 € 

0 % 0,0 

0,00 € 

LSS 10.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 € 

Mahlzeitscheck

s 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Versicherunge

n 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Sonstiges 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Bis # Monate Maribel / APE 30.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 € 

12 
Gesamtsum

me 
20.000,00 € 

Gesamtsumme VZÄ 

beim SFGS 
0,00 0,00 € Gesamtsumme STA 20.000,00 € 

Gesamtsumme 

IPSE 
0,00 € 

Aurore Boréale 

AS Eingestellt seit 17.11.2008 

in TZ, zu 10 % ihrer 

Arbeitszeit für IPSE-

Begleitung eingesetzt 

Bruttolohn 28.400,00 € 

0 % 0,0 0,00 

0,00 € 

0 % 0,0 

0,00 € 

10 % 12,0 

2.840,00 € 

LSS 11.222,00 € 0,00 € 0,00 € 1.122,20 € 

Mahlzeitscheck

s 
460,00 € 0,00 € 0,00 € 46,00 € 

Versicherunge

n 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 



 

Version 2023 81 

 
 

 

Sonstiges 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Bis # Monate Maribel / APE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

12 
Gesamtsum

me 
40.082,00 € 

Gesamtsumme VZÄ 

beim SFGS 
0,00 0,00 € Gesamtsumme STA 0,00 € 

Gesamtsumme 

IPSE 
4.008,20 € 

Donald Duck 

AS eingestellt seit 02.05.2011 

in TZ, zu 100 % seiner 

Arbeitszeit für die IPSE-

Begleitung eingesetzt 

Bruttolohn 40.648,00 € 

0 % 0,0 0,00 

0,00 € 

0 % 0,0 

0,00 € 

100 % 12,0 

40.648,00 € 

LSS 11.840,00 € 0,00 € 0,00 € 11.840,00 € 

Mahlzeitscheck

s 
800,00 € 0,00 € 0,00 € 800,00 € 

Versicherunge

n 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Sonstiges 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Bis # Monate Maribel / APE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

12 
Gesamtsum

me 
53.288,00 € 

Gesamtsumme VZÄ 

beim SFGS 
0,00 0,00 € Gesamtsumme STA 0,00 € 

Gesamtsumme 

IPSE 
53.288,00 € 

Eventuelle Korrekturen: 
Fehler bei den 

deklarierten VZÄ* 
0,08 4.474,25,00 € 

Personalkosten, die 

für die 

Akten/Aktivitäten 

beantragt werden ** 

0,00 € 

Falls Stichprobe: 

Summe der 

nicht 

kontrollierten 

Kosten*** 

0,00 € 

  
Gesamtsumme 

SFGS 
0,50 27.964,05 € Gesamtsumme STA 20.000,00 € 

Gesamtsumme 

IPSE 
61.206,20 € 
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6.1.2. Berücksichtigung sonstiger Zuschüsse und eventueller Rückforderungen  
 

Sonstige bestehende Subventionen, die die Beschäftigung betreffen  

 

„APE“-Prämien 

 

Bei der Einstellung eines bezuschussten Vertragspartners ist ein Abzug der Arbeitgeberbeiträge 

vorgesehen. 

Der Inspektor kann also anhand der Gehaltsabrechnung feststellen, ob der Mitarbeiter den APE-Status 

hat. 

 

Der Wert des „Punktes“ beläuft sich im Jahr 2021 auf 3174,17 €/Quartal.  

 

 

Maribel-Sozialprämie (2021)1: 

 

Ab 2021 sind die Beträge, mit denen die vor dem 1. Januar 2020 bewilligten Arbeitsplätze finanziert 
werden: 

• für den allgemeinen Sektor (Provinz- und Kommunalverwaltungen) 
o vertraglich: 32.069,16 EUR 
o statutarisch: 36.828,60 EUR 

Neue Arbeitsplätze, die ab 2020 bewilligt werden, werden weiterhin mit einem höheren Betrag 
finanziert, der sich je nach Sektor unterscheidet: 

• für den allgemeinen Sektor (Provinz- und Kommunalverwaltungen) 
o vertraglich und statutarisch: 42.000 EUR 

  

Allgemeine Regel 

 

Wenn die Lohnkosten vollständig dem Projekt zugerechnet werden, werden bei der Berechnung alle 

Prämien abgezogen.  

Wenn nur ein Teil der Lohnkosten für das Projekt verwendet wird, werden die Prämien auf die 

einzigen Lohnkosten abgezogen, die nicht für das Projekt verwendet werden (Eigenmittelanteil des 

ÖSHZ).  

Wenn das Ergebnis der Berechnung negativ ist, wird dieses Ergebnis von den Lohnkosten abgezogen, 

die über den Einheitlichen Jahresbericht für einen Zuschuss oder einen Fonds eingegeben wurden. 

 

Beispiel: 

X hat Lohnkosten von insgesamt 44.000 €.  

Die Personalkosten X werden zu 50 % in den Jahresgesamtbericht eingebracht. 

Er erhält eine Maribel-Sozialprämie von 32.069,16 €.  

 
1 https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/fr/2022-1/instructions/workpromotion_nonprofitsector/financialintervention.html 

https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/fr/2022-1/instructions/workpromotion_nonprofitsector/financialintervention.html
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Name + Infos Gehaltskosten ÖSHZ 
Zuweisungsrate 

(%) 

Dauer (Anz. 

Monate/Jahre) 

Genehmigte 

Gehaltskosten 

STA + 

Kollektivmodul 

1 

Bruttolohn 44.000,00 € 

50 % 12,0 

22.000,00 € 

LSS 0,00 € 0,00 € 

Mahlzeitschecks 0,00 € 0,00 € 

Versicherungen 0,00 € 0,00 € 

Sonstiges 0,00 € 0,00 € 

Bis # Monate Maribel / APE 32.069,16 € 10.069,16 € 

12 Gesamtsumme 11.930,84 € Gesamtsumme STA 11.930,84 € 

 

Das bedeutet, dass die Inspektion nicht 50 % der Maribel-Sozialprämie (d. h. hier 16.034,58 €) abziehen 

wird, sondern 10.069,16 € (was der Differenz zwischen 32.069,16 € und 22.000,00 € entspricht). Im 

Kontrollraster des Gesamtberichts erfolgt diese Berechnung automatisch (siehe die Spalten U, V und 

W). 

 

Das Ergebnis dieser Berechnung ist in der Kontrolltabelle unter dem Beispiel von Marie-Ange Bleu 

dargestellt. 

 

Wenn nur ein kleiner Prozentsatz der Arbeitszeit dem Projekt zugewiesen wird, reichen die 

Personalkosten für den nicht zugewiesenen Teil (ÖSHZ-Eigenmittelteil) in der Regel aus, um die 

erhaltenen Prämien auszugleichen. 

Dieses Beispiel wird in der Tabelle mit Stephanie Raisin illustriert. 

 

Für die spezifische IPSE-Subvention - Gesetz vom 26.05.2002 - wird die Summe der genehmigten 

Personalkosten mit der Summe der belegten Personalkosten verglichen. Wenn die Summe der 

genehmigten Personalkosten niedriger ist als die Summe der nachgewiesenen Personalkosten, muss 

die Differenz zurückgefordert werden.  

 

Beispiel 

Höhe der im Jahresgesamtbericht nachgewiesenen Personalkosten: 59.959 €.  

Genehmigte Lohnkosten: 3.910 € + 4.008,20 € + 53.288 € = 61.206,20 €. 

→ Das ÖSHZ hat die deklarierten Personalkosten nachgewiesen. 

Wenn sich die im Jahresgesamtbericht nachgewiesenen Personalkosten auf 63.000 € beliefen, würde 

die zurückzufordernde Differenz 63.000 € - 61.206,20 € = 1.793,80 € betragen. 

Die Rückforderung erfolgt durch Eingabe eines Formulars D „Rückforderung Inspektion“ in Novaprima. 
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Es ist möglich, eine Stichprobe von 10 Mitarbeitern zu überprüfen, wenn das Volumen der im 

Gesamtbericht gemeldeten Arbeitnehmer mehr als 15 Personen beträgt.  In diesem Fall gibt der 

Inspektor im Kontrollraster den Gesamtbetrag des Zuschusses für Personalkosten an, damit der 

gesamte Betrag in die Übersichtsraster aufgenommen wird.  

 

Die gleiche Argumentation gilt für die Kontrolle der Personalkosten, die im Teil der kollektiven Module 

des Fonds für soziale Teilhabe und Aktivierung angegeben werden. 

 

Beispiel 

Höhe der im Jahresgesamtbericht nachgewiesenen Personalkosten: 18.000 €. 

Genehmigte Lohnkosten = 20.000 €. 

→ Das ÖSHZ hat die deklarierten Personalkosten nachgewiesen. 

Wenn sich die im Jahresgesamtbericht nachgewiesenen Personalkosten auf 25.000 € beliefen, würde 

die zurückzufordernde Differenz 25.000 € - 20.000 € = 5000 € betragen. 

 

 

6.1.3. Kontrolle, ob die Summe der eingegebenen VZÄ mit den zugewiesenen VZÄ 

übereinstimmt (nur für den Gas- und Stromfonds) 
 

Für den Gas-/Stromfonds wird die Zuweisung für die Personalkosten jährlich für jedes ÖSHZ festgelegt. 

Der rechtliche Rahmen für den Nachweis von Personalkosten für den Gas- und Stromfonds, der durch 

das Gesetz vom 04.09.2002 zur Übertragung der Aufgabe der Beratung und finanziellen Sozialhilfe im 

Rahmen der Energieversorgung für die am stärksten benachteiligten Personen auf die öffentlichen 

Sozialhilfezentren eingerichtet wurde, legt in Artikel 4§1 fest, dass der Pauschalbetrag pro 

Vollzeitäquivalent bewilligt wird. Daher ist es notwendig, diese Bedingung zu erfüllen, um den vollen 

Pauschalbetrag zu erhalten. Gegebenenfalls geschieht dies anteilig im Verhältnis zur 

Beschäftigungsquote des ÖSHZ-Personals. Diese Maßnahme wird im Rundschreiben vom 3. April 2003 

auf Seite 3 erläutert. (https://primabook.mi-is.be/fr/energie/fonds-gaz-et-electricite#general).  

 

Im Jahr 2021 betrug diese Zuwendung für ein Vollzeitäquivalent (VZÄ) 51.941,82 €. 

 

Wenn der einzelne Bericht mehr VZÄ als die maximal zulässige Zahl ausweist, muss eine Korrektur 

vorgenommen werden. 

 

Beispiel 

Zuweisung durch Art. 4 von 25.738,39 € (+ 0,5 VZÄ)  

In den Jahresgesamtbericht eingeführte Erklärung:  

  

https://primabook.mi-is.be/fr/energie/fonds-gaz-et-electricite#general
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Regelung für die 

Einstellung 

Prozentualer Anteil der 

Nutzung 

Dauer 

(Anzahl der 

Monate/Jahr) 

VZÄ 
SFGS-Lohnkosten 

akzeptiert 

Fabienne Orange 25 % 12 0,8   

  
Gesamtsumme VZÄ 

beim SFGS 
  0,2 15.198 € 

Caroline Citron 20 % 5 1   

  
Gesamtsumme VZÄ 

beim SFGS 
  0,08 4.127 € 

Caroline Citron 20 % 7 0,8   

  
Gesamtsumme VZÄ 

beim SFGS 
  0,09 5294 € 

Stéphanie Raisin 20 % 12 1   

  
Gesamtsumme VZÄ 

beim SFGS 
  0,2 7820 € 

      0,58 32438 € 

Nur die Lohnkosten für 0,5 VZÄ können akzeptiert werden. 

Es muss eine Korrektur für 0,08 VZÄ vorgenommen werden.  

 

Allgemeine Regel: 

 

Die Anzahl der VZÄ für einen Mitarbeiter definieren, um die Vergütung auf die maximal zulässige 

Anzahl von VZÄ zu begrenzen. Die Korrektur muss bei dem Personalmitglied mit den niedrigsten 

genehmigten Lohnkosten pro VZÄ vorgenommen werden (unter Berücksichtigung der APE- und 

Maribel-Sozialzulagen). 

 

In der Tabelle weist die 1. Periode von Caroline Citron die niedrigsten Lohnkosten auf, die Korrektur 

wird an dieser Akte vorgenommen →wir streichen 0,08 VZÄ aus der Summe der VZÄ und wir streichen 

auch ihre für den SFGS akzeptierten Lohnkosten aus der Summe der akzeptierten Lohnkosten. 

 

Die Korrektur kann auch allgemein, über alle Akten hinweg, wie folgt durchgeführt werden: 

Wir akzeptieren 0,5 VZÄ, das ÖSHZ meldete 0,58 VZÄ →0,08 VZÄ „zu viel“. 

→ (Lohnsumme, die für den Zuschuss aufgewendet wird/ 0,58) * 0,08 

→ (32 438,30 / 0.58 ) * 0.08. 

→  = 4.474,25 €, die aus der Summe der angenommenen Lohnkosten zu streichen sind.  

 

Wenn im Gesamtbericht weniger VZÄ angegeben werden, der Gesamtbetrag aber erreicht wird, muss 

die Korrektur vorgenommen werden, um die Höhe der Subvention auf die Anzahl der angegebenen 

VZÄ zu reduzieren. Der überschüssige Betrag wird zurückgefordert.  
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6.2. Kontrolle von Einzelbeihilfen und kollektiven Modulen 
 

6.2.1. SFGS - Intervention in Verbindung mit der Begleichung offener 

Rechnungen 
 

Für den Sozialfonds Gas/Strom wird nach Abzug der für die Finanzierung der Personalkosten 

erforderlichen Mittel der verbleibende Saldo unter den ÖSHZ auf der Grundlage der Anzahl der CCL-

Akten, Schuldenvermittlung, Budgetbegleitung oder Budgetverwaltung, die das ÖSHZ betreut, 

unterteilt. 

 

Dieser Betrag sollte ausschließlich dienen für: 

10. Eine Intervention in Verbindung mit der Begleichung offener Rechnungen; und/oder  

2. Maßnahmen im Rahmen einer präventiven Sozialpolitik zur Energie. 

 

10 unbezahlte Rechnungen werden überprüft. 

Die fünf höchsten Beträge werden automatisch geprüft, die anderen fünf Beträge werden nach dem 

Zufallsprinzip ausgewählt. 

Wenn bei der Inspektion 5 fehlerhafte Akten von den 10 inspizierten Akten entdeckt werden, wählt 

der Inspektor 5 weitere Akten zur Überprüfung aus.  

 

Rechtliche Bedingungen 

 

Die Zielgruppe befindet sich: 

- in einer Verschuldungssituation; 

- und legt Gas- oder Stromrechnungen vor, die nicht bezahlt werden können. 

 

Ziel ist es, die Menschen aus ihrer Verschuldungssituation herauszuholen und ihre finanzielle Situation 

wieder ins Gleichgewicht zu bringen. 

 

Begriff der Verschuldungssituation 

Dieser Begriff wird im Hinblick auf den Grundsatz der Menschenwürde interpretiert. 

Die Verschuldungssituation ist im weitesten Sinne auszulegen. Es muss sich um eine Gruppe handeln, 

die einem Risiko ausgesetzt ist. Dieses Verschuldungsrisiko muss real sein. 

Die Sozialuntersuchung soll feststellen, ob die Intervention des Fonds in jedem Einzelfall gerechtfertigt 

ist. 

 

Wiederholte Nutzung für dieselbe Person 

Es gibt keine gesetzliche Bestimmung, die den Fonds daran hindert, mehrmals für dieselbe Person in 

verschiedenen Jahren zu intervenieren. 

 

Unbezahlte Gas- oder Stromrechnungen 

Um Anspruch auf den Fonds zu haben, müssen die Rechnungen für Gas oder Strom vorgelegt werden, 

die nicht bezahlt werden können. 
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Beispiel: Wenn die Miete auch die Energiekosten enthält und die Miete nicht bezahlt wurde, ist implizit 

von unbezahlten Rechnungen die Rede. 

 

Art der Rechnungen, die in Frage kommen können 

 

Ziel ist es, die Menschen aus ihrer Verschuldungssituation herauszuholen und ihre finanzielle Situation 

wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Wenn es sich um Rechnungen handelt, die sich nicht auf Gas 

und/oder Strom beziehen, muss zuerst eine Gas- oder Stromrechnung übernommen werden, bevor 

andere Kosten übernommen werden können. 

Rechnungen, die es dem Antragsteller ermöglichen, ein menschenwürdiges Leben zu führen, werden 

daher akzeptiert. 

Beispiele: Energierechnungen, Mieten, Arzt- oder Apothekenkosten usw. 

 

Rechnungsdatum 

Das Datum der Rechnung spielt keine Rolle. Rechnungen müssen nicht unbedingt im laufenden Jahr 

berücksichtigt werden. Zukünftige Eintreibungen wie die Mietgarantie können jedoch nicht 

berücksichtigt werden, da sie nicht darauf abzielen, die Verschuldung zu beenden. 

  

Mögliche Rückforderungen  

Je nach der durchgeführten Sozialerhebung kann das ÖSHZ einen Beschluss über eine rückzahlbare 

Intervention fassen. Der zurückgezahlte Betrag muss jedoch über den Jahresgesamtbericht an den 

Fonds gemeldet werden.  

Die Rückzahlung muss in der Erklärung des Jahresgesamtberichts in dem Jahr erfasst werden, in dem 

sie erfolgte, und nicht in dem Jahr, in dem die Subvention gewährt wurde.  

 

Kontrolle der Akten 

 

Intervention bei der Begleichung unbezahlter Rechnungen 

 

Zwei Punkte sind Gegenstand einer vertieften Untersuchung:  

- Der Zusammenhang zwischen einer Zahlungsschwierigkeit und/oder einer Schuldenmediation oder 

kollektiven Schuldenregelung unterliegenden Gas-/Stromrechnung und der beantragten Beihilfe.  

- Zahlungsbelege. 

Wenn eine der beiden Bedingungen oder beide Bedingungen nicht erfüllt sind, muss eine 

Rückforderung der Beihilfe erfolgen. 
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Darstellung der Kontrolltafel 

 

Name des 

Empfängers 

Beschreibun

g der 

Intervention 

Betrag 
Rechnun

g 

Zahlungsn

achweis 

Zielgruppe/Bedingung 

des Zugangs zum Fonds 

Datum 

der 

Entscheid

ung 

Anmerkung

en 

 Janssens 
Zahlungsrück

stände Gas 
100,00 € 100,00 € OK OK 

09.02.20

19 
Keine 

 Peeters 
Stromrechnu

ng 
300,00 € 300,00 € OK OK 

10.03.20

19 
Keine 

  Dupont 

Verspätete 

Zahlung 

Miete 

500,00 € 500,00 € OK NICHT OK 
10.02.20

19 

 Keine 

offenen 

Rechnungen 

für 

Gas/Strom 

bei der 

Eröffnung 

der Akte 

 Goossens 
Verspätete 

Zahlung Gas 
200,00 € 200,00 € OK OK 

05.05.20

19 
Keine 

 

In diesem Beispiel wird für die Akte Dupont eine Rückforderung in Höhe von 500 € stattfinden. 

 

 

6.2.2. SFGS - Maßnahmen im Rahmen einer präventiven Sozialpolitik im 

Bereich Energie 
 

5 Aktivitäten werden überprüft. 

Die 5 höchsten Beträge werden automatisch geprüft. 

Wenn bei der Inspektion 3 fehlerhafte Akten von den 5 inspizierten Akten entdeckt werden, wählt der 

Inspektor 3 weitere Akten zur Überprüfung aus. 

 

Die Belege müssen in der Akte vorhanden sein. Diese müssen überprüft werden. 

Das Rundschreiben vom 13.04.2010 legt die Bedingungen fest, die Ausgaben erfüllen müssen, um 

akzeptiert zu werden. 
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Darstellung der Kontrolltafel 

 

Name des Empfängers 
Beschreibung der  

Intervention 
Betrag Rechnung Zahlungsnachweis 

Zielgruppe/ 

Bedingung 

des Zugangs  

zum Fonds 

Datum 

 der 

Entscheidung 

Anmerkung 

DUPONT Jean 
Kauf Waschmaschine  

Klasse A 
549 € 549 € OK OK 05.03.2010 Keine 

15 Anspruchsberechtigte  

3 Informations- 

veranstaltungen  

„Spar dir deine Energie“. 

120,50 € 120,50 € OK OK 06.06.2010 Keine 

Gesamtsumme 669,50 €             

 

 

6.2.3. PAS - Kontrolle der Akten zur sozialen Teilhabe und Aktivierung 
 

Bei der Subvention zur sozialen Aktivierung besteht das Ziel der Kontrolle darin, die vollständige 

Verwendung zu überprüfen und festzustellen, ob sie mit den Rechtsvorschriften für die Subvention 

übereinstimmt, sowohl in Bezug auf die gemeldeten Aktivitäten als auch auf die Zielgruppe. 

 

Die Überprüfung wird auf drei Ebenen durchgeführt: 

- Die Überprüfung des Rechts und des Verfahrens; 

- Die Kontrolle der Buchführung und der Belege (für die allgemeinen Maßnahmen und die 

spezifische Maßnahme zur Bekämpfung der Kinderarmut); 

- Die Kontrolle einer Stichprobe aus jeder Art von Aktivitäten. 

 

Die folgenden rechtlichen und verfahrenstechnischen Elemente müssen überprüft werden: 

 

- Arten von entwickelten Projekten → welche sozialen und kulturellen Ziele verfolgen die entwickelten 

Initiativen und organisierten Veranstaltungen für die Zielgruppen? 

- Bestimmte Zielgruppen? 

- Ist eine finanzielle Beteiligung der Anspruchsberechtigten vorgesehen? 

- Wurden Regeln für die Höhe der Interventionen und die Anzahl der Interventionen pro 

Anspruchsberechtigten festgelegt? 

- Befolgte Verfahren für individuelle Interventionen sowie für Gruppenaktivitäten? 

- Mögliche Vereinbarungen mit externen Partnern.  

- Die Verwaltungskosten:  a) des ÖSHZ  

             b) des möglichen Partners  

  

Die Kontrolle basiert auf einer Stichprobe von Akten. 

 

20 Akten werden kontrolliert: 10 Aktivitäten allgemeine Maßnahmen + 5 Aktivitäten kollektive 

Module + 5 Aktivitäten der spezifischen Maßnahme Kinderarmut werden kontrolliert. 

Die fünf höchsten Beträge werden automatisch geprüft, die anderen fünf Beträge werden nach dem 

Zufallsprinzip ausgewählt. Die Anzahl der pro Teilbereich zu prüfenden Akten kann abweichen, wenn 

der Inspektor die Anzahl der pro Teilbereich eingegebenen Tätigkeiten nicht im Voraus kennt oder 
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wenn die Anzahl der eingegebenen Tätigkeiten proportional nicht den eingegebenen Kosten 

entspricht. 

 

Vorstellung der Kontrolltabelle für die allgemeinen Maßnahmen und die spezifische Maßnahme 

Kinderarmut sowie der kollektiven Module. 

 

Name des 

Empfängers 
Aktivität Zuschuss  Betrag Rechnung  

Zahlung 
Zielgruppe 

Datum der 

Entscheidung 

Bemerk

ungen 

A Klassenfahrt  SP  100,00 € 100,00€ OK/NOK OK/NOK 01.01.2019   

B Schulkosten IP 50,00 € 50,00€ OK/NOK OK/NOK 02.01.2019   

C 
 Restyling-

Workshop 
KM 500,00 € 500,00 € 

OK/NOK 
OK/NOK 03.01.2019   

 

Es kann vorkommen, dass jede Aktivität selbst aus einer Liste von Nutzern besteht.  

Beispiel: 250 Kinoschecks vom ÖSHZ gekauft und an verschiedene Antragsteller verteilt. 

Ziel der Überprüfung ist es, festzustellen, ob die Schecks tatsächlich verteilt wurden und ob die Nutzer 

zur Zielgruppe gehörten (Überprüfung einer Verteilerliste). 

   

Wenn über die Inspektion festgelegt werden kann, dass die Ausgaben ordnungsgemäß getätigt 

wurden, bedeutet dies nicht, dass sie automatisch akzeptiert werden müssen.   

 

Damit sie von der Inspektion validiert werden können, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: 

1) Die Aktivität muss mit den im Jahresgesamtbericht beschriebenen Aktivitäten 

übereinstimmen. 

2) Die Nachweise für die Kosten und die Bezahlung der Aktivität müssen auf Buchhaltungsebene 

überprüfbar sein. 

3) Die Ausgaben müssen im Referenzzeitraum eingegeben worden sein. 

4) Nur Ausgaben im Zusammenhang mit Nutzern, die zur Zielgruppe gemäß der Definition im 

Königlichen Erlass gehören, kommen in Betracht. Eine Intervention des Teilhabezuschusses für 

eine Person, die sich illegal aufhält oder sich im Rahmen einer LAI aufhält, ist beispielsweise 

nicht möglich. Listen von Personen, die die Maßnahme in Anspruch genommen haben, müssen 

vom ÖSHZ zur Inspektion vorgelegt werden, um zu überprüfen, ob diese Empfänger zur 

Zielgruppe gehören. Wenn eine solche Liste nicht kontrolliert werden kann, erhält das ÖSHZ 

einen Hinweis. Bei der 2. Inspektion, wenn die Liste immer noch fehlt, muss eine 

Rückforderung der Zulage erfolgen. 

 

Wenn die in den Punkten 1 bis 4 genannten Bedingungen nicht erfüllt sind, kann eine Rückforderung 

erfolgen. 

 

Achtung: Wenn das ÖSHZ die Intervention direkt an den Nutzer bezahlt, muss der Nutzer dem ÖSHZ 

einen Nachweis über die Bezahlung der Aktivität vorlegen. Wenn dieser Nachweis bei einer ersten 

Feststellung fehlt, wird ein entsprechender Vermerk im Bericht gemacht. Wird dies bei einer späteren 

Kontrolle erneut festgestellt, kann dies zur Rückforderung der betreffenden Rechnung führen.  
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Wenn bei der Inspektion 5 fehlerhafte Akten von den 10 inspizierten Akten entdeckt werden, wählt 

der Inspektor 5 weitere Akten zur Überprüfung aus. Wenn er bei den fünf überprüften Akten von 

Kinderarmut/kollektiven Modulen drei fehlerhafte Akten aufdeckt, wählt er drei weitere Akten zur 

Überprüfung aus. 

 

 

6.2.4. IPSE - Kontrolle der Interventionen im Zusammenhang mit der IPSE-

Begleitung 
 

Bei der Überprüfung der spezifischen IPSE-Subvention besteht das Ziel der Kontrolle darin, die 

vollständige und gesetzeskonforme Verwendung der 10 % zusätzlicher Subventionen zu überprüfen, 

die im Rahmen der Begleitung und Aktivierung von IPSE aufgrund folgender Änderungen bezogen 

wurden: 

  

• Das Gesetz vom 21. Juli 2016 zur Änderung des Gesetzes vom 26. Mai 2002 über das Recht auf 

soziale Eingliederung.  

• Der Königliche Erlass vom 3. Oktober 2016 zur Änderung des Königlichen Erlasses vom 11. Juli 

2002 über allgemeine Regelungen im Bereich des Rechts auf soziale Eingliederung.  

 

Die gemeldeten Akten werden mit maximal 15 übernommenen Akten (aus allen Interventionsarten) 

überprüft.  

 

Darstellung der Kontrolltafel: 

 

Akte 

Beschreibung 

der 

Intervention 

Empfänger? Betrag 

Rechnung 

Zahlung? 
Datum der 

Entscheidung 
Bemerkungen 

1     0,00 € 0,00 € OK/NOK     

2     0,00 € 0,00 € OK/NOK     

3     0,00 € 0,00 € OK/NOK     

4     0,00 € 0,00 € OK/NOK     

5     0,00 € 0,00 € OK/NOK     

 

Damit die deklarierten Aktivitäten von der Inspektion validiert werden können, müssen die folgenden 

Bedingungen erfüllt sein: 

1) Die Aktivität muss mit den im Jahresgesamtbericht beschriebenen Aktivitäten übereinstimmen 

und mit einem IPSE in Verbindung stehen. 

2) Die Nachweise für die Kosten und die Bezahlung der Aktivität müssen auf Buchhaltungsebene 

überprüfbar sein. 

3) Die Ausgaben müssen innerhalb des Referenzzeitraums verbucht worden sein. 
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6.3. rechnerische Prüfung der für Interventionen 

verwendeten Mittel 
 

Hierbei handelt es sich um die allgemeine Kontrolle der als Ausgaben verbuchten Zahlen des ÖSHZ (auf 

der Grundlage des Hauptbuchs der Ausgaben und des von den Regionen festgelegten 

Haushaltsartikels), die mit den Zahlen verglichen werden, die in den über den Jahresgesamtbericht 

bereitgestellten Listen der bezuschussten Interventionen erscheinen. 

 

Vier Arten von Dokumenten können vom ÖSHZ ausgestellt werden: 

- Konten von Dritten  

- Hauptbücher  

- Mandate  

- Dokumente außerhalb der Buchhaltung. 

 

Das Ziel der Buchprüfung ist es, zu beweisen, dass die Ausgaben tatsächlich getätigt wurden. Im 

Inspektionsbericht gibt der Inspektor die Ergebnisse dieser Kontrolle in Form einer Tabelle wieder. 

Besonderes Augenmerk ist auf mögliche Einnahmen zu richten (z. B. ein Eigenanteil des Nutzers). Wenn 

das ÖSHZ bei der Beantragung der Subvention diese möglichen Einnahmen/Beteiligungen nicht 

berücksichtigt hat oder diese nicht in zusätzliche Aktivitäten reinvestiert wurden, werden sie im 

Anschluss an die Inspektion zurückgefordert. 

 

 

Entweder werden die in den Jahresgesamtbericht eingegebenen Beträge auf der Ebene der 

Rechnungslegung ordnungsgemäß kontrolliert, oder dies ist nicht der Fall. 

Der Inspektor erklärt den Grund dafür. 

 

 

6.4. Darstellung des Berichts über erhaltene und 

nachgewiesene Subventionen im Jahresgesamtbericht 
 

Der Bericht wird allgemein die folgenden Punkte für die drei geprüften Maßnahmen aufgreifen: 

 

• Die folgende Zusammenfassung der Verteilung der Mittel  

 

1. Zusammenfassung der deklarierten und zugewiesenen Ressourcen 

 Deklarierte 

Personalkosten 

Sonstige 

deklarierte 

Ressourcen 

Deklarierte 

Gesamtausgaben 

Maximale Subvention, 

die das ÖSHZ 

beanspruchen könnte 

Tatsächlich 

gewährte 

Subvention 

STA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

SFGS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

IPSE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 



 

Version 2023 93 

 
 

 

• Kontrolltabelle für Personalkosten 

 

2. Kontrolle der subventionierten Personalkosten 

 Deklarierte 

Personalkosten 

Effektiv subventionierte 

Personalkosten 

Nach der Inspektion 

akzeptierte Kosten 

Nach der Inspektion 

abgelehnte Kosten 

STA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

SFGS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

IPSE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

• Die folgende Tabelle zur Rechnungsprüfung 

 

 

3. Rechnungsprüfung der für Aktionen verwendeten Mittel 

 
Deklarierter 

Betrag für 

Interventionen 

Effektiv 

subventionierte 

Beträge 

Nettoausgaben 

des ÖSHZ für die 

Buchführung 

Unterschied 

zwischen der 

Buchhaltung und der 

Erklärung des 

Jahresgesamtberichts 

(JGB) 

Abgelehnte 

Subventionen 

nach 

Überprüfung 

STA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

SFGS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

IPSE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

• Die Tabelle zur Kontrolle der Stichprobenakten 

 

 

4. Kontrolle von Einzelbeihilfen und kollektiven Modulen 

 
Effektiv 

subventionierter 

Betrag 

Betrag der 

kontrollierten 

Stichprobe 

Anzahl der 

kontrollierten Akten 

Abgelehnte 

Subventionen nach 

Überprüfung 

STA 0,00 € 0,00 € 20 0,00 € 

SFGS 0,00 € 0,00 € 15 0,00 € 

IPSE 0,00 € 0,00 € 15 0,00 € 

 

• Ggf. Tabelle der abgelehnten und rückgeforderten Beträge  

 

5. Übersicht über abgelehnte Subventionen 
 Personalkosten Buchführung Einzelne Akten Gesamtsumme 

STA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

SFGS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

IPSE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

• Schließlich die eventuell an das ÖSHZ gerichteten Bemerkungen und Empfehlungen.  
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7. Kontrolle des Sozialfonds Heizöl 
 

Die Überprüfung wurde auf zwei Ebenen durchgeführt: 

- Rechnungsprüfung 

- Kontrolle des Anspruchs und des Verfahrens einer Stichprobenakte 

 

7.1.  Rechnungsprüfung 
 

Es handelt sich um eine allgemeine Kontrolle der vom ÖSHZ in die Ausgabenbuchhaltung 

eingegebenen Zahlen (auf der Grundlage des Hauptbuchs der Ausgaben und des von den Regionen 

festgelegten Haushaltsartikels), verglichen mit den Zahlen, die in den Listen der subventionierten 

Akten erscheinen und von der zuständigen Abteilung innerhalb des ÖPD SE bereitgestellt werden. 

 

Wie bei anderen Kontrollen können vom ÖSHZ zwei Arten von Dokumenten vorgelegt werden: 

- Konten von Dritten 

- Hauptbücher 

Der Inspektor muss neben den Ausgaben auch eventuelle Rückforderungen in der Buchhaltung des 

ÖSHZ überprüfen. 

 

Das Ziel der Buchprüfung ist es, zu beweisen, dass die Ausgaben tatsächlich getätigt wurden.  

Im Inspektionsbericht gibt der Inspektor die Ergebnisse dieser Kontrolle in Form einer Tabelle wieder. 

 

Darstellung der Kontrolltafel  

 

Ausgaben 

ÖSHZ 

Ausgaben 

ÖPD SE 

Differenz 

Zu viel 

erhoben  

Nicht erhaltene 

Subventionen 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

Wenn die Buchprüfung eine Differenz in der Subvention ausweist, kann man nach dem Grund für diese 

Differenz suchen und ggf. eine Rückforderung vornehmen. 

Es ist anzumerken, dass festgestellte Fehlbeträge in Akten nicht mehr vom ÖSHZ rückgefordert werden 

können, da die Konten des ÖPD SE für den kontrollierten Zeitraum geschlossen wurden. 

 

 

7.2. Kontrolle der Akten über die Kontrolltabelle 
 

Die Kontrolle basiert auf einer Stichprobenprüfung von 10 Akten. 

Wenn bei der Inspektion 5 fehlerhafte Akten von den 10 inspizierten Akten entdeckt werden, wählt 

der Inspektor 5 weitere Akten zur Kontrolle aus. 

 

Folgende Elemente müssen überprüft werden: 
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- Das Antragsregister. 

- Der Sozialbericht, der von einem Sozialarbeiter erstellt wird und die rechtlichen Informationen 

enthält, die notwendig sind, um festzustellen, ob die Person die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt.  

→ Das Intake-Blatt oder Antragsformular, das von der AS, die den Anspruch bestätigt, unterschrieben 

wird, kann als Sozialbericht gelten und als solcher akzeptiert werden. 

- Die Belege: die über die ZDSS erhaltenen Daten, die in der Akte des ÖSHZ gespeichert sind, die 

Rechnung, Belege für unzureichende Mittel, der Personalausweis - Alle diese Belege können 

elektronisch eingereicht werden. 

- Die Benachrichtigung des Betroffenen. 

- Das Timing (Antragstellung innerhalb von 60 Tagen nach Rechnungsstellung, Entscheidung des Rates 

innerhalb von 30 Tagen, Zustellung innerhalb von 8 Tagen). 

- Die Kontrolle der Zahlung an den Betroffenen oder den Lieferanten (sollte das ÖSHZ die gesamte 

Rechnung des Betroffenen bezahlen, wird die Inspektion keine „Rückerstattung“ der ÖSHZ-Prämie an 

sich selbst zulassen. Es müssen zwei verschiedene Entscheidungen getroffen und zwei verschiedene 

Anrechnungen vorgenommen werden, d. h. Zahlung der Prämie an den Betreffenden oder direkt an 

den Lieferanten + Zahlung des Restbetrags an den Lieferanten). 

 

Beispiel 

Zahlung einer Gesamtrechnung von 1000 € für Frau Dupont 

 

→ In Artikel 8015/3349509 bezüglich der Heizkostenzulage (Wallonische Region)→ 150 € 

Heizkostenzulage auf den Namen von Frau Dupont. 

→ Auf Artikel 8015/33409 bezüglich der sozialen Energiehilfe (Wallonische Region) →850 € 

(Restbetrag) auf den Namen des Heizöllieferanten. 

 

Darstellung der Kontrolltafel 

 

Identifikation Verfahren Belege 

Name 

Datum 

der 

Lieferun

g   

Register/

Bestätig

ung 

Frist 60 

Tage 

Sozialber

icht  

Entscheid

ung 

Benac

hrichti

gung 

Zahlung 

innerhal

b von 15 

Tagen. 

Rechnun

g 

Status 

und/oder 

Einkomme

nsnachwei

se 

Zusam

mensetz

ung des 

Haushal

ts 

Dupont Datum   Datum 
OK/NO

K 
OK/NOK Datum 

OK/NO

K 
OK/NOK OK/NOK OK/NOK OK/NOK 

Durand Datum   Datum 
OK/NO

K 
OK/NOK Datum 

OK/NO

K 
OK/NOK OK/NOK OK/NOK OK/NOK 

Bellami Datum   Datum 
OK/NO

K 
OK/NOK Datum 

OK/NO

K 
OK/NOK OK/NOK OK/NOK OK/NOK 

Norbert Datum   Datum 
OK/NO

K 
OK/NOK Datum 

OK/NO

K 
OK/NOK OK/NOK OK/NOK OK/NOK 
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7.3. Empfohlene Maßnahmen bei Nichteinhaltung der 

Prozedur 
 

- Kein Register → Empfehlung im Inspektionsbericht 

- Kein Sozialbericht → Empfehlung im Inspektionsbericht 

- Belege  

* Kein Personalausweis → Empfehlung  

* Keine Rechnung → Erholung  

* Kein BIM-Nachweis für Kategorie 1 → Rückforderung  

* Kein Nachweis Lebensunterhalt für Kategorie 2 → Rückforderung  

- Keine Meldung → Empfehlung im Bericht 

- Antrag nicht fristgerecht gestellt (Antrag 60 Tage nach Lieferung) →sofortige Rückforderung 

- Keine Entscheidung innerhalb von 30 Tagen und/oder Zustellung innerhalb von 8 Tagen 

→ Empfehlung im Bericht 

- Wenn nicht zwei Entscheidungen bei vollständiger Bezahlung der Rechnung → Empfehlung im Bericht 

 

 

7.4. Der Bericht 
 

Der Bericht wird die folgenden Punkte aufgreifen: 

- Die Tabelle der rechnerischen Prüfung 

- Die Tabelle zur Untersuchung der Stichprobe von Akten 

- Schließlich die eventuell an das ÖSHZ gerichteten Bemerkungen und Empfehlungen 

- Schlussfolgerungen der Kontrolle 



 

Version 2023 97 

 
 

 

8. Kontrolle der Feedback-Codes der 

Erinnerungshinweise pro Empfänge 
 

 

8.1 Einleitung 
 

Das besondere Merkmal der durch den ÖPD SE subventionierten Sozialhilfe ist, dass sie von einer 

lokalen Behörde und nicht wie andere Leistungen von einer föderalen Behörde vergeben wird. Über 

die Gewährung dieser Hilfe entscheiden die ÖSHZ. Daher ist der Inspektionsdienst des FÖD 

Sozialeingliederung für die Kontrolle der Rechtmäßigkeit der von den ÖSHZ getroffenen 

Entscheidungen zuständig, kontrolliert aber nicht die Einzelpersonen.  

Für die Durchführung der Sozialerhebung, die für die Prüfung des Anspruchs auf Beihilfen erforderlich 

ist, wurde den ÖSHZ der Zugang zu ZDSS gewährt und eine ganze Reihe von Abläufen entwickelt, die 

die Sammlung offizieller Daten ermöglichen.  

 

8.2. Kontrollen der Überschneidungen von ZDSS-Abläufen, 

„Erinnerungshinweise“ 
 

Die Verfolgung von Erinnerungshinweisen durch den Inspektionsdienst 

 

Das Verfahren besteht derzeit aus zwei Schritten: 

1. Empfang der ausgefüllten Listen 

2. Bearbeitung der ausgefüllten Listen 

 

1. Empfang der ausgefüllten Listen 

 

Bis heute erhalten die ÖSHZ alle zwei Jahre Excel-Listen mit den Erinnerungshinweisen, die offen 

geblieben sind. 

Die ÖSHZ sind verpflichtet, diese ausgefüllten Excel-Listen innerhalb von zwei Monaten nach Erhalt an 

die Adresse MI_Inspect_Office@mi-is.be zu senden. 

 

Wenn die Listen nicht innerhalb von zwei Monaten nach Absendung übermittelt werden, wird 

folgendes Verfahren angewandt: 

 

→ Versand einer Erinnerungs-E-Mail an das ÖSHZ eine Woche nach Ablauf der Zweimonatsfrist: das 

ÖSHZ hat zwei Wochen Zeit, um die Liste vorzulegen. 

 

→ Telefonisches Gespräch mit dem ÖSHZ, wenn die Liste nach zwei Wochen noch nicht übermittelt 

wurde, mit dem Ziel, den Grund für die Verzögerung zu überprüfen. Nach Absprache eventuell 

mailto:mi.inspect_office@mi-is.be
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Vereinbarungen über die einzureichende Frist treffen, generell zwei zusätzliche Wochen vorschlagen. 

Die Vereinbarungen nach diesem Gespräch per E-Mail bestätigen.  

 

→ Der Inspektor/Dienststellenleiter plant eine Besprechung vor Ort mit den Vertretern des ÖSHZ. 

 

→ Wenn es trotz der getroffenen Vereinbarungen immer noch keine Liste gibt, Versand eines 

offiziellen Erinnerungsschreibens im Namen des Vorstands. 

 

 

2. Bearbeitung der ausgefüllten Listen 

 

Ein Mitarbeiter des Inspektionsdienstes gibt die Codes der ausgefüllten Listen in Novaprima ein. 

Außerdem gibt es seit 2018 in den Softwareprogrammen der ÖSHZ die Möglichkeit, das Feedback 

direkt in die Novaprima-Anwendung zu übertragen; diese ÖSHZ erhalten auch noch auf einer 

zweijährigen Basis eine Excel-Liste mit den bereits ausgefüllten Codes. Wenn es Erinnerungshinweise 

gibt, die noch nicht bearbeitet wurden, müssen diese ÖSHZ die Listen nicht erneut versenden, sondern 

können die noch fehlenden Rückmeldungscodes direkt über ihre Anwendung in das System des ÖPD 

SE eingeben.  

 

Die Feedback-Codes lassen sich in zwei Gruppen unterteilen: 

 

1) Der Erinnerungshinweis ist gerechtfertigt (korrekt) und das ÖSHZ meldet: 

 

- Dass er die Korrekturformulare weiterleitet (Code 1) 

- Dass zu viel gezahlte Subventionen zurückgefordert werden (Code 2) 

- Dass das ÖSHZ beschließt, die vollständige oder teilweise Rückforderung nicht vorzunehmen 

(Code 3) 

- Dass die Rückforderung für einen falschen Zeitraum übermittelt wurde (Code 4) 

 

Die Mehrheit der Erinnerungshinweise (etwa 80 %) entspricht diesen Codes.  

 

2) Das ÖSHZ meldet, dass der Erinnerungshinweis nicht gerechtfertigt ist (falsch) (Codes 110-

111-112-121-122-130-131-140-190) 

 

Die häufigsten Ursachen sind folgende: 

- Die in der Eingabe enthaltenen Informationen sind nicht korrekt/aktuell (der bereitgestellte 

Code wird akzeptiert). 

- Die übermittelten Formulare waren nicht korrekt, sodass die Kreuzung die falsche 

Schlussfolgerung ergab. Es wird erwartet, dass das ÖSHZ das Formular anpasst (Code 1 wird 

eingegeben).  

- Das ÖSHZ wertet die Informationen aus den Eingaben falsch aus (der Code wird in einen 

anderen Code umgewandelt).  

 

In der NovaPrima-Anwendung ist vorgesehen, dass die Codes 1 und 2 automatisch verschwinden, 

sobald die korrekten Formulare übermittelt wurden. 
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Die Anwendung ermöglicht es auch, pro ÖSHZ eine Liste der noch offenen Erinnerungshinweise zu 

erstellen. 

 

Die Inspektion vor Ort: 

 

Anhand der übermittelten Codes prüft der Inspektor vor Ort die vom ÖSHZ eingereichten Unterlagen. 

Nachfolgend finden Sie eine Tabelle mit den durchzuführenden Kontrollen anhand der gemeldeten 

Codes, den verschiedenen möglichen Feststellungen und den Maßnahmen, die dementsprechend 

ergriffen werden müssen.  

 

Gerechtfertigte Erinnerungshinweise (korrekte) 

Code Inspektion Befund Zu ergreifende Maßnahmen  

1 
Kontrolle des Grundes für das 

Vorhandensein dieses Codes. 

Code falsch 

eingegeben. 

In NovaPrima nach der Belegprüfung den Code 2 oder 999 

eingeben.  

Keine 

Nachbereitung. 
Die Subvention zurückfordern. 

2 

Kontrolle der Entscheidung und 

der Erfassung des 

Rückforderungsrechts in der 

Buchhaltung. 

Keine 

Entscheidung, 

keine Aufnahme. 

Die Subvention zurückfordern. 

Entscheidung 

vorhanden, aber 

keine Aufnahme. 

Die Subvention zurückfordern. 

Keine 

Entscheidung, aber 

auch keine 

Aufnahme 

vorhanden. 

Bemerkung im Bericht + Code 99. 

Entscheidung und 

Aufnahme 

vorhanden. 

Code 99. 

3 

Kontrolle der Entscheidung (und 

der Eintragung des 

Rückforderungsanspruchs in die 

Buchhaltung, wenn es sich um 

eine Teilrückforderung handelt - 

in diesem Fall siehe Code 2 für 

die Teilrückforderung). 

Keine 

Entscheidung. 
Die Subvention zurückfordern.  

Entscheidung 

vorhanden. 

2 Möglichkeiten: 

Keine Rückforderung aus Gründen der Fairness - Code 99. 

Keine Rückforderung aufgrund eines Fehlers auf der Ebene 

des ÖSHZ: eventuelle Rückforderung nach Stellungnahme 

des Abteilungsleiters.  

4 

Kontrolle des Formulars, auf 

dem die Rückforderung 

eingegeben wurde (vorheriger 

Vermerk durch das ÖSHZ). 

OK Code 99. 

NICHT OK 

Die Subvention zurückfordern. 

Achtung: Wenn die Rechnungsprüfung verschoben wird, 

muss darauf geachtet werden, dass die Rückforderung 

nicht zweimal erfolgt. 

Ungerechtfertigte Erinnerungshinweise (unkorrekte) 

Code Inspektion Befund Daraus abgeleitete Aktionen  
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110 Anzahl der Kinder in TR25.  

OK Code 99. 

NICHT OK 

Die Subvention ab dem Zeitpunkt rückfordern, an dem der 

Erinnerungshinweis erscheint. 

Das ÖSHZ muss die Formulare erneut eingeben, um die 

richtige Subvention zu erhalten. 

Bemerkung im Bericht: 

Ihr Zentrum kann die noch ausstehenden Subventionen 

durch Einreichen eines neuen Formulars B/D 

zurückfordern, vorausgesetzt, es wird kein 

Erinnerungshinweis erzeugt, oder vorausgesetzt, das 

Zentrum wird von Ihren Dienststellen ordnungsgemäß 

informiert.  

111 

Nachweis der Hypothek und 

Berechnung des tatsächlich 

geschuldeten Betrags. 

OK Code 99.  

NICHT OK 

Die Subvention ab dem Zeitpunkt rückfordern, an dem der 

Erinnerungshinweis erscheint. 

Das ÖSHZ muss die Formulare erneut eingeben, um die 

richtige Subvention zu erhalten. 

112 
Nachweis, dass die Immobilie 

verkauft wurde. 

OK Code 99. 

NICHT OK 

Die Subvention ab dem Zeitpunkt rückfordern, an dem der 

Erinnerungshinweis erscheint. 

Das ÖSHZ muss die Formulare erneut eingeben, um die 

richtige Subvention zu erhalten. 

121 

Nachweis der Hypothek und 

Berechnung des tatsächlich 

geschuldeten Betrags. 

OK Code 99. 

NICHT OK 

Die Subvention ab dem Zeitpunkt rückfordern, an dem der 

Erinnerungshinweis erscheint. 

Das ÖSHZ muss die Formulare erneut eingeben, um die 

richtige Subvention zu erhalten. 

122 
Nachweis von Sanktionen mit 

dem LfA.  

OK Code 99. 

NICHT OK 

Die Subvention ab dem Zeitpunkt rückfordern, an dem der 

Erinnerungshinweis erscheint. 

Das ÖSHZ muss die Formulare erneut eingeben, um die 

richtige Subvention zu erhalten. 

131 Gehaltsabrechnung. 

OK Code 99. 

NICHT OK 

Die Subvention ab dem Zeitpunkt rückfordern, an dem der 

Erinnerungshinweis erscheint. 

Das ÖSHZ muss die Formulare erneut eingeben, um die 

richtige Subvention zu erhalten. 

140 

Nachweis des Zeitraums, auf den 

sich das Einkommen 

(Arbeitslosigkeit, Beschäftigung 

usw.) bezieht. 

OK Code 99. 

NICHT OK 

Die Subvention ab dem Zeitpunkt rückfordern, an dem der 

Erinnerungshinweis erscheint. 

Das ÖSHZ muss die Formulare erneut eingeben, um die 

richtige Subvention zu erhalten. 

190 OK Code 99. 



 

Version 2023 101 

 
 

 

Kontrolle des angeführten 

Grundes + Begründungen. 
NICHT OK 

Die Subvention ab dem Zeitpunkt rückfordern, an dem der 

Erinnerungshinweis erscheint. 

Das ÖSHZ muss die Formulare erneut eingeben, um die 

richtige Subvention zu erhalten. 

 

Schließlich können nach der Inspektion drei Fälle eintreten: 

 

1) Ausreichend Beweise wurden vorgelegt, der Erinnerungshinweis wird geschlossen und es 

muss keine Subvention mehr rückgefordert werden → Den Alarm in NovaPrima über einen 

Code 99 abschließen. 

2) Bei der Prüfung wurden ausreichende Beweise vorgelegt, doch das ÖSHZ hat die fraglichen 

Beträge noch nicht rückgefordert. Es ist sinnvoll, diese Informationen für zukünftige 

Rechnungsprüfungen aufzubewahren → Den Alarm in NovaPrima über einen Code 2 

vervollständigen. 

3) Das Zentrum hat nicht genügend Beweise vorgelegt →Rückforderung von Zuschüssen. 

 

NovaPrima sieht drei Möglichkeiten zur Rückforderung der Subvention vor: 

➢ Ab dem Datum des Erinnerungshinweises. 

➢ Während des gesamten Zeitraums in Formular B, in dem der Erinnerungshinweis erschienen 

ist. 

➢ Ab einem Datum, das Sie selbst festlegen. 

 

Nach Rücksprache mit dem Abteilungsleiter wendet der Inspektor je nach dem abgegebenen 

Erinnerungshinweis eine dieser Möglichkeiten an.  

Wenn bestimmte Erinnerungshinweise Anlass zu Bemerkungen/Rückforderungen geben, wird dies in 

der Kontrolltabelle Nr. 8 des integrierten Berichts ausführlich beschrieben.  

 

Darstellung der Kontrolltafel:  

 

Datum Eingaben Akte Rückforderung Betrag Zeitraum Anmerkungen 

12.03.2015 
Arbeitslos

igkeit 
70122448756 JA € Von ... bis ... 

+ Richtlinien für das ÖSHZ (welche 

Maßnahmen das ÖSHZ nach der 

Kontrolle ergreifen muss) 

12.03.2015 
Arbeitslos

igkeit 
70122448756 NEIN PDA Von ... bis ...  

       

       

       

       

 

 


